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Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);  

Firma Pfleiderer Neumarkt GmbH, Ingolstädter Straße 51, 92318 Neumarkt i.d.OPf.;  

Antrag auf wesentliche Änderung nach § 16 BImSchG der Beschaffenheit und des 

Betriebs einer Anlage zur Herstellung von Spanplatten durch Erweiterung des 

Gebrauchtholzeinsatzes auf dem Grundstück Fl.Nr. 2122 der Gemarkung Neumarkt 

i.d.OPf., Stadt Neumarkt i.d.OPf. 

 
 
Anlagen: 

- 1 Kostenrechnung mit Überweisungsvordruck 
- 1 geprüfter Plansatz (2. Ausfertigung) 
- Anlage 1 zu Auflagen Nrn. 3.2.3 und 3.3.2.4 dieses Bescheides 
- Anlage 2 zu Auflage Nr. 3.3.3.2 dieses Bescheides 

 

 
Das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. erlässt folgenden  
 
 

B e s c h e i d: 
 

1.  Genehmigung nach § 16 Abs. 1 BImSchG 

1.1  Entscheidung 

mailto:poststelle@landkreis-neumarkt.de
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 Der Firma Pfleiderer Neumarkt GmbH, Ingolstädter Straße 51, 92318 Neumarkt 

 i.d.OPf., wird nach näherer Bestimmung der Nr. 2, unter den Auflagen und 

 Bedingungen in Nr. 3, die Genehmigung gemäß § 16 Abs. 1 BImSchG und § 1 der 

 Vierten Verordnung zur Durchführung des BImSchG (4. BImSchV) i.V.m. Ziffer Nr. 

 6.3.1 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV erteilt, die Beschaffenheit und den Betrieb 

 der Anlage zur Herstellung von Spanplatten wesentlich zu ändern.  

 

  Die wesentliche Änderung umfasst folgende Maßnahmen: 

 Die Aufhebung der genehmigten Produktionsmengen für die einzelnen 

Fertigungslinien SP 3 und SP 2 neu unter Beibehaltung der bereits 

genehmigten Gesamtkapazität für beide Fertigungslinien von 2.950 m³/d, 

 die Änderung des eingesetzten Holzmixes durch Substitution von 

naturbelassenem Holz mit Gebrauchtholz, 

 die Errichtung einer weiteren Reinigungsanlage für Gebrauchtholz, 

 die Errichtung einer zusätzlichen Annahmestation für Sägespäne, 

 die Errichtung eines zusätzlichen Messerringzerspaners (MRZ 8) bei 

gleichzeitiger Stilllegung und Demontage einer Gisiger-Schlägermühle und 

Reduzierung der Anzahl der aktiven Aggregate in der Frischholzlinie, 

 die Genehmigung von AVV-Schlüsselnummern für die zum Einsatz 

kommenden Gebrauchtholzsortimente und 

 die Erhöhung der bislang genehmigten Einsatzmenge für Gebrauchtholz in den 

Spänetrocknern. 

 

1.2 Aufhebung von Auflagen 

1.2.1 Aus dem Bescheid vom 16.08.1994, Az.: II/5-170 P 2/40-Na, werden die Auflagen 

 mit folgenden Nummern aufgehoben: 

 3.1.2.2,  

 3.1.2.3,  

 3.1.2.4,  

 3.2.1.1,  

 3.2.1.2, 

 3.2.2, 

 3.2.2.3, 

 3.2.2.5, 
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 3.2.2.6, 

 3.2.2.7, 

 3.2.3, 

 3.2.3.1, 

 3.2.3.2, 

 3.2.3.3, 

 3.2.3.4, 

 3.2.3.5, 

 3.2.3.6, 

 3.2.3.7 

 

1.2.2 Aus dem Bescheid vom 05.11.1997, Az.: II/5-170 P 2/40.3-Na/sch, wird die 

 Auflage mit folgender Nummer aufgehoben: 

 3.2.2.2 

 

1.2.3 Aus dem Bescheid vom 24.06.2004, Az.: 45-170-P 2/40.5 Na/Ha/Si, werden die 

 Auflagen mit folgenden Nummern aufgehoben: 

 3.3.2.4, 

 10.1 KE, 

 10.1.1 KE, 

 10.1.2.2 KE, 

 10.1.2.3 KE, 

 10.1.2.4 KE, 

 10.1.2.7 KE, 

 10.1.3.1.1 KE, 

 10.1.3.1.2 KE, 

 10.1.3.1.3 KE, 

 10.1.3.1.4 KE, 

 10.1.3.1.5 KE, 

 10.1.3.1.6 KE, 

 10.1.3.1.7 KE, 

 10.1.3.1.8 KE, 

 10.1.3.1.9 KE, 

 10.1.3.1.10 KE, 
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 10.1.3.1.11 KE, 

 10.1.3.1.12 KE, 

 10.1.3.2.1 KE, 

 10.1.3.2.2 KE, 

 10.1.3.2.3 KE 

 10.1.3.3.1 KE 

 10.1.3.3.2 KE 

 10.1.3.3.3 KE 

 10.1.3.3.4 KE 

 10.1.3.4.1 KE 

 10.1.3.4.2 KE 

 10.1.3.4.3 KE 

 10.1.3.5.1 KE 

 10.1.3.5.2 KE 

 

1.2.4 Aus dem Bescheid vom 11.10.2007, Az.: 45-170-P 2/40.9 Na/Ha, werden die 

 Auflagen mit folgenden Nummern aufgehoben: 

 3.1 

 3.2.1 

 3.2.2 

 3.2.3 

 

1.2.5 Aus dem Bescheid vom 17.12.2013, Az.: 45-170-053.H, werden die Auflagen mit 

 folgenden Nummern aufgehoben: 

 3.2.2 

 3.2.3 

 

1.2.6 Aus dem Bescheid vom 22.10.2014, Az.: 45-170-053.H, wird die Auflage mit 

 folgender Nummer aufgehoben: 

 10.1.2.1 KE (Auflage zunächst festgelegt im Bescheid von 2004, Az.: 45-170-P 

 2/40.5 Na/Ha/Si, geändert mit Tenor Nr. 1.1 des o.g. Bescheides von 2014) 

 

2. Planunterlagen  
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Der Genehmigung liegen folgende zum Teil mit dem Genehmigungsvermerk des 

Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. vom 29.09.2020 versehene Planunterlagen und 

Beschreibungen zu Grunde, die zugleich Bestandteil dieses Bescheides sind. 

Die Planunterlagen sind nur insoweit verbindlich, als sie die im Bescheid 

genehmigten Maßnahmen behandeln und nicht im Widerspruch zu den 

Bestimmungen dieses Bescheides stehen. 

 

Antrag nach § 16 BImSchG vom 29.05.2017 

- Allgemeine Angaben 

- Kurzbeschreibung 

- Zeitpunkt der Inbetriebnahme 

 

 Standort und Umgebung der Anlage 

- Auszug aus der Topographischen Karte vom 19.05.2017, M 1:25.000 

- Übersichtslageplan vom 19.05.2017, M 1:5.000 

- Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

- Flurkarte vom 12.05.2017, M 1:1.000 

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster vom 12.05.2017, M 1:1.000 

- Lageplan Altholzreinigung vom 19.05.2017, M 1:1.000 

- Gesamtansicht Süd + Ost Holzanlieferung – Lagerung – Recyclingholz vom 

23.10.2017, M 1:200 

 

 Anlagen- und Verfahrensbeschreibung 

- Überblick Betriebseinheiten, Blockschema 

- Lageplan mit Betriebseinheiten, Nr. 160-04/7a, aktualisiert am 22.09.2017, M 

1:1.000 

- Layout Werk Neumarkt mit allg. Maschinenaufstellung, Nr. 106-05/1, 

Erweiterung Gebrauchtholzeinsatz 2017, aktualisiert am 21.09.2017, M 1:700 

- Auflistung geänderte Anlagenteile 

- Auflistung geänderter Anlagenbestand der BE 1 – Holzlagerung und BE 2 – 

Spanerzeugung und Naßspanaufbereitung 

- Beschreibung der geplanten Änderungen 

- Materialfluss Bestandsanlage, Altholzreinigung, Nr. A-01-1444-001, bearbeitet 

am 25.02.2015, geprüft am 17.03.2017 
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- Materialfluss Bestandsanlage, Holzannahme/-lagerung, Nr. A-01-1414-001-a, 

bearbeitet am 25.02.2015, geprüft am 17.03.2017 

- Materialfluss geänderte Altholzreinigung, Nr. B/18-4297-00-00-01, aktualisiert 

am 14.10.2017 

- Layout Aufstellung Rec-Linie Materialführung, Draufsicht/Schnitte, Nr. A/18-

4297-02-00-01 Blatt 1 Rev 04, aktualisiert am 29.08.2017, geprüft am 

30.08.2017, M 1:200 

- Layout Aufstellung Rec-Linie Materialführung, Seitenansichten/Schnitte, Nr. 

A/18-4297-02-00-01 Blatt 2 Rev 04, aktualisiert am 29.08.2017, geprüft am 

30.08.2017, M 1:200 

- Layout Annahme und Förderung Recyclingholz, Nr. PRO-029187-0-24788, vom 

20.07.2017, M 1:100 

- Layout Kamin (Stahlschornstein Baureihe FSC) EQ 108, Nr. 4545-

N.FSA.ÜZ.3D.22.R1, Jeremias GmbH, vom 29.08.2017, M 1:30 

- Statische Berechnung Kamin, Jeremias GmbH, vom 30.08.2017 

- Information zur Röntgensortiereinheit der neuen Altholzreinigung TITECH X-

TRACT 

 

Gehandhabte Stoffe 

- Menge und Zusammensetzung der beantragten Gebrauchtholzsortimente 

- Stoffströme 

 

Bauvorlagen 

- Antrag auf Baugenehmigung Erweiterungsanbau Altholzreinigung vom 

24.05.2017 

o Baubeschreibung  

o Kubatur 

o Statistik der Baugenehmigungen 

o Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs gemäß Anlage 2 der 

BauVorlV 

o Grundriss Altholzreinigung, Plan Nr. 3.2, vom April 2017, M 1:100 

o Schnitte Altholzreinigung, Plan Nr. 3.3, vom April 2017, M 1:100 

o Ansichten Altholzreinigung, Plan Nr. 3.4, vom 19.05.2017, M 1:100 

o Bescheinigung Brandschutz I, Vorgangs-Nr.: 17-3450, vom 05.03.2018 
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- Antrag auf Baugenehmigung Erweiterung der Schüttguthalle (= Annahmestation 

Sägespan) vom 07.09.2017 

o Baubeschreibung  

o Kubatur 

o Statistik der Baugenehmigungen 

o Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs gemäß Anlage 2 der 

BauVorlV 

o Lageplan Altholzreinigung + Annahmestation, Plan Nr. 2.6 a, 

Fortschreibung vom 07.09.2017, M 1:1.000 

o Annahmestation Grundriß, Plan Nr. 3.10, vom 07.09.2017, M 1:100 

o Annahmestation Schnitte-Ansichten, Plan Nr. 3.11, vom 07.09.2017, M 

1:100 

o Feuerwehreinsatzplan (Auszug), Zeichnungsnummer 8.3 a 

(Fortschreibung), vom 07.09.2017, M 1:1.000 

o Entwässerungsplan Neue Annahmestation, Plan Nr. 14.2b, vom 

07.09.2017, M 1:100/500 

o Brandschutzkonzept für die Schüttguthalle von Dezember 2017, Rev. 1, 

erstellt von Eger Consult GmbH & Co. KG 

o Brandschutzkonzept für die Schüttguthalle von Januar 2018, Rev. 2, 

erstellt von Eger Consult GmbH & Co. KG 

- Bescheinigung Standsicherheit I, Teilbescheinigung, vom 11.01.2018 

- Bescheinigung Standsicherheit I, Abschließende Bescheinigung, vom 

23.01.2018 

- 1. Prüfbericht (2477) zur Statik vom 11.01.2018, erstellt von Prof. Dr.-Ing. 

Robert Hertle 

- 2. Prüfbericht (2477) zur Statik vom 23.01.2018, erstellt von Prof. Dr.-Ing. 

Robert Hertle 

 

Luftreinhaltung 

- Ergebnisprotokoll über den Gesprächstermin zwischen Pfleiderer Neumarkt 

GmbH, Bayerischem Landesamt für Umwelt und Landratsamt Neumarkt 

i.d.OPf. vom 14.10.2015  

- Beschreibung der Maßnahmen zur Emissionsminderung 

- Verzeichnis der aktiven Emissionsquellen 
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- Emissionsquellenplan vom 18.05.2017 

- Emissionsbilanz, Abschätzung Massenströme krebserzeugende Inhaltsstoffe 

- Reingasstauberklärung Filtermaterial JF 0461 Fa. Junker 

- Maßnahmen zur Überwachung der Emissionen 

- Immissionsschutzrechtliches Gutachten zu Luftreinhaltung, Abfallwirtschaft, 

Anlagensicherheit, Energieeffizienz von Müller-BBM vom 26.10.2017, Bericht 

Nr. M136094/01 

- Fachgutachterliche Stellungnahme von Müller-BBM zur Ausführung der 

Entladehalle für Holzhackschnitzel bzw. Sägespäne im Werk Neumarkt i.d.OPf. 

vom 25.07.2016, Bericht Nr. M126691/01 

 

Lärm- und Erschütterungen 

- Schalltechnische Planbeurteilung und Stellungnahme zur Geräuschentwicklung 

der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.10.2017, Bericht-Nr. 17.9701-b01 

 

Anlagensicherheit, Brandschutz 

- Anwendbarkeit der Störfallverordnung 

- Maßnahmen zur Vorsorge und Abwehr von Gefahren 

o Feuerwehreinsatzplan (Auszug), Zeichnungsnummer 8.3 a 

(Fortschreibung), vom 07.09.2017, M 1:1.000 

o Brandschutzkonzept vom 24.05.2017, Ersteller: Ingenieurbüro 

Hansmeier GbR 

o Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Brand- und Explosionsschutz 

zur Änderung und Erweiterung der Annahme, Lagerung und der 

Aufbereitungsanlage für Recyclingholz vom 28.06.2017, Rev.: 0a, 

Ersteller: Eger Consult GmbH & Co. KG 

o Strahlungssicherheitsbericht/Produktbericht TITECH X-TRACT (21 CFR 

1002.10) 

 

Angaben zu Abfällen 

 

Angaben zur Energieeffizienz 

 

Angaben zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
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Betriebseinstellung 

- Aussagen zur Betriebseinstellung 

- Grundlage zur Prüfung des Erfordernisses eines Berichtes über den 

Ausgangszustand (AZB), Bericht vom 05.07.2018, Ersteller: Ritter und Vonier 

GmbH 

 

Angaben zum Arbeitsschutz 

 

Wasser 

- Angaben zur Wasserversorgung, Abwasser 

- Angaben zum Niederschlagswasser 

- Angaben zu Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

- Entwässerungsplan Neue Annahmestation, Plan Nr. 14.2b, vom 07.09.2017, M 

1:100/500 

 

3. Nebenbestimmungen 

 

  Die Genehmigung ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen. Sie gehen  den 

 unter Nr. 2 genannten Planunterlagen vor, soweit diese etwas Anderes 

 beinhalten. 

 

3.1  Allgemeines 

 

3.1.1  Die Urschrift oder eine Abschrift dieses Genehmigungsbescheides ist am 

 Betriebsort aufzubewahren und den Überwachungsbehörden auf Verlangen 

 vorzulegen. 

 

3.1.2 Die in den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheiden vom 

14.05.1973, Az.: III/4-238-Az.824, vom 18.01.1978, Az.: III/1 - Az. U, vom 

16.08.1994, Az.: II/5-170 P 2/40-Na, vom 31.01.1995, Az.: II/5-170 P 2/23-

Schl/sch, vom 13.03.1995, Az.: 821-8711 NM 1, vom 19.03.1997, Az.: II/5-170 

P 2/40.3-Na/sch, vom 05.11.1997, Az.: II/5-170 P 2/40.2-Na/sch, vom 

10.02.1999, Az.: 45-170- P 2/20.2-Na/sch, vom 03.08.1999, Az.: 45-170 P 
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2/40.4-Na/sch, vom 24.06.2004, Az.: 45-170-P 2/40.5 Na/Ha/Si, vom 

11.10.2007, Az.: 45-170-P 2/40.9 Na/Ha,  vom 17.12.2013, Az.: 45-170-053.H, 

und vom 22.10.2014, Az.: 45-170-053.H, festgesetzten Auflagen gelten weiter, 

sofern sie nicht durch die Nr. 1.2 und folgende dieses Bescheides (Aufhebung 

von Auflagen) aufgehoben werden oder durch die nachfolgenden 

Auflagenvorschläge geändert, ergänzt oder ersetzt werden. 

 

3.1.3 Es ist ein für den Betrieb der Anlage Verantwortlicher zu benennen und dem 

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. schriftlich mitzuteilen. 

 

3.1.4 Die Inbetriebnahme der Anlage ist dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 14 Tage 

vorher schriftlich anzuzeigen. 

 

3.1.5 Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren ab Bestands- 

oder Rechtskraft des Bescheides mit der Errichtung oder dem Betrieb der 

Anlage begonnen worden ist.  

 

3.1.6 Das Betreten der Anlage ist nur den dazu Berechtigten zu gestatten. 

Entsprechende Hinweisschilder sind anzubringen. 

 

3.1.7 Den Beauftragten der Überwachungsbehörden ist der Zutritt zur Anlage 

jederzeit zu gestatten. 

 

3.1.8 Beabsichtigt der Betreiber, den Betrieb der genehmigten Anlage einzustellen, 

so hat er dies unter Angabe des Zeitpunktes der Betriebseinstellung unverzüg-

lich dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. anzuzeigen. 

 

3.1.9 Die Inbetriebnahme der Anlage darf erst nach Erfüllung aller festgesetzten 

Auflagen erfolgen. 

 

3.2 Genehmigungsumfang 

 Die Anlage ist antragsgemäß zu errichten und zu betreiben. Die Genehmigung 

 ist an folgende Daten gebunden: 
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3.2.1 Zweck der Anlage 

 Herstellung von Spanplatten. 

 

3.2.2 Produktionskapazität 

Im Spanplattenwerk Neumarkt mit den Fertigungslinien SP3 und SP4 dürfen 

insgesamt maximal 2.950 m3 Spanplatten pro Tag hergestellt werden.  

Über Art und Menge der hergestellten Spanplatten sind für die einzelnen 

Fertigungslinien Aufzeichnungen zu führen. Aus den Aufzeichnungen sollte das 

maximal produzierte Volumen an Spanplatten pro Tag, jeweils für die 

Fertigungslinien SP3 und SP4 sowie die Summe aus beiden Fertigungslinien 

hervorgehen, siehe Auflage 3.3.1.4.3.1.  

Kapazitäten der von der wesentlichen Änderung betroffenen Betriebseinheiten 

BE Bezeichnung Kapazität / Leistung 

1.3 Sägespanentladung 50 t/h bzw. 320 m3/h 

1.5 Sägespanlagerung 

Rundholzsilo H5 

8.000 m3 

1.6 Hackschnitzellagerung Recycling 

Rundsilo H1 

Rundsilo H2 

je 8.000 m3 

1.7 Hackschnitzelentladung Recycling  

1.7.1 Annahmestation RecHolz1 700 m3/h 

1.7.2 Annahmestation RecHolz2 700 m3/h 

2.4 Hackschnitzelzerspanung  

2.4.1 Hackschnitzelzerspanung naturbelassen 

Messerringzerspaner 1 – 3, zusätzlich 

Messerringzerspaner 4 und 5 in Reserve 

Absaugung  

 

je 6 t/h 

 

70.000 m3/h 

2.4.2 Hackschnitzelzerspanung Recycling 

Gisiger-Linie:  Schlägermühle 1und 2 

Absaugung 

Messerringzerspaner-Linie:  

Messerringzerspaner 6 – 8  

 

je 8 t/h 

70.000 m3/h 

 

je 10 t/h 

2.6 Sägespanaufbereitung (-reinigung)  
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BE Bezeichnung Kapazität / Leistung 

2.7 Altholzreinigung   

2.7.1 Fraktionierung: Magnettrommel, Rollensiebe 

Übergrößenzerkleinerung: Granulator, 

Magnettrommel 

50 t/h 

5 t/h 

2.7.2 Fraktion 10 – 45 mm: Magnettrommel, 

Wirbelstromabscheider, Röntgensortiereinheit 

22 t/h 

2.7.3 Fraktion 6,3 – 10 mm: 

Maier-Gantry 1und 2, jeweils: Magnettrommel, 

Sichter Maier, Überbandmagnet, 

Wirbelstromabscheider Gantry  

12 t/h 

2.7.4 Fraktion 2 – 6,3 mm: 

2 Überbandmagnete, Magnettrommel, Sichter 

Maier 3, Wirbelstromabscheider Gantry 3, 6 

Trenntische 

12 t/h 

2.7.5 Fraktion < 2 mm: 

Spannwellensieb, Trenntisch 1 - 5 

10 t/h 

2.7.6 Filteranlagen/Staubrückführung 

Filteranlage bestehend für BE-Nrn. 2.7.3 und 

2.7.4: 2 Zyklone, Filter, Ventilator, 

Zellradschleuse 

Filteranlage neu für BE-Nrn. 2.7.1, 2.7.2 und 

2.7.5: Leichtstoffabscheider, Filter Ventilator, 

Abluftkamin EQ 108, Taumelsieb 

Pneumatischer HD-Transport der in der neuen 

Filteranlage und in der BE-Nr. 2.7.4.3 

abgeschiedenen Stäube zum Siebstaubsilo 

 

60.000 Nm3/h 

 

 

80.000 Nm3/h 

 

3.2.3 Betriebszeiten 

Anlieferung von Sägespänen und Hackschnitzeln 06.00 bis 22.00 Uhr 

Betrieb der rot markierten Förderer (siehe Anlage 1) 06.00 bis 22.00 Uhr 

Betrieb der Altholzreinigungsanlage 00.00 bis 24.00 Uhr 
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3.2.4 Gehandhabte Stoffe 

 

3.2.4.1 In der Anlage zur Herstellung von Holzspanplatten darf nur Altholz der 

Kategorien  

AI naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz, das bei 

seiner Verwendung nicht mehr als unerheblich mit holzfremden Stoffen 

verunreinigt wurde und 

AII verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig 

behandeltes Altholz ohne halogenorganische Verbindungen in der 

Beschichtung und ohne Holzschutzmittel 

nach § 2 Nr. 4 a) und b) der Verordnung über Anforderungen an die Verwertung 

und Beseitigung von Altholz (Altholzverordnung – AltholzV), insbesondere die 

folgenden Abfälle eingesetzt werden: 

 

AVV-Nr. Bezeichnung max. Masse 

[tatro/h] 

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten 

und Furniere aus der Holzbearbeitung und der 

Herstellung von Platten und Möbeln mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 03 01 04 fallen 
insgesamt 

für alle AVV-Nrn. 

in Summe 

50 

15 01 03 Verpackungen aus Holz 

19 12 07 Holz aus der mechanischen Behandlung von 

Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, 

Pelletieren) mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 

12 06 fällt 

Über die eingesetzten Mengen an Altholz und Frischholz sind Aufzeichnungen 

in einem Betriebstagebuch zu führen, siehe Auflage 3.3.1.4.3.1. 

 

3.2.4.2 Der Anteil an Buchen- und Eichenholz an der eingesetzten Holzmenge im 

Jahresmittel darf maximal 10 % nicht überschreiten. 

Über den Anteil an Buchen- und Eichenholz sind Aufzeichnungen zu führen, 

siehe Auflage 3.3.1.4.3.1.  
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3.2.4.3 In den Spänetrocknern 1 bis 4 (BE 3.1, 3.2, 3.3 und 3.4) dürfen insgesamt bis 

zu maximal 50 % Altholz der Kategorien AI und AII nach § 2 Nr. 4 a) und b) 

AltholzV eingesetzt werden.  

 

3.2.5 Anlagenkenndaten 

Der geänderte Anlagenbestand der von der wesentlichen Änderung betroffenen 

Betriebseinheiten BE 1 und BE 2 ist unter Kapitel 3 ‚Anlagen- und 

Verfahrensbeschreibung‘ der Antragsunterlagen zu finden. 

 

3.3 Immissionsschutz 

3.3.1 Luftreinhaltung 

3.3.1.0 Allgemeine Auflagen 

3.3.1.0.1 Fahrwege und Betriebsflächen im Anlagenbereich, sind in einer der 

Verkehrsbeanspruchung entsprechenden Stärke, aus Asphaltbeton, aus Beton 

oder gleichwertigem Material zu befestigen, in ordnungsgemäßem Zustand zu 

halten und entsprechend dem Verschmutzungsgrad, bei trockener Witterung 

jedoch mindestens täglich zu säubern. Es ist sicherzustellen, dass 

Verschmutzungen durch Fahrzeuge nach Verlassen des Anlagenbereichs 

vermieden oder beseitigt werden. Dazu sind z.B. Reifenwaschanlagen, 

Kehrmaschinen, Überfahrroste oder sonstige geeignete Einrichtungen 

einzusetzen. 

 

3.3.1.0.2 Anlagenteile, die im Freien betrieben werden, und bei denen im 

bestimmungsgemäßen Betrieb verfahrensbedingt Emissionen an Holzstaub zu 

erwarten sind, sind zu kapseln. Staubhaltige Abgase sind zu erfassen und einer 

geeigneten Entstaubungseinrichtung zuzuführen.  

In dem gereinigten Abgas darf eine Massenkonzentration an Holzstaub von 

5 mg/m3 nicht überschritten werden. 
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3.3.1.0.3 Für den Transport der Hackschnitzel und Späne im Freien sind stationäre 

geschlossene Einrichtungen wie Förderbänder, Saugheber oder 

Trogkettenförderer zu verwenden. Staubhaltige Abgase sind zu erfassen und 

einer geeigneten Entstaubungseinrichtung zuzuführen. 

In dem gereinigten Abgas darf eine Massenkonzentration an Holzstaub von 

5 mg/m3 nicht überschritten werden. 

 

3.3.1.1 BE-Nr. 1: Holzlager 

3.3.1.1.1 Anforderungen zur Emissionsminderung 

3.3.1.1.1.1 Das Entladen von Hackschnitzeln und Sägespänen (jeweils sowohl Frischholz 

als auch Altholz) hat in der Schüttgutannahmehalle (BE-Nr. 1.7) oder in der 

Sägespanannahmehalle (BE-Nr. 1.3) zu erfolgen. Entladevorgänge sowie die 

Lagerung von Hackschnitzeln und Sägespänen (jeweils sowohl Frischholz als 

auch Altholz) im Freien sind im Regelbetrieb nicht gestattet. 

Die Lagerung von Frischholz und Altholz darf ausschließlich in den dafür 

vorgesehenen Rundsilos H1 – H5 erfolgen. Die Zuteilung ist wie folgt: 

Hackschnitzellagerung Recycling: Rundsilo H1 (BE-Nr. 1.6.5) und  

Rundsilo H2 (BE-Nr. 1.6.6) 

Hackschnitzellagerung: Rundsilo H3 fremd (BE-Nr. 1.4) und 

Rundsilo H4 eigen (BE-Nr. 1.4) 

Sägespanlagerung: Rundsilo H5 (BE-Nr. 1.5.3) 

 

3.3.1.1.1.2 Die beiden Annahmestationen für Altholz in der Schüttgutannahmehalle (BE-

Nr. 1.7) sind einzuhausen, diese Bereiche sind abzusaugen.  

Während des Entladevorgangs ist die Schüttgutannahmehalle entweder 

geschlossen zu halten oder die installierte Wasservernebelungsanlage (Mist-

Air-Anlage) an der jeweiligen Annahmestation ist zu betreiben. An der 

Annahmestation für Frischholzhackschnitzel ist eine 

Wasservernebelungsanlage zu installieren. 

Die Annahme bei geöffneten Toren ohne den Betrieb der Mist-Air-Anlage ist 

nicht gestattet.  
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An beiden Annahmestationen für Altholz muss die Mist-Air-Anlage bei jedem 

Entladevorgang mindestens mit der Einfahrt des LKW (vor Beginn des 

Entladevorgangs) in Betrieb genommen werden und mindestens bis zur 

Ausfahrt des LKW in Betrieb bleiben. Die In- und Außerbetriebnahme der Mist-

Air-Anlage ist beispielsweise über Durchflussmesser/-regler und Dokumentation 

der Betriebszeiten zu dokumentieren und dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 

auf Verlangen vorzulegen. 

 

3.3.1.1.1.3 An der Annahmestation für Frischholzhackschnitzel in der 

Schüttgutannahmehalle (BE-Nr. 1.7) ist die Mist-Air-Anlage bedarfsweise in 

Betrieb zu nehmen, insbesondere bei der Anlieferung von „trockenen“ 

Frischholzhackschnitzeln (Staubungsneigung „schwach staubend“ oder höher 

(n = 2, 3 oder 4) im Sinne der VDI 3790 Blatt 3 in der jeweils aktuellen 

Fassung). Es darf keine Staubentwicklung außerhalb der 

Schüttgutannahmehalle sichtbar sein.  

Bei der Anlieferung von trockenen Frischholzhackschnitzeln muss die Mist-Air-

Anlage bei jedem Entladevorgang mindestens mit der Einfahrt des LKW (vor 

Beginn des Entladevorgangs) in Betrieb genommen werden und mindestens bis 

zur Ausfahrt des LKW in Betrieb bleiben.  

Die In- und Außerbetriebnahme der Mist-Air-Anlage ist beispielsweise über 

Durchflussmesser/-regler und Dokumentation der Betriebszeiten zu 

dokumentieren und dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. auf Verlangen 

vorzulegen. 

Bei Anlieferung von „feuchten“ Frischholzhackschnitzeln (Staubungsneigung 

„Staub nicht wahrnehmbar“ (n = 2) oder „feucht“ (n = 0) im Sinne der VDI 3790 

Blatt 3 in der jeweils aktuellen Fassung) kann die Inbetriebnahme der Mist-Air-

Anlage unterbleiben. 

Zur Klassifizierung der Frischholzhackschnitzel in „trocken“ und „feucht“ muss 

die Feuchte der angelieferten Hackschnitzel und die notwendige 

Materialfeuchte für die Staubungsneigung bekannt sein. Die Bestimmung der 

Staubungsneigung/Materialfeuchte hat nach dem Verfahren zu erfolgen, wie es 

unter Kapitel 6 der ‚Fachgutachterlichen Stellungnahme zur Ausführung der 

Entladehalle für Holzhackschnitzel bzw. Sägespäne im Werk Neumarkt 

i.d.OPf.‘, Bericht Nr. M126691/01 vom 25.07.2016 beschrieben wird. Die 
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Bestimmung der Staubungsneigung/Materialfeuchte ist zu dokumentieren und 

dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. auf Verlangen vorzulegen. 

Bei unbekannter Feuchte der Frischholzhackschnitzel ist die Mist-Air-Anlage in 

Betrieb zu setzen. 

 

3.3.1.1.1.4 Die beim bestimmungsgemäßen Betrieb der Schüttgutannahmehalle (BE-Nr. 

1.7) und der Sägespanannahmehalle (BE-Nr. 1.3) auftretenden staubförmigen 

Emissionen sind mittels ausreichend dimensionierter Absaugeinrichtungen zu 

erfassen und anschließend einem Gewebefilter zur Reinigung der Abgase 

zuzuführen. Die gereinigten Abgase sind über einen Kamin (EQ 32) ins Freie 

abzuleiten, siehe Auflage 3.3.1.4.1.1.  

Die Absaugeinrichtung der Sägespanannahmehalle (BE-Nr. 1.3) ist so zu 

dimensionieren, dass bei geschlossener Halle eine Unterdruckhaltung zur 

Vermeidung der Freisetzung diffuser Staubemissionen gewährleistet ist. 

 

3.3.1.1.1.5 Die Rundsilos H1 – H5 einschließlich der mechanischen Fördereinrichtungen 

sind geschlossen auszuführen, staubdicht zu errichten und zu betreiben. 

 

3.3.1.1.1.6 Das Reinigen der sägespananliefernden LKWs ist nur in einer geschlossenen 

Halle zulässig bzw. innerhalb einer dreiseitig umschlossenen Fläche und unter 

Einsatz von Maßnahmen zur Staubniederschlagung.  

 

3.3.1.1.1.7 Die Schüttgutannahme- sowie die Sägespanannahmehalle, insbesondere die 

Bereiche neben den Einschüttbunkern sind regelmäßig, mindestens jedoch 

einmal wöchentlich, zu reinigen. 

 

3.3.1.1.2 Emissionsbegrenzung 

Die in den gereinigten Abgasen der Gewebefilter, EQ 32 nach Auflage 

3.3.1.1.1.4, enthaltenen staubförmigen Emissionen dürfen jeweils die  

Massenkonzentration 5 mg/m3  

nicht überschreiten. 

 



 

 18 

3.3.1.2 BE-Nr. 2: Spanerzeugung und Nassspanaufbereitung 

3.3.1.2.1 Anforderungen zur Emissionsminderung 

3.3.1.2.1.1 Das Dosiersilo (Spanverteilung/Fraktionierung Hackschnitzelzerspanung 

naturbelassen, BE-Nr. 2.4.1.1, V = 60 m3), die 4 Flachbunker (BE-Nr. 2.5, V = je 

1000 m3), das Sägespansilo (BE-Nr. 2.5, V = 60 m3) und die 4 Dosiersilos (BE-

Nr. 2.5, 2 x V = 60 m3 und 2 x V = 10 m3) einschließlich der mechanischen 

Fördereinrichtungen, sind jeweils geschlossen auszuführen. 

 

3.3.1.2.1.2 Die beim bestimmungsgemäßen Betrieb des Trommelhackers (BE-Nr. 2.3, 

Leistung = 70 t/h) im Bereich der Hackschnitzelerzeugung (BE-Nr.: 2.3) 

auftretenden staubförmigen Emissionen sind mittels einer ausreichend 

dimensionierten Absaugeinrichtung vollständig zu erfassen und anschließend 

einem Gewebefilter zur Reinigung der Abgase zuzuführen. Die gereinigten 

Abgase sind über einen Kamin (EQ 36) ins Freie abzuleiten, siehe Auflage 

3.3.1.4.1.1. 

 

3.3.1.2.1.3 Die beim bestimmungsgemäßen Betrieb der Hammermühle im Bereich des 

Plattenrecyclings anfallenden staubhalten Abgase sind mittels einer 

ausreichend dimensionierten Absaugeinrichtung möglichst vollständig zu 

erfassen und anschließend einem Gewebefilter zur Reinigung der Abgase 

zuzuführen.  

 

3.3.1.2.1.4 Hackschnitzelzerspanung naturbelassen (BE-Nr. 2.4.1) 

Die beim bestimmungsgemäßen Betrieb der Messerringzerspaner 1 bis 3 

(Leistung je 6 t/h), jeweils mit Vibrorinne und Magnetabscheider, der Reserve-

Messerringzerspaner 4 und 5 (Leistung je 6 t/h), jeweils mit Vibrorinne und 

Magnetabscheider, und der Trogkettenförderer zur Beschickung und Abführung 

im Bereich der ‚Hackschnitzelzerspanung naturbelassen‘ anfallenden 

staubhaltigen Abgase sind mittels ausreichend dimensionierter 

Absaugeinrichtungen vollständig zu erfassen und anschließend einem 

Gewebefilter zur Reinigung der Abgase zuzuführen. Die gereinigten Abgase 

sind über einen Kamin (EQ 36) ins Freie abzuleiten, siehe Auflage 3.3.1.4.1.1. 
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3.3.1.2.1.5 Hackschnitzelzerspanung Recycling (BE-Nr. 2.4.2) 

Die beim bestimmungsgemäßen Betrieb der Gisiger-Schlägermühlen 1 und 2 

(Leistung je 8 t/h), der Messerringzerspaner 6 bis 8 (Leistung je 10 t/h), jeweils 

mit Vibrorinne, und der Trogkettenförderer zur Beschickung und Abführung im 

Bereich der ‚Hackschnitzelzerspanung Recycling‘ sind mittels ausreichend 

dimensionierter Absaugeinrichtungen vollständig zu erfassen und anschließend 

einem Gewebefilter zur Reinigung der Abgase zuzuführen. Die gereinigten 

Abgase sind über einen Kamin (EQ 34) ins Freie abzuleiten, siehe Auflage 

3.3.1.4.1.1. 

 

3.3.1.2.1.6 Die an den bestehenden als auch die an den neu errichteten Sieben und 

Sichteranlagen in der Altholzreinigungsanlage (BE-Nrn. 2.6 und 2.7.1), die am 

Granulator (BE-Nr. 2.7.1.2.4) und an der Übergrößenzerkleinerung (BE-Nr. 

2.7.1.2) sowie die an der Fraktionierung (insbesondere Materialförderung, 

Siebe, Sichter, Wirbelstromabscheider, Trenntische der BE-Nrn. 2.7.2 bis 2.7.5) 

auftretenden Abgase sind mittels ausreichend dimensionierter 

Absaugeinrichtungen vollständig zu erfassen. 

Die staubbeladene Luft ist über Zyklonabscheider (BE-Nrn. 2.7.6.1.1 und 

2.7.6.1.2) vorzureinigen und jeweils einem Gewebefilter zur Nachreinigung der 

Abgase zuzuführen. Die gereinigten Abgase sind über einen Kamin (EQ 108) 

ins Freie abzuleiten, siehe Auflage 3.3.1.4.1.2. 

 

3.3.1.2.1.7 Die Emissionsquelle EQ 38 ist mit Inbetriebnahme der vorliegenden 

wesentlichen Änderung außer Betrieb zu nehmen. 

 

3.3.1.2.1.8 Die außerhalb der neuen Altholzreinigungs-Halle gelegenen Abwurfstellen für 

abgeschiedene Störstoffe (nach Plan 18-4297-02-00-01 Layout 

Maschinenaufstellung: NE, FE, Heavys, Übergröße, Foil) sind so weit wie 

möglich zu kapseln, so dass ein Austrag von staubenden Anteilen auf das 

Werksgelände verhindert wird. 

 

3.3.1.2.2 Emissionsbegrenzungen 
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3.3.1.2.2.1 Die in den gereinigten Abgasen der Gewebefilter, EQ 34 und EQ 36 nach den 

Auflagen 3.3.1.2.1.2 bis 3.3.1.2.1.5, enthaltenen staubförmigen Emissionen 

dürfen jeweils die  

Massenkonzentration 5 mg/m3  

nicht überschreiten. 

 

3.3.1.2.2.2 In den gereinigten Abgasen der Gewebefilter, EQ 108 dürfen die folgenden 

Emissionsgrenzwerte nicht überschritten werden: 

Schadstoff Emissionsgrenzwert 

Gesamtstaub 5 mg/m3 

Stoffe der Nr. 5.2.7.1.1 Klasse I 

- Arsen und seine Verbindungen (außer 

Arsenwasserstoff), angegeben als As 

- Benzo(a)pyren 

- Cadmium und seine Verbindungen, 

angegeben als Cd 

- Wasserlösliche Cobaltverbindungen, 

angegeben als Co 

- Chrom(VI)verbindungen (außer 

Bariumchromat und Bleichromat), angegeben 

als Cr 

0,015 mg/m3 

Die Stoffe der Nr. 5.2.7.1.1 Klasse I dürfen, auch bei dem Vorhandensein 

mehrerer Stoffe derselben Klasse, als Mindestanforderung insgesamt die oben 

angegebene Massenkonzentration im Abgas nicht überschreiten. 

Die Emissionsgrenzwerte beziehen sich jeweils auf das Abgas im Normzustand 

(273,15 K, 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf. 

 

3.3.1.3 BE-Nr. 3: Spänetrocknung 

3.3.1.3.1 Anforderungen zur Emissionsminderung 

3.3.1.3.1.1 Die beim bestimmungsgemäßen Betrieb der Spänetrockner 1, 2, 3 und 4 (BE-

Nrn. 3.1, 3.2, 3.3 und 3.4) anfallenden Abgase sind antragsgemäß den in 

Auflage 3.3.1.3.1.2 genannten Abgasreinigungseinrichtungen zuzuführen. Die 

gereinigten Abgase der Spänetrockner 1, 2, 3 und 4 sind anschließend 
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zusammen mit den gereinigten Abgasen des Holzheizkraftwerkes über einen 

Kamin (EQ 75) ins Freie abzuleiten, siehe Auflage 3.3.1.4.1.3. 

 

3.3.1.3.1.2 Die Abgasreinigungseinrichtungen der vier Spänetrockner 1, 2, 3 und 4 (BE 

3.6) sind als geschlossene Systeme zu betreiben, sofern nicht nachfolgend 

gesonderte Regelungen getroffen sind. Sie bestehen antragsgemäß aus vier 

Multizyklongruppen (BE 3.1.02 bis BE 3.4.02), Quenchstrecken, vier 

Nasselektrofiltermodulen in zwei Gehäusen mit Vorabscheidezyklonen, 

Hochspannungseinrichtungen und Feinsttropfenfängern (BE 3.6.01 und BE 

3.6.02), Druckerhöhungsventilator (BE 3.6.03) und Sprühwasserpumpe (BE 

3.6.04) einschließlich der Schmutzwasseraufbereitung mit Harz- und 

Fettabscheider (BE 3.6.05), zwei Schmutzwasserpumpen (BE 3.6.06), zwei 

Absetzbehältern (BE 3.6.07), drei Quenchwasserpumpen (BE 3.6.08), 

elektrischer Steuerung (BE 3.6.09), drei Transferpumpen (BE 3.6.10/11/12), 

einer Pumpe zur Kondensatrückführung (BE 3.6.13) und einer 

Kondensatrückspeisung (BE 3.6.14). 

 

3.3.1.3.1.3 Die hochbeladene Abluft der kontinuierlichen Pressenstraße der 

Plattenproduktion in der Fertigungslinie SP 3 (BE-Nr. 6.1.3.3) ist dem 

Spänetrockner 3 als Trocknungsluft zuzuführen. 

 

3.3.1.3.1.4 Die unter Auflage 3.3.1.3.1.2 aufgeführten Abgasreinigungseinrichtungen, 

einschließlich der zum Betrieb erforderlichen Hilfs- und Nebeneinrichtungen, 

sind gemäß der Richtlinie VDI 3678, Blatt 1 sowie den Vorschriften des 

Herstellers entsprechend zu warten, instand zu halten und zu betreiben. Die 

ordnungsgemäße Funktion ist durch fachlich qualifiziertes Betriebspersonal 

regelmäßig zu überprüfen. 

Über alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind in einem 

Betriebstagebuch Aufzeichnungen zu führen, siehe Auflage 3.3.1.4.3.2. 

 

3.3.1.3.1.5 Zur kontinuierlichen Überwachung der Wirksamkeit der unter Auflage 

3.3.1.3.1.2 aufgeführten Abgasreinigungseinrichtungen sind mit geeigneten 

Einrichtungen der Betrieb  
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- des Druckerhöhungsventilators, 

- der Quenchpumpen sowie  

- die Hochspannung und der Filterstrom der Nasselektrofiltermodule  

in der Mess- und Regelwarte der Fertigungslinie SP 3 registrierend 

aufzuzeichnen. 

 

3.3.1.3.1.6 Die unter Auflage 3.3.1.3.1.5 aufgeführten Überwachungseinrichtungen sind 

mit geeigneten Messwertgebern auszurüsten, die bei Abweichungen vom 

Vorgabewert ein optisches und/oder akustisches Signal auslösen. 

 

3.3.1.3.1.7 Der unter Auflage 3.3.1.3.1.2 aufgeführte Druckerhöhungsventilator ist in 

seiner Förderleistung so auszulegen und zu betreiben, dass in jedem 

Betriebszustand, z. B. Ausfall Spänetrockner 1, 2, 3 oder 4, sowie beim An- und 

Abfahren der Spänetrockner 1, 2, 3 und 4 und des Heizkraftwerkes ein 

ungestörter Abtransport mit der freien Luftströmung über den unter Auflage 

3.3.1.4.1.3 aufgeführten Kamin sichergestellt werden kann. 

 

3.3.1.3.1.8 Bei Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs des unter Auflage 

3.3.1.3.1.2 aufgeführten Druckerhöhungsventilators sind die Spänetrockner 1, 

2, 3 und 4 unter Minimierung der Emissionen abzufahren, sofern die Störung 

nicht innerhalb einer Schicht (8 Stunden) behoben werden kann. 

Die Ausfallzeiten des Druckerhöhungsventilators sind durch geeignete 

Maßnahmen, wie gezielte Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, in einem 

Turnus von höchstens 6 Wochen, weitmöglichst zu minimieren. Die wichtigsten 

Ersatzteile des Druckerhöhungsventilators, wie Lagerteile und Laufrad, sind 

ständig vorrätig zu halten.  

Innerhalb eines Kalenderjahres darf die Ausfallzeit des 

Druckerhöhungsventilators insgesamt 240 Stunden nicht überschreiten.  

Beträgt die Ausfallzeit des Druckerhöhungsventilators innerhalb eines 

Kalenderjahres mehr als insgesamt 240 Stunden, so sind in Absprache mit dem 

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. und dem Landesamt für Umwelt geeignete 

Ersatzmaßnahmen, wie Bereithalten eines Ersatzventilators, zu treffen. 
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3.3.1.3.1.9 Über die Ausfall- und Störungszeiten der unter Auflage 3.3.1.3.1.2 

aufgeführten Abgasreinigungseinrichtungen sind Aufzeichnungen zu führen, 

siehe Auflage 3.3.1.4.3.2.  

 

3.3.1.3.1.10  Beim Austrag abgeschiedener Stäube aus den Multizyklongruppen sind 

Staubemissionen weitmöglichst zu vermeiden. Soweit möglich, sind 

abgeschiedene Stäube in den Produktionsprozess zurückzuführen. 

 

3.3.1.3.2 Emissionsbegrenzungen 

In den gereinigten Abgasen der Abgasreinigungseinrichtung der Trockner 1 bis 

4 nach Auflage 3.3.1.3.1.2, vor der Zusammenführung mit den Abgasen aus 

dem Heizkraftwerk in der Zuleitung zur Emissionsquelle EQ 75, dürfen die 

folgenden Emissionsgrenzwerte nicht überschritten werden: 

Schadstoff Emissionsgrenzwert 

Gesamtstaub 10 mg/m3 

organische Stoffe, angegeben als 

Gesamtkohlenstoff 

  

 200 mg/m3 (trocken) 

Formaldehyd  10 mg/m3 

geruchsintensive Stoffe 1800 GE/m3 (feucht) 

Die Emissionsgrenzwerte beziehen sich, sofern in der Tabelle nicht anders 

angegeben, jeweils auf das trockene Abgas im Normzustand (273,15 K, 101,3 

kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf. 

 

3.3.1.4 Gemeinsame Auflagen für die Betriebseinheiten BE-Nrn. 1 bis 3 

3.3.1.4.1 Anforderungen zur Ableitung von Abgasen 

3.3.1.4.1.1 Die Abgase der Emissionsquellen EQ 32, EQ 34 und EQ 36 sind jeweils über 

einen Schornstein nach den Anforderungen der Nr. 5.5 der TA Luft ungehindert 

senkrecht nach oben in die freie Luftströmung abzuführen. Da die Ableitungen 

der Abgase momentan nicht den Anforderungen der Nr. 5.5 der TA Luft 
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entsprechen sind die Emissionsquellen innerhalb von 4 Jahren nach Erlass des 

Bescheids an die Anforderungen der TA Luft anzupassen. Die 

Schornsteinhöhen sind von einem Sachverständigen nach § 29b BImSchG 

bestimmen zu lassen. Anschließend und vor Ausführung der Änderungen 

sind die Schornsteinhöhen mit dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 

abzustimmen. 

 

3.3.1.4.1.2 Die Abgase der Emissionsquelle EQ 108 sind über einen Schornstein mit 

einer Höhe von 21 m über Erdgleiche ungehindert senkrecht nach oben in die 

freie Luftströmung abzuführen. 

 

3.3.1.4.1.3 Die Abgase der Emissionsquelle EQ 75 sind über einen Schornstein mit einer 

Höhe von 80 m über Erdgleiche ungehindert senkrecht nach oben in die freie 

Luftströmung abzuführen. 

 

3.3.1.4.1.4 Die Abgase sind ungehindert senkrecht nach oben in die freie Luftströmung 

abzuleiten, eine Überdachung der Schornsteinmündungen der 

Emissionsquellen EQ 32, EQ 34, EQ 36, EQ 75 und EQ 108 ist daher nicht 

zulässig. Zum Schutz gegen Regeneinfall können Deflektoren aufgesetzt 

werden. 

 

3.3.1.4.2 Messung und Überwachung der Emissionen 

3.3.1.4.2.1 Messplätze 

3.3.1.4.2.1.1 Für die Durchführung der Einzelmessungen nach Auflage 3.3.1.4.2.3 sind im 

Einvernehmen mit einer nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen Stelle 

geeignete Messplätze einzurichten. 

 

3.3.1.4.2.1.2 Bei der Planung, Auswahl, Lage, Gestaltung und Ausstattung der Messplätze 

sind die Anforderungen der DIN EN 15259 (derzeit Ausgabe Januar 2008) in 

der jeweils gültigen Fassung zu beachten. 
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3.3.1.4.2.1.3 Die Messplätze müssen ausreichend groß, über sichere Arbeitsbühnen leicht 

begehbar und so beschaffen sein sowie so ausgewählt werden, dass eine für 

die Emissionen der Anlage repräsentative und einwandfreie Emissionsmessung 

im unverdünnten Abgas möglich ist. 

 

3.3.1.4.2.2 Messverfahren und Messeinrichtungen 

3.3.1.4.2.2.1 Für Messungen zur Feststellung der Emissionen sind die dem Stand der 

Messtechnik entsprechenden Messverfahren und geeigneten 

Messeinrichtungen zu verwenden. 

 

3.3.1.4.2.2.2 Die Emissionsmessungen sind unter Beachtung der in Anhang 6 der TA-Luft 

vom 24. Juli 2002 (GMBl. S. 511) (bzw. Aktualisierung Juni 2013 durch 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz) und der im VDI/DIN-

Handbuch "Reinhaltung der Luft" aufgeführten Normen und Richtlinien zur 

Emissionsmesstechnik in der jeweils geltenden Fassung durchzuführen. Sind 

für Messverfahren Europäische Normen veröffentlicht (als DIN EN Normen), 

sind diese anzuwenden. Soweit keine DIN EN Normen veröffentlicht sind, sind 

DIN-Normen oder nationale technische Regeln (VDI-Richtlinien) anzuwenden. 

Zu Europäischen Normen konforme nationale Normen oder technische Regeln 

sind bei der Anwendung der Messverfahren als normkonkretisierende 

Vorschriften zu beachten. 

 

3.3.1.4.2.2.3 Die Messplanung und Probenahme haben der DIN EN 15259 in der jeweils 

geltenden Fassung zu entsprechen. Darüber hinaus sollen Messverfahren von 

Richtlinien zur Emissionsminderung im VDI/DIN-Handbuch „Reinhaltung der 

Luft“ berücksichtigt werden. 

 

3.3.1.4.2.3 Einzelmessungen (erstmalige und wiederkehrende Messungen) 

3.3.1.4.2.3.1 Die Einhaltung der unter Auflage 3.3.1.1.2 und 3.3.1.2.2.1 festgelegten 

Emissionsgrenzwerte für Staub ist nach Erreichen des ungestörten Betriebes, 

jedoch frühestens drei Monate und spätestens sechs Monate nach 

Inbetriebnahme der geänderten Anlage und anschließend wiederkehrend 
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jeweils nach Ablauf von einem Jahr, durch Emissionsmessungen einer nach 

§ 29 b BImSchG amtlich bekannt gegebenen Messstelle nachzuweisen. 

 

3.3.1.4.2.3.2 Die Einhaltung der unter Auflage 3.3.1.2.2.2 festgelegten 

Emissionsgrenzwerte für krebserzeugende Stoffe der Nr. 5.2.7.1.1 Klasse I der 

TA Luft ist nach Erreichen des ungestörten Betriebes, jedoch frühestens drei 

Monate und spätestens sechs Monate nach Inbetriebnahme der geänderten 

Anlage und anschließend wiederkehrend jeweils nach Ablauf von drei Jahren, 

durch Emissionsmessungen einer nach § 29 b BImSchG amtlich bekannt 

gegebenen Messstelle nachzuweisen. 

 Für die Emissionsmessungen sind insbesondere die Auflagen 3.3.1.4.2.3.4 b) 

und 3.3.1.4.2.3.4 e) zu beachten. 

 

3.3.1.4.2.3.3 Die Einhaltung der unter Auflage 3.3.1.3.2 festgelegten Emissionsgrenzwerte 

für Staub, organische Stoffe angegeben als Gesamtkohlenstoff (falls eine 

kontinuierliche Überwachung nach Auflage 3.3.1.4.2.5.3.1 nicht möglich ist) und 

Formaldehyd ist wiederkehrend jeweils nach Ablauf von einem Jahr, durch 

Emissionsmessungen nachzuweisen. Die Emissionsmessungen müssen von 

einer nach § 29 b BImSchG amtlich bekannt gegebenen Messstelle 

durchgeführt werden. 

Bei qualitativ kontinuierlicher Emissionsüberwachung für Staub nach Auflage 

3.3.1.4.2.5.4.1 sind keine Einzelmessungen für Staub notwendig. 

Auf die Ermittlung von geruchsintensiven Stoffen kann bis auf weiteres 

verzichtet werden, bis weitere Erkenntnisse über die Ausbreitung von 

Geruchsemissionen aus Quellen mit thermischer Einwirkung auf Holz vorliegen. 

 

3.3.1.4.2.3.4 Bei der Vorbereitung und Durchführung der Einzelmessungen ist Folgendes 

zu berücksichtigen: 

a) Die Termine der Einzelmessungen sind dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 

jeweils spätestens acht Tage vor Messbeginn mitzuteilen. 
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b) Die Messungen zur Feststellung der Emissionen sind jeweils bei der 

höchsten für den Dauerbetrieb zugelassenen Leistung der Anlage bzw. bei 

einem repräsentativen Betriebszustand mit maximaler Emissionssituation 

vorzunehmen.  

Die Messungen zur Feststellung der Emissionen an der Emissionsquelle 

EQ 108 sind bei möglichst hohem Altholzanteil durchzuführen. 

c) Es sind mindestens drei Einzelmessungen bei ungestörtem Dauerbetrieb 

oder sechs Einzelmessungen bei Chargenbetrieb mit erfahrungsgemäß 

höchstmöglicher Emission und mindestens eine weitere Messung bei 

regelmäßig auftretenden Betriebszuständen mit schwankendem 

Emissionsverhalten durchzuführen. 

d) Die Dauer einer Einzelmessung hat in der Regel eine halbe Stunde zu 

betragen; das Ergebnis der Einzelmessung ist als Halbstundenmittelwert zu 

ermitteln und anzugeben. In besonderen Fällen, z.B. bei Chargenbetrieb 

oder niedrigen Massenkonzentrationen im Abgas ist die Mittelungszeit 

entsprechend anzupassen. 

e) Die Bestimmung des Gesamtgehaltes an Arsen und seinen Verbindungen, 

Benzo(a)pyren, Cadmium und seinen Verbindungen, wasserlöslichen 

Cobaltverbindungen und Chrom(VI)verbindungen hat so zu erfolgen, dass 

die Summe der einzelnen Bestimmungsgrenzen für die zu summierenden 

Komponenten kleiner als 0,0015 mg/m3 (ein Zehntel des 

Summengrenzwertes) ist. 

f) Dem beauftragten Messinstitut sind die für die Erstellung des Messberichtes 

erforderlichen Daten und Angaben zur Verfügung zu stellen. 

 

3.3.1.4.2.4 Auswertung und Beurteilung der Messergebnisse der Einzelmessungen 

3.3.1.4.2.4.1 Über das Ergebnis der Einzelmessungen ist vom Messinstitut ein 

Messbericht zu erstellen, der unverzüglich, spätestens jedoch acht Wochen 

nach Erhalt, dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. in Papierform und auch in 

elektronischer Form vorzulegen ist. 

 



 

 28 

3.3.1.4.2.4.2 Der Messbericht hat Angaben über die Messplanung, das Ergebnis jeder 

Einzelmessung, die verwendeten Messverfahren und die Betriebsbedingungen, 

die für die Beurteilung der Einzelwerte und der Messergebnisse von Bedeutung 

sind, zu enthalten. Hierzu gehören auch Angaben über die Einsatzstoffe sowie 

über den Betriebszustand der Anlage und der Einrichtungen zur 

Emissionsminderung. 

 

3.3.1.4.2.4.3 Die Emissionsbegrenzungen für die erstmalig und wiederkehrend zu 

messenden luftverunreinigenden Stoffe (vgl. Auflagen 3.3.1.4.2.3.1 bis 

3.3.1.4.2.3.3) gelten jeweils als eingehalten, wenn das Ergebnis jeder 

Einzelmessung zuzüglich der Messunsicherheit die festgelegten 

Massenkonzentrationen und spezifischen Emissionen nicht überschreitet. 

 

3.3.1.4.2.4.4 Der Messbericht soll dem von der nach Landesrecht dafür zuständigen 

Behörde bekannt gegebenen Mustermessbericht in der jeweils aktuellen 

Fassung entsprechen. 

Hinweis: 

Die jeweils aktuelle Fassung des Mustermessberichtes Emission kann von der 

Internetseite des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 

https://www.lfu.bayern.de/luft/p26_messstellen/index.htm oder von der Homepage des 

Recherchesystems für Messstellen und Sachverständige (ReSyMeSa) 

https://www.resymesa.de/resymesa/Stelle/Fachinformation?modulTyp=Immissionsschu

tzStelle heruntergeladen werden. 

 

3.3.1.4.2.5 Kontinuierliche Messungen 

3.3.1.4.2.5.1 Überwachung der Gewebefilter EQ 32, 34 und 36 

Zur Überwachung der Wirksamkeit der unter den Auflagen 3.3.1.1.1.4, 

3.3.1.2.1.2 bis 3.3.1.2.1.5 aufgeführten Gewebefilter sind Messeinrichtungen 

zur Ermittlung des Differenzdruckes zwischen Rohgas und Reingas 

einzubauen. 

Störungen sind sowohl mit optischen als auch akustischen Signalen im 

jeweiligen Leitstand anzuzeigen. 

https://www.lfu.bayern.de/luft/p26_messstellen/index.htm
https://www.resymesa.de/resymesa/Stelle/Fachinformation?modulTyp=ImmissionsschutzStelle
https://www.resymesa.de/resymesa/Stelle/Fachinformation?modulTyp=ImmissionsschutzStelle
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Bei Störungsmeldungen sind vom Bedienpersonal unverzüglich 

Abhilfemaßnahmen zur Behebung der Störung durchzuführen. 

Störungsmeldungen sowie durchgeführte Abhilfemaßnahmen sind in einem 

Betriebstagebuch zu dokumentieren, siehe Auflage 3.3.1.4.3.2. 

 

3.3.1.4.2.5.2 Überwachung der Gewebefilter EQ 108, Altholzreinigung 

Zur kontinuierlichen Überwachung der Wirksamkeit der unter der Auflage 

3.3.1.2.1.6 aufgeführten Gewebefilter sind kontinuierliche Messeinrichtungen 

zur Ermittlung des Differenzdruckes zwischen Rohgas und Reingas 

einzubauen. 

Vom Hersteller der Gewebefilter ist ein Differenzdruck-Vorgabewert zu 

bestimmen und festzulegen, bei dem die ordnungsgemäße Funktion der 

Entstaubungseinrichtungen sichergestellt wird. 

Die Messeinrichtungen zur Ermittlung des Differenzdruckes zwischen Rohgas 

und Reingas sind mit einem geeigneten Grenzwertgeber auszurüsten, der bei 

Abweichung vom Vorgabewert ein optisches als auch akustisches Signal 

auslöst. 

Bei Abweichung vom Vorgabewert sind vom Bedienungspersonal unverzüglich 

Abhilfemaßnahmen zur Behebung der Störung durchzuführen. 

Die Messeinrichtungen zur Ermittlung des Differenzdruckes zwischen Rohgas 

und Reingas sind ordnungsgemäß zu warten und regelmäßig auf 

Funktionsfähigkeit zu überprüfen. 

Über alle Arbeiten an den Messeinrichtungen zur Ermittlung des 

Differenzdruckes zwischen Rohgas und Reingas müssen Aufzeichnungen 

geführt werden, siehe auch Auflage 3.3.1.4.3.2. 

Mit der Bedienung und Wartung darf nur ausgebildetes Personal betraut 

werden. 

 

3.3.1.4.2.5.3 Überwachung vor der EQ 75, Spänetrockner – Gesamtkohlenstoff 

3.3.1.4.2.5.3.1 Umfang 
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Im gereinigten Abgas in der Zuleitung zur Emissionsquelle EQ 75 sind die 

Massenkonzentrationen der Emission an  

a) Organischen Stoffen, angegeben als Gesamtkohlenstoff, 

kontinuierlich zu ermitteln, zu registrieren und auszuwerten, vgl. Auflage 

3.3.1.4.2.5.3.7. Des Weiteren sind die zur Auswertung und Beurteilung der 

kontinuierlichen Messungen erforderlichen Bezugsgrößen und 

Betriebsparameter 

b) Feuchtegehalt, 

c) Abgastemperatur, 

d) Druck 

jeweils einschließlich relevanter Statussignale kontinuierlich zu ermitteln, zu 

registrieren und auszuwerten.  

Auf eine kontinuierliche Ermittlung der Bezugsgröße Feuchtegehalt kann 

verzichtet werden, wenn der im Rahmen der Erstkalibrierung der 

Messeinrichtungen mit einschlägigen Messverfahren (CEN-Normen oder 

gleichwertig) messtechnisch nachgewiesene ungünstigste Feuchtemesswert 

bei der Parametrierung des Messwertrechners zugrunde gelegt wird. In diesem 

Fall ist das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. hierüber unmittelbar nach der 

Kalibrierung zu informieren. 

Auf die kontinuierliche Messung der Betriebsparameter Abgastemperatur und 

Druck kann verzichtet werden, wenn die Ermittlung der Massenkonzentration 

bereits normiert erfolgt. 

 

3.3.1.4.2.5.3.2 Anforderungen 

Der Messplatz zur Ermittlung der Emissionen der Spänetrockner ist mit 

geeigneten Messeinrichtungen und einer dafür geeigneten elektronischen 

Datenerfassungs- und Auswerteeinrichtung auszurüsten. Geeignet bedeutet, 

dass 

- die Messeinrichtungen der kontinuierlich zu ermittelnden 

Massenkonzentrationen, Bezugsgrößen und Betriebsparameter sowie die 

elektronische Datenerfassungs- und Auswerteeinrichtung eine 
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Eignungsbekanntgabe vom Umweltbundesamt gemäß Nummer 3 der 

Bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung der Emissionen sowie 

eine Zertifizierung nach der DIN EN-Reihe 15267 besitzen,  

- die Kalibrierung der eingesetzten Messeinrichtungen zur Ermittlung der 

Massenkonzentration der in Auflage 3.3.1.4.2.5.3.1 genannten Parameter 

folgendes Ergebnis zeigt: Der Wert des Konfidenzintervalls von 95 % 

eines einzelnen Messergebnisses überschreitet nicht den Prozentsatz von 

30 für die in Auflage 3.3.1.3.2 für organische Stoffe, angegeben als 

Gesamtkohlenstoff, festgelegte Emissionsbegrenzung (Tagesmittelwert). 

Hinweise: 

Listen vom Umweltbundesamt bekannt gegebener und nach der DIN EN-Reihe 15267 

zertifizierter Mess- und Auswerteeinrichtungen sind auf der Internetseite 

https://qal1.de/de/index.htm abrufbar. Eignungsbekanntgaben und Detailinformationen 

zum Einsatz und Anwendungsbereich der Mess- und elektronischen Datenerfassungs- 

und Auswerteeinrichtungen (Messbereich, Einschränkungen, Hinweise etc.) sind beim 

Umweltbundesamt auf der Internetseite 

(https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwachen/anerk

annte-messgeraete-messverfahren) abzurufen. 

 

3.3.1.4.2.5.3.3 Einbau, Einsatz, Betrieb und Wartung der Mess- und elektronischen 

Datenerfassungs- und Auswerteeinrichtungen 

Beim Einbau, Einsatz, Betrieb und bei der Wartung der Mess- und 

elektronischen Datenerfassungs- und Auswerteeinrichtungen sowie bei der 

Parametrierung der elektronischen Datenerfassungs- und 

Auswerteeinrichtungen sind die Bestimmungen der Richtlinie zur 

bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung der Emissionen in der jeweils 

geltenden Fassung zu beachten. Insbesondere gilt: 

a) Die Mess- und elektronischen Datenerfassungs- und 

Auswerteeinrichtungen sind gemäß DIN EN 15259 und Richtlinie VDI 

3950 Blatt 1 (in den jeweils geltenden Fassungen) einzubauen. Auf 

zusätzliche Aufzeichnungseinrichtungen der Mess-, Bezugsgrößen und 

Betriebsparameter (z.B. mit Schreiber) kann verzichtet werden, wenn die 

Datenaufzeichnung mit einem Datensystem erfolgt, das über genügend 

Speicherplatz verfügt. Konkret bedeutet dies, dass im Prozessleitsystem 

https://qal1.de/de/index.htm
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwachen/anerkannte-messgeraete-messverfahren
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwachen/anerkannte-messgeraete-messverfahren
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ausreichend Platz zur Speicherung der Betriebszeiten und 

Betriebsparameter über einen Zeitraum von fünf Jahren vorhanden ist. 

Vom Betreiber der Anlage ist dies vor Inbetriebnahme der Mess- und 

Auswerteeinrichtung nachzuweisen. 

b) Der ordnungsgemäße Einbau der Mess- und elektronischen 

Datenerfassungs- und Auswerteeinrichtungen ist von einer Stelle mit 

Bekanntgabe für den Tätigkeitsbereich der Gruppe II Nummer 1 gemäß 

der Anlage 1 der 41. BImSchV bzw. einer nach § 29b BlmSchG bekannt 

gegebenen oder als gleichwertig anerkannten Stelle durch einen 

Prüfbericht entsprechend der Richtlinie VDI 3950 Blatt 2 Anhang A (in der 

jeweils geltenden Fassung) bescheinigen zu lassen. Die Bescheinigung ist 

dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. vor der Inbetriebnahme der Anlage 

vorzulegen. 

c) Die Verfügbarkeit der Messeinrichtungen für die Ermittlung der 

Emissionen muss mindestens 95 % erreichen. Für die elektronische 

Datenerfassungs- und Auswerteeinrichtungen muss die Verfügbarkeit 

mindestens 99 % betragen. 

d) Die Mess- und Auswerteeinrichtungen dürfen nur von speziell 

ausgebildetem und eingewiesenem Fachpersonal unter Beachtung der 

Herstelleranweisungen bedient werden. 

e) Für die regelmäßige Überprüfung der Mess- und Auswerteinrichtungen ist 

ein Wartungsvertrag mit dem Messgerätehersteller oder fachlich 

gleichwertigen Dienstleistern abzuschließen. 

f) Zur laufenden Qualitätssicherung der kontinuierlich arbeitenden 

Messeinrichtungen sind entsprechend DIN EN 14181 (Abschnitt 7, QAL3) 

deren Messsignaldriften (Null- und Referenzpunkte) mindestens einmal im 

Wartungsintervall (im ersten Betriebsjahr mindestens zweimal im 

Wartungsintervall) zu prüfen. Die Wartungsintervalle sind in den jeweiligen 

Eignungsprüfberichten dokumentiert. Die Ergebnisse der Prüfungen sind 

manuell oder softwareunterstützt auf Regelkarten aufzuzeichnen und auf 

Einhaltung der zulässigen Grenzen, die gemäß DIN EN 14181 zu ermitteln 

sind, zu prüfen. Bei Überschreitung der zulässigen Grenze der 

Regelkarten sind unverzüglich Maßnahmen (Nachjustierung, Wartung, 
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Reparatur der Messeinrichtung) zur Sicherung der Gültigkeit der 

Messergebnisse zu ergreifen. Die Regelkarten sind mindestens fünf Jahre 

aufzubewahren. 

g) Über alle aufgetretenen Störungen und durchgeführten Arbeiten an den 

Mess- und elektronischen Datenerfassungs- und Auswerteeinrichtungen 

sind Aufzeichnungen in Form eines Kontrollbuchs zu führen, siehe Auflage 

3.3.1.4.3.2. 

h) Der Ausfall von kontinuierlichen Messeinrichtungen und/oder der 

elektronischen Datenerfassungs- und Auswerteeinrichtungen ist dem 

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. unverzüglich – spätestens zum Ende des 

übernächsten Werktags, z.B. elektronisch, mitzuteilen. 

i) Alle Messwerte, die innerhalb der Betriebszeit der Anlage anfallen, sind 

mit Zeitbezug zu erfassen und aufzuzeichnen. Dabei sind die in 

Abstimmung mit dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. getroffenen 

Festlegungen zur Auswertung der Mess- und Emissionsdaten (vgl. 

Auflagen 3.3.1.4.2.5.3.5 und 3.3.1.4.2.5.3.6) zu beachten. 

j) Die gespeicherten Mess- und Emissionsdaten einschließlich des 

zugehörigen Datenmodells (Parametrierung elektronischer 

Datenerfassungs- und Auswerteeinrichtungen) sind fünf Jahre 

aufzubewahren. 

 

3.3.1.4.2.5.3.4 Kalibrierung und Funktionsprüfung der Mess- und elektronischen 

Datenerfassungs- und Auswerteeinrichtungen 

a) Die Mess- und elektronischen Datenerfassungs- und 

Auswerteeinrichtungen, die zur kontinuierlichen Feststellung der 

Gesamtkohlenstoff-Emissionen und der Abgasfeuchte eingesetzt werden, 

sind durch eine nach § 29b BlmSchG bekannt gegebene oder als 

gleichwertig anerkannte Stelle gemäß DIN EN 14181 und Richtlinie VDI 

3950 Blatt 1 (in den jeweils geltenden Fassungen) auf Funktionsfähigkeit 

prüfen (Abschnitt 8, AST) und kalibrieren (Abschnitt 6, QAL2) zu lassen. 

b) Die Funktionsprüfungen sind jährlich durchzuführen. Die Kalibrierung ist 

nach Einbau der Messeinrichtung und im Folgenden nach wesentlichen 

Änderungen der Anlage, bei Austauschen von Messeinrichtungen oder zu 
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häufiger Überschreitung der gültigen Kalibrierbereiche vorzunehmen, 

ansonsten ist sie im Abstand von drei Jahren zu wiederholen. In Bezug 

auf die zulässige Häufigkeit der Überschreitungen der gültigen 

Kalibrierbereiche sowie die damit verbundenen Zeiträume zur 

Neukalibrierung der Messeinrichtungen sind die Vorgaben der DIN EN 

14181 (Abschnitt 6.5) zu beachten. 

c) Über die Ergebnisse der Prüfung der Funktionsfähigkeit und der 

Kalibrierung der Messeinrichtungen sowie der Funktionsfähigkeit und 

Parametrierung der elektronischen Datenerfassungs- und 

Auswerteeinrichtung sind Berichte gemäß Richtlinie VDI 3950 Blatt 2 (in 

der jeweils geltenden Fassung) zu erstellen und dem Landratsamt 

Neumarkt i.d.OPf. innerhalb von acht Wochen nach der Prüfung in 

gedruckter und in digitaler Ausfertigung (pdf-Datei) vorzulegen. 

Hinweis: 

Der Umfang der Kalibrierung ist bei Abweichungen von der DIN EN 14181 und der 

Richtlinie VDI 3950 mit der Überwachungsbehörde rechtzeitig vorher abzustimmen. 

Abweichungen sind nur in begründeten Fällen (z.B. bei Unverhältnismäßigkeit) 

möglich, wenn sich keine nachteiligen Auswirkungen auf das Messergebnis ergeben. 

 

3.3.1.4.2.5.3.5 Parametrierung elektronische Datenerfassungs- und 

Auswerteeinrichtung 

a) Die elektronische Datenerfassungs- und Auswerteeinrichtung ist unter 

Beachtung der Anforderungen der bundeseinheitlichen Praxis bei der 

Überwachung der Emissionen zu parametrieren. Dazu ist vor der 

Inbetriebnahme der Anlage der Genehmigungsbehörde unter Mitwirkung 

einer nach § 29b BlmSchG bekannt gegebenen oder als gleichwertig 

anerkannten Stelle ein geeignetes Parametrierkonzept vorzulegen. Das 

Parametrierkonzept hat insbesondere Angaben zu Beginn und Ende der 

Klassierung, zum Anlagenstatus, zum Messwertstatus, zu den 

Betriebsarten, den Zählern und den Ersatzwerten zu enthalten. 

b) Änderungen des Parametrierkonzepts bedürfen vorab der Mitteilung und 

Zustimmung der Genehmigungsbehörde und müssen jeweils mit 

Änderungsgrund und Zeitbezug im Auswertesystem und im Kontrollbuch 

oder anderweitig dokumentiert werden. Art und Umfang der 
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Dokumentationen sind mit dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 

abzustimmen. 

 

3.3.1.4.2.5.3.6 Auswertung und Beurteilung der Messergebnisse der 

kontinuierlichen Messungen 

a) Die Auswertung der kontinuierlichen Emissionsmessungen hat 

entsprechend den Anforderungen der bundeseinheitlichen Praxis bei der 

Überwachung der Emissionen an die Erfassung, Registrierung, 

Mittelwertbildung, Klassierung und Datenausgabe (Anhang B) sowie an 

die Mess- und Auswerteeinrichtungen für Anlagen im Sinne der TA Luft 

(Anhang C) zu erfolgen. 

b) Während des Betriebs der Anlage ist aus den zu ermittelnden Messwerten 

für jede aufeinanderfolgende halbe Stunde der Halbstundenmittelwert zu 

bilden. Aus den validierten Halbstundenmittelwerten ist für jeden Tag der 

Tagesmittelwert zu bilden. 

c) Die Emissionsbegrenzung des kontinuierlich überwachten Parameters 

organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff, gemäß Auflage 

3.3.1.3.2 ist eingehalten, wenn sämtliche Tagesmittelwerte die festgelegte 

Massenkonzentration und sämtliche validierten Halbstundenmittelwerte 

das Zweifache der festgelegten Massenkonzentration nicht überschreiten. 

d) Über die Auswertung der kontinuierlichen Messungen eines 

Kalenderjahres ist ein Messbericht (Emissionsjahresbericht) zu erstellen 

und innerhalb von drei Monaten nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres 

der Genehmigungsbehörde vorzulegen. 

Hinweis: 

Im Rahmen des Emissionsjahresberichtes wird empfohlen, für das Berichtsjahr zudem 

anzugeben: 

- Datum, Häufigkeit, Dauer und Begründung (mit Angabe der zugehörigen 

Betriebsparameter) von ggf. aufgetretenen Überschreitungen der 

Emissionsgrenzwerte und ggf. erforderliche bzw. ergriffene Abhilfemaßnahmen 

- Jahresbetriebsstunden 
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3.3.1.4.2.5.3.7 Die kontinuierlichen Messungen nach den Auflagen 3.3.1.4.2.5.3.1 bis 

3.3.1.4.2.5.3.6 sind durchzuführen, sobald dies technisch möglich ist. 

 

3.3.1.4.2.5.4 Überwachung vor der EQ 75, Spänetrocknung – Gesamtstaub 

3.3.1.4.2.5.4.1 Im gereinigten Abgas in der Zuleitung zur Emissionsquelle EQ 75 ist die 

Massenkonzentration der Emissionen an  

a) Gesamtstaub  

qualitativ kontinuierlich zu ermitteln und zu registrieren. 

 

3.3.1.4.2.5.4.2 Die Zuleitung zur Emissionsquelle EQ 75 ist hierzu mit einer dafür 

geeigneten automatischen Messeinrichtung (Messgerät; AMS) auszurüsten 

(kalibrierbarer Staubmonitor zur Filterkontrolle nach DIN EN 15859). 

Hinweis: 

Eine Messeinrichtung ist geeignet, wenn sie durch das Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) zugelassen bzw. ihre Eignung bekannt 

gegeben wurde. Eine Liste geeigneter Messeinrichtungen sowie entsprechender 

Richtlinien zu deren Einsatz ist beim Umweltbundesamt (UBA) unter der folgenden 

Internetseite veröffentlicht: 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwachen/anerka

nnte-messgeraete-messverfahren  

Eine Liste nach DIN EN 15267 bzw. DIN EN 15859 zertifizierter Messeinrichtungen ist 

unter der folgenden Internetseite veröffentlicht: http://www.qal1.de/de/index.htm  

Bei der Auswahl und dem Einsatz der automatischen Messeinrichtung sind die 

Anforderungen der Bundeseinheitlichen Praxis zur Überwachung der Emissionen zu 

beachten. 

 

3.3.1.4.2.5.4.3 Einbau, Einsatz, Betrieb und Wartung der Messeinrichtung 

Beim Einbau, Einsatz, Betrieb und bei der Wartung der kalibrierbaren 

automatischen Messeinrichtung sind die Bestimmungen der Richtlinie zur 

bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung der Emissionen in der jeweils 

geltenden Fassung zu beachten. Insbesondere gilt: 

a) Beim Einbau sowie bei einer Änderung der automatischen Messeinrichtung 

hat eine Stelle mitzuwirken, die über eine Bekanntgabe für den 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwachen/anerkannte-messgeraete-messverfahren
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwachen/anerkannte-messgeraete-messverfahren
http://www.qal1.de/de/index.htm
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Tätigkeitsbereich der Gruppe II Nummer 1 gemäß der Anlage 1 der 41. 

BImSchV verfügt (nachfolgend als Kalibrierstelle bezeichnet). 

Der Einbau der Messeinrichtung zur qualitativen kontinuierlichen 

Emissionsüberwachung hat gemäß VDI 3950 Blatt 1 in der jeweils 

geltenden Fassung (derzeit: Ausgabe Juni 2018) zu erfolgen. Der 

ordnungsgemäße Einbau der Messeinrichtung sowie die Eignung der Mess- 

und Probenahmestelle sind durch die Bescheinigung einer Kalibrierstelle 

entsprechend dem Musterbericht der VDI 3950 Blatt 2 (bis zu deren 

Erscheinen Musterbericht nach VDI 3950 Ausgabe Dezember 2006) dem 

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. nachzuweisen. Der Einbauort der 

Messeinrichtung sowie deren Typ und die Mess- und Anzeigebereiche 

müssen aus dieser Bescheinigung hervorgehen. 

b) Die Messeinrichtung darf nur von ausgebildetem und in die Bedienung 

eingewiesenem Fachpersonal unter Beachtung der vom Hersteller 

herausgegebenen und evtl. von der Kalibrierstelle ergänzten Bedienungs- 

und Wartungsanweisungen bedient und gewartet werden. 

c) Für die regelmäßige Überprüfung der Mess- und Auswerteeinrichtungen ist 

ein Wartungsvertrag mit dem Messgerätehersteller oder fachlich 

gleichwertigen Dienstleistern abzuschließen. 

d) Nullpunkt und ggf. Referenzpunkt sind mindestens einmal im 

Wartungsintervall der automatischen Messeinrichtung zu überprüfen und 

aufzuzeichnen. Diese qualitätssichernden Maßnahmen sind nach Abschnitt 

7 (QAL3) der VDI 3950 Blatt 1 in der jeweils geltenden Fassung (derzeit: 

Ausgabe Juni 2018) durchzuführen und zu dokumentieren (z. B. durch 

Kontrollbuchaufzeichnungen). Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf 

Jahre aufzubewahren und auf Verlangen dem Landratsamt Neumarkt 

i.d.OPf. vorzulegen. 

Hinweis: 

Je nach Messeinrichtung ist keine genaue Referenzpunkt-Kontrolle möglich. Das 

Wartungsintervall der Messeinrichtung ist im Eignungsprüfbericht dokumentiert; 

bei den meisten AMS liegt es üblicherweise zwischen acht Tagen und einem 

Monat. 

e) Über alle aufgetretenen Störungen und durchgeführten Arbeiten an der 

Messeinrichtung sind Aufzeichnungen in Form eines Kontrollbuchs zu 
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führen. Das Kontrollbuch ist dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. auf 

Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen und mindestens über einen 

Zeitraum von fünf Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewahren, 

siehe auch Auflage 3.3.1.4.3.2. 

f) Alle Rohwerte, Halbstunden- und Tagesmittelwerte, die innerhalb der 

Betriebszeit einschließlich der An- und Abfahrvorgänge der Spänetrockner 

anfallen, sind mit Zeitbezug zu erfassen und aufzuzeichnen. Die 

aufgezeichneten (gespeicherten) Daten sind mindestens fünf Jahre 

aufzubewahren und auf Verlangen dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 

vorzulegen. 

g) Der Ausfall der automatischen Messeinrichtung ist dem Landratsamt 

Neumarkt i.d.OPf. unverzüglich – spätestens zum Ende des übernächsten 

Werktags – z.B. elektronisch mitzuteilen. 

 

3.3.1.4.2.5.4.4 Kalibrierung und Funktionsprüfung der Messeinrichtungen 

a) Innerhalb von zwei Monaten nach Einbau der Messeinrichtung hat der 

Betreiber die Messeinrichtung, die zur qualitativen kontinuierlichen 

Emissionsüberwachung eingesetzt wird, durch eine Kalibrierstelle 

kalibrieren zu lassen. Bei dieser Erstkalibrierung (QAL2) sind mindestens 

15 gültige Vergleichsmessungen unter Verwendung der Referenzmethode 

durchzuführen. 

Im Abstand von maximal 5 Jahren hat der Betreiber die Messeinrichtung 

durch eine Kalibrierstelle neu kalibrieren zu lassen. Bei diesen 

wiederkehrenden Kalibrierungen (QAL2) sind mindestens 5 gültige 

Vergleichsmessungen unter Verwendung der Referenzmethode 

durchzuführen. 

b) Der Betreiber hat jährlich die Funktionsfähigkeit der Messeinrichtung 

(Funktionsprüfung, AST) durch eine Kalibrierstelle mittels 

Vergleichsmessung unter Verwendung der Referenzmethode prüfen zu 

lassen. Bei der ersten Funktionsprüfung (1 Jahr nach der Erstkalibrierung) 

sind mindestens 5 gültige Vergleichsmessungen, bei allen weiteren 

Funktionsprüfungen mindestens 3 gültige Vergleichsmessungen 

durchzuführen. 
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Ergibt die Funktionsprüfung, dass die Anforderungen an die Variabilität 

(siehe VDI 3891, Abschnitt 9.4.4) von der Messeinrichtung nicht mehr 

eingehalten werden oder deren Kalibrierfunktion nicht mehr gültig ist, muss 

nach Ursachenermittlung und -behebung eine Neukalibrierung (QAL2) 

innerhalb von sechs Monaten durchgeführt, dem Landratsamt Neumarkt 

i.d.OPf. mitgeteilt und umgesetzt werden. 

c) Kalibrierung (QAL2) und Funktionsprüfung (AST) der Messeinrichtung, die 

zur qualitativen kontinuierlichen Emissionsüberwachung eingesetzt wird, 

sind nach den Vorgaben der VDI 3950 Blatt 1 sowie VDI 3891 in der jeweils 

geltenden Fassung (derzeit: Ausgabe Juni 2018 bzw. Juli 2015) 

durchführen zu lassen.  

Hinweise zur Kalibrierung (QAL2) und Funktionsprüfung (AST): 

Es wird empfohlen, ggf. zusätzliche Datenpunkte zu ermitteln, d. h. eine 

entsprechend größere Anzahl an Vergleichsmessungen mit dem 

Standardreferenzverfahren durchzuführen, um den Ausschluss von Ausreißern 

zuzulassen. Bei der Kalibrierung sind alle Punkte zur Aufstellung der 

Kalibrierfunktion zu verwenden, außer wenn Punkte durch einen Ausreißertest 

ausgeschlossen werden oder nachweislich ungültig sind. 

Hinsichtlich der Vergleichsmessungen sind generell keine Verteilung auf drei Tage 

und keine Pausenzeiten erforderlich. Bei der Variabilitätsprüfung, sind die in VDI 

3891, Abschnitt 9.4.4, aufgeführten Kriterien zu verwenden. 

Bei sehr niedrigem Emissionsniveau kann die Probenahmedauer der Messungen 

verlängert werden, um die Vergleichsmesswerte zu verbessern. Daneben können 

auch Messungen bei gezielt erhöhten Emissionen unter Ausschöpfung der 

anlagentechnischen Variationsmöglichkeiten (z. B. spezielle Betriebszustände, -

weisen, verminderte Abgasreinigungsleistung) durchgeführt werden, um geeignete 

Datenpunkte bei höheren Abgaskonzentrationen zu erhalten. 

Können keine zur Aufstellung einer plausiblen Kalibrierfunktion geeigneten 

Vergleichsmesswertpaare erzielt werden, ist nach den Vorgaben der VDI 3891, 

Abschnitt 9.4.4, vorzugehen. 

Der Gültigkeitsbereich der Kalibrierfunktion nach Abschnitt 6.5 der VDI 3950 Blatt 

1 muss nicht den gesamten zu überwachenden Konzentrationsbereich, 

insbesondere Emissionsgrenzwerte und festgelegte Alarmschwellen abdecken. 

d) Über das Ergebnis der Kalibrierung (QAL2) und der Prüfung der 

Funktionsfähigkeit (AST) der Messeinrichtung sind von der Kalibrierstelle 
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Berichte gemäß VDI 3950 Blatt 2 (bis zu deren Erscheinen Musterbericht 

nach VDI 3950 Ausgabe Dezember 2006) in der jeweils geltenden Fassung 

zu erstellen. Die Berichte sind vom Betreiber dem Landratsamt Neumarkt 

i.d.OPf. jeweils innerhalb von zwölf Wochen nach Kalibrierung bzw. 

Funktionsprüfung (d. h. Durchführung der Vergleichsmessungen) in 

elektronischer und in Papierform vorzulegen. 

 

3.3.1.4.2.5.4.5 Auswertung und Beurteilung der Messergebnisse der 

kontinuierlichen Messungen 

a) Das Messgerät zur qualitativen kontinuierlichen Emissionsüberwachung ist 

mit einem Grenzwertgeber auszurüsten. In Abstimmung zwischen 

Messgerätehersteller und Kalibrierstelle ist eine plausible Alarmschwelle für 

den Rohwert oder Halbstundenmittelwert festzulegen. Bei Überschreitung 

der Alarmschwelle muss im Leitstand der Spänetrocknung ein optisches 

und akustisches Signal ausgelöst werden. Die Alarmschwellen dürfen auch 

außerhalb des Gültigkeitsbereichs der Kalibrierfunktion des Messgeräts 

liegen. 

b) Erfolgt eine Alarmierung aufgrund einer Störung der 

Abgasreinigungseinrichtung (Alarmschwelle von Rohwert oder 

Halbstundenmittelwert überschritten), muss das Bedienpersonal umgehend 

Maßnahmen einleiten, mit denen die Funktionstüchtigkeit der 

Abgasreinigungseinrichtung wiederhergestellt wird. Die erfolgte 

Durchführung der Maßnahme ist als Kommentar zur Ereignismeldung oder 

im Betriebstagebuch zu dokumentieren, siehe auch Auflage 3.3.1.4.3.2. 

c) Es ist täglich die Massenkonzentration im Abgas als Tagesmittelwert, 

bezogen auf die tägliche Betriebszeit zu ermitteln. 

d) Über die Auswertung der kontinuierlichen Messungen eines Kalenderjahres 

 ist ein Messbericht (Emissionsjahresbericht) zu erstellen und innerhalb von 

 drei Monaten nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres der 

 Genehmigungsbehörde vorzulegen. 
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3.3.1.4.2.5.4.6 Alternativ zur kontinuierlichen Überwachung nach den Auflagen 

3.3.1.4.2.5.4.1 bis 3.3.1.4.2.5.4.5 ist es auch möglich, die Funktionstüchtigkeit 

der Abgasreinigungseinrichtung kontinuierlich zu dokumentieren. Hierzu sind 

vom Anlagenbetreiber der unter Auflage 3.3.1.3.1.2 aufgeführten 

Abgasreinigungseinrichtungen, Hochspannungs- und Filterstrom-Vorgabewerte 

zu bestimmen und festzulegen, bei denen die ordnungsgemäße Funktion der 

Nasselektrofiltermodule sichergestellt ist.  

Bei Abweichung von den Vorgabewerten ist im Leitstand ein optisches als auch 

akustisches Signal auszulösen und vom Bedienungspersonal sind unverzüglich 

Abhilfemaßnahmen zur Behebung der Störung durchzuführen.  

Die Abgasreinigungseinrichtung ist ordnungsgemäß zu warten und regelmäßig 

auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen. 

Über alle Arbeiten an den Abgasreinigungseinrichtungen müssen 

Aufzeichnungen geführt werden, siehe auch Auflage 3.3.1.4.3.2. 

Mit der Bedienung und Wartung darf nur ausgebildetes Personal betraut 

werden. 

 

3.3.1.4.3 Eigenüberwachung, Wartung und Dokumentation 

3.3.1.4.3.1 Zum Nachweis über 

- das maximal produzierte Volumen an Spanplatten pro Tag, jeweils für die 

Fertigungslinien SP3 und SP4 sowie die Summe aus beiden Fertigungslinien, 

- die eingesetzten Mengen an Altholz und Frischholz und 

- den Anteil an Buchen- und Eichenholz an der eingesetzten Holzmenge im 

Jahresmittel 

sind Aufzeichnungen in einem Betriebstagebuch zu führen.  

 

3.3.1.4.3.2 Zum Nachweis des ordnungsgemäßen Betriebes des Bereichs der BE 1 

Holzlager, der BE 2 Spanerzeugung und Nassspanaufbereitung und der BE 3 

Spänetrocknung ist ein Betriebstagebuch (als Betriebstagebuch können auch 

die Prozessleitsysteme der einzelnen Anlagenteile verwendet werden) zu 

führen, das alle wesentlichen Daten enthalten muss, insbesondere: 
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- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der unter Auflage 3.3.1.3.1.2 

aufgeführten Abgasreinigungsreinrichtungen (Auflage 3.3.1.3.1.4). 

- Besondere Vorkommnisse, vor allem Betriebsstörungen einschließlich 

Ursachen und der durchgeführten Abhilfemaßnahmen nach den Auflagen 

3.3.1.3.1.9, 3.3.1.4.2.5.1, 3.3.1.4.2.5.2, 3.3.1.4.2.5.3.3 g), 3.3.1.4.2.5.4.3 e), 

3.3.1.4.2.5.4.5 b), 3.3.1.4.2.5.4.6 

- Betriebszeiten und Stillstandszeiten der Anlagenbereiche. 

 

3.3.1.4.3.3 Die Gewebefilter gemäß den Auflagen 3.3.1.1.1.4 und 3.3.1.2.1.2 bis 

3.3.1.2.1.6 und die zugehörigen Aggregate sind regelmäßig, entsprechend den 

Bedienungs- und Wartungsvorschriften des Herstellers zu warten. Die 

ordnungsgemäße Funktion ist durch fachlich qualifiziertes Betriebspersonal 

regelmäßig zu überprüfen. 

Alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind in einem Betriebstagebuch zu 

dokumentieren.  

 

3.3.1.4.3.4 Die Betriebstagebücher nach den Auflagen 3.3.1.4.3.1 bis 3.3.1.4.3.3 sind vor 

Ort aufzubewahren und den Vertretern des Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. auf 

Verlangen vorzulegen. Die Betriebstagebücher sind arbeitstäglich 

fortzuschreiben. 

Die Betriebstagebücher können mittels elektronischer Datenverarbeitung 

geführt werden. Sie sind dokumentensicher und so anzulegen, dass zumindest 

eine nachträgliche Manipulation nicht möglich ist, sowie vor unbefugtem Zugriff 

zu schützen. Das Betriebstagebuch muss jederzeit einsehbar sein. Die 

Betriebstagebücher sind mindestens 5 Jahre, gerechnet ab dem Datum der 

letzten Eintragung aufzubewahren. 

 

3.3.1.4.4 Emissionsquellen 

Emissionsquellen des Spanplattenwerks Neumarkt mit den Fertigungslinien 

SP3 und SP4: 

EQ-Nr. Bezeichnung Parameter V̇ [Nm3/h] 

24 Keller-Schlauchfilter Schleifmaschine Staub 92.000 
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EQ-Nr. Bezeichnung Parameter V̇ [Nm3/h] 

27 Paraffintank T 4029 VOC  

28 Holzplatz Staub diffus 

29 Zwischenlager VOC diffus 

30 Beschichtungsanlage (Kontaktpresse KT 1 

und 2) Säge 2 und 3 

Staub 60.000 

31 Plattenkühlung VOC diffus 

32 Entladestelle für Holzspäne und 

Hackschnitzel 

Staub 75.000 

34 Hammermühlen Gisiger-Linie Staub 70.000 

36 Hacker und Messerringzerspaner Staub 70.000 

44 Windsichtung Staub 63.000 

45 Deckschichtnachmahlung Staub 60.000 

46 Mittelschichtgrobgutnachmahlung Staub 20.000 

48 Entlüftung Paraffintank VOC  

49 Leimtank 2187 VOC  

50 Leimtank 2193 VOC  

51 Pottaschesilo Staub  

52 Entlüftung Harnstoffsilo 1 Staub  

53 Entlüftung Harnstoffsilo 2 Staub  

54 Leimtank 2168 VOC  

56 Leimansetzraum VOC diffus 

57 Pressenabluft Eingangsseite SP3 Staub, 

Formaldehyd 

63.000 

58 Pressenabluft Ausgangsseite SP3 

Abgasführung über Trockner 3 und EQ 75 

 über  

EQ 75 

59 Absaugung Formstrang und Besäumung 

SP3 

Staub 100.000 

60 Schleifanlage Grobschliff SP3 Staub 72.000 

61 Schleifanlage Feinschliff SP3 Staub 80.000 

62 Nut- und Federanlage / Zuschnittsäge 

/SHG-Sichter 

Staub 100.000 

63 Leimtank 2188 VOC  

64 Leimtank 2189 VOC  

65 Leimtank 2190 VOC  

66 Leimtank 2191 VOC  

67 Leimtank 2192 VOC  
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EQ-Nr. Bezeichnung Parameter V̇ [Nm3/h] 

68 Leimtank 2195 VOC  

75 Abgaskamin Kessel/ 

Schwellenaufbereitung/ Trockner/ Presse 

SP3 

Trockner: Staub, 

Cges, Geruch, 

PCDD/F, Hg, 

PCP 

KWK 

136.000 

Trockner 

160.000 

81 Filter für Recycling Pyroex / HD-transport Staub 1.000 

83 Aufsatzfilter BHF – 190 Silo Staub 600 

84 Filter für Dosiersilo Pyroex MS Staub 300 

85 Filter für Dosiersilo Pyroex DS Staub 300 

90 Silo Fehlschüttung PMDI Staub diffus 

91 Entlüftung Tank PMDI Org. Stoffe Kl. I  

92 Entlüftung Tank Polyol VOC  

101 Beleimung VOC diffus 

102 Pressenabluft SP4, Sternwender Staub, org. Stoffe 

Kl. I, Cges, Geruch 

99.000 

105 Zentralkamin Entstaubung SP4 Staub 210.000 

107 Entlüftung Leimlager SP4 VOC 50 

108 Altholzreinigung neu Staub, 

Staubinhaltsstoffe 

140.000 

 

3.3.2 Lärmschutz 

3.3.2.1 Hinsichtlich des Lärmschutzes sind die Bestimmungen der Sechsten 

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG vom 26.08.1998 „Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm“ (AllMBl. S. 501) zu beachten. 

 

3.3.2.2 Lärmerzeugende Anlagenteile sind dem Stand der Lärmschutztechnik 

entsprechend zu errichten, zu betreiben und zu warten. 

Geräuschverursachende Verschleißerscheinungen sind durch regelmäßige 

Wartung zu vermeiden bzw. durch umgehende Reparatur zu beseitigen. 

 

3.3.2.3 Die Beurteilungspegel der Geräusche, die durch den beantragten 

Anlagenbetrieb zur Tagzeit (06:00 bis 22:00 Uhr) und zur Nachtzeit (22:00 bis 
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06:00 Uhr) verursacht werden, müssen die jeweiligen Immissionsrichtwerte für 

das Gesamtwerk um mindestens 12 dB(A) unterschreiten und dürfen an den 

folgend genannten nächstgelegenen maßgeblichen Immissionsorten die 

genannten Immissionsrichtwertanteile (IRWA) nicht überschreiten: 

Immissionsort Nutzung 
IRWA [dB(A)] 

tags nachts 

IO 1 Hasenheide: Fl.Nr. 2387/3, Gemarkung Neumarkt 

i.d.OPf., Wohngebäude Paul-Pfleiderer-Straße 1 
WA 43 31 

IO 2 Stauf: Fl.Nr. 686/8, Gemarkung Stauf, 

Wohngebäude Moosweiherstraße 29 
WA 43 28 

IO 3 Moosweg: Fl.Nr. 2256/1, Gemarkung Neumarkt, 

Wohngebäude Moosweg 29 
MI 48 33 

Von der Gesamtanlage Spanplattenwerk Neumarkt mit den Fertigungslinien SP 

3 und SP 4 sowie der Energiezentrale einschließlich des betrieblichen 

Fahrverkehrs dürfen folgende Immissionsrichtwerte (IRW) nicht überschritten 

werden: 

- In dem südöstlich des SP 3 gelegenen allgemeinen Wohngebiet (WA) 

(Siedlung Hasenheide) 

tagsüber 55 dB(A) 

nachts 43 dB(A) 

- Im westlich des SP 3 gelegenen allgemeinen Wohngebiet (WA) in ca. 

1100 m Entfernung (Ortsteil Stauf) 

tagsüber 55 dB(A) 

nachts 40 dB(A) 

- Im südlich des SP 3 gelegenen Mischgebiet (MI) von 

tagsüber 60 dB(A) 

nachts 45 dB(A) 

- Im östlich des SP 3 gelegenen Industriegebiet (GI) darf der 

Immissionsrichtwert für ein Industriegebiet von 70 dB(A) zur Tag- und 

Nachtzeit nicht überschritten werden. 

Gemäß Nr. 6.1.TA Lärm gelten die Immissionsrichtwerte (IRW) auch dann als 

überschritten, wenn einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen den unverminderten 



 

 46 

Immissionsrichtwert am Tage um mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um mehr 

als 20 dB(A) überschreiten – Spitzenpegelkriterium. 

 

3.3.2.4 Die im Freien befindlichen Förderanlagen inklusive Antriebsmotoren, welche 

während der Nachtzeit betrieben werden (siehe Anlage 1, grün markierte 

Förderer), sind mit einer wirksamen Schallisolierung, insbesondere Isolierung 

der Förderanlagen sowie Lärmschutzkapseln an den Antriebsmotoren, zu 

versehen.  

 

3.3.2.5 Sämtliche Komponenten der Filteranlage sind schalltechnisch so auszubilden, 

dass die im IBAS Bericht Nr. 17.9701-b01 vom 20.10.2017 genannten 

Schallleistungspegel nicht überschritten werden: 

Schallquelle Schallleistungspegel LWA [dB(A)] 

Gehäuse des Kastenfilters Neubau Altholzreinigung 

(inkl. Abpulsgeräusch) 
≤ 90 

Rohrleitungen der Filteranlage ≤ 91 

Abluftkamin Altholzreinigung EQ 108 ≤ 83 

 

3.3.2.6 Die der schalltechnischen Planbeurteilung und Stellungnahme zur 

Geräuschentwicklung der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.10.2017 

(Bericht Nr. 17.9701-b01) zu Grunde liegenden Schallleistungspegel für die 

übrigen Schallquellen dürfen nicht überschritten werden. 

 

3.3.2.7 Radladerverkehr, in Verbindung mit der neuen Altholzreinigungsanlage, darf 

während der Nachtzeit nur nördlich der Altholzreinigungsanlage stattfinden.  

Die Materialaufnahme des Radladers an der Südostfassade der Erweiterung 

der Altholzreinigung ist zeitlich so zu beschränken, dass die im Bericht Nr. 

17.9701-b01 angegebenen immissionswirksamen Schallleistungspegel 

während der Nachtzeit eingehalten werden.  

Um die geforderten Teilimmissionspegel einhalten zu können, sind die 

folgenden Schallschutzmaßnahmen zusätzlich notwendig: 
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Schallquelle 
erforderliches 

L [dB(A)] 
Maßnahme 

Aufnahme Radlader, Dauer ca. 2,5 min  -10 - Anpassung des Fahrwegs 

- Lärmarmen Radlader verwenden 

- Beschränkung der Betriebszeit 

Radlader, Nacht, ca. 5 min Fahrweg -7 

Entladen Radlader, Dauer ca. 2,5 min 
-8 

Die in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen sind in Rücksprache mit einer 

nach § 29 b BImSchG bekannt gegebenen Stelle durchzuführen. Die 

Ergebnisse, die konkreten erforderlichen Maßnahmen (mögliche Fahrwege des 

Radladers, möglicher Schallleistungspegel des Radladers und zulässige 

Betriebszeit des Radladers), sind dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 3 Monate 

nach Zustellung des Bescheids bzw. spätestens bis 31.10.2020 schriftlich 

mitzuteilen. 

 

3.3.2.8 Das bewertete Schalldämmmaß der folgenden Außenbauteile muss folgende 

Anforderungen einhalten: 

Bauteil Schalldämmmaß R‘w [dB] 

Fassade der Recyclingholz-Halle ≥ 41 

Dach der Recyclingholz-Halle ≥ 30 

Stahlflügeltore und Industrietüren der Recyclingholz-Halle ≥ 33 

Lichtkuppeln der Recyclingholz-Halle ≥ 19 

Erweiterung der Schüttguthalle - Stahltrapezblech ≥ 16 

 

3.3.2.9 Das geplante Vorhaben ist entsprechend den Antragsunterlagen und 

Betriebsdaten, die in der Schalltechnischen Planbeurteilung und Stellungnahme 

zur Geräuschentwicklung mit der Bericht-Nr. 17.9701-b01 vom 20.10.2017 der 

IBAS Ingenieurgesellschaft mbH herangezogen wurden, auszuführen und zu 

betreiben.  

Abweichungen von den im Schallgutachten genannten Schallemissions-

Ansätzen sind zulässig, sofern dies keine Überschreitungen der unter Nr. 

3.3.2.3 genannten Immissionsrichtwertanteile zur Folge hat. Sie bedürfen der 

Zustimmung des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf., außerdem ist die Eignung 

im Vorfeld fachgutachterlich nachzuweisen. 



 

 48 

 

3.3.2.10 Frühestens 3 Monate nach Erreichen des ungestörten Betriebes und 

spätestens 6 Monate nach Inbetriebnahme der Anlage ist die Einhaltung der 

Auflage Nr. 3.3.2.3 durch Messung zu überprüfen. 

Die Ermittlung der Geräuschimmissionen hat nach den Vorgaben der TA Lärm 

zu erfolgen und ist nach den Bestimmungen der TA Lärm auszuwerten. Mit den 

Messungen dürfen nur nach § 29 b BImSchG bekannt gegebene Messstellen 

beauftragt werden. 

Der Messablauf ist mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen. Der 

Messtermin ist der Genehmigungsbehörde spätestens 2 Wochen vorher 

mitzuteilen. 

 

3.3.2.11 Auf Verlangen des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. (z.B. im Beschwerdefall) 

ist die Überprüfung der Einhaltung der Auflage Nr. 3.3.2.3 durch Messungen 

einer nach § 29 b BImSchG bekannt gegebenen Messstelle zu wiederholen. 

Die Kosten der Messung trägt der Betreiber der Anlage. 

 

3.3.2.12 Die Anlagenteile dürfen in der Nachbarschaft keine tonhaltigen Geräusche 

hervorrufen. Sollten tonhaltige Geräusche im Sinne der TA Lärm auftreten, sind 

umgehend Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 

 

3.3.3 Altholz 

3.3.3.1 Das zur stofflichen Verwertung eingesetzte Altholz der Kategorien AI und AII 

(Holzhackschnitzel und Holzspäne) nach Auflage 3.2.4 des vorliegenden 

Bescheids, muss die Grenzwerte nach Anhang II der AltholzV in der jeweils 

gültigen Fassung einhalten. Zum Zeitpunkt des Bescheidserlass sind dies 

folgende Grenzwerte: 

Element/ Verbindung Grenzwert [mg/kgTrockenmasse] 

Arsen 2 

Blei 30 

Cadmium 2 

Chrom 30 
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Element/ Verbindung Grenzwert [mg/kgTrockenmasse] 

Kupfer 20 

Quecksilber 0,4 

Chlor 600 

Fluor 100 

Pentachlorphenol 3 

Polychlorierte Biphenyle 5 

Die Grenzwerte gelten als eingehalten, wenn der Grenzwert im gleitenden 

Durchschnitt der vier zuletzt nach § 6 Abs. 2 AltholzV durchgeführten 

Untersuchungen nicht überschritten wird und kein Analyseergebnis den 

Grenzwert um mehr als 25 von Hundert überschreitet. 

 

3.3.3.2 Mit den Lieferanten/ Aufbereitungsbetrieben der Holzhackschnitzel sind 

Lieferverträge abzuschließen, die mindestens die folgenden Vereinbarungen 

zur Qualitätssicherung enthalten sollen: 

- Der Aufbereitungsbetrieb muss geeignete Qualitätssicherungsmaßnahmen 

zur Einhaltung der Anforderungen der AltholzV zur stofflichen Verwertung 

treffen. Insbesondere muss gewährleistet sein, dass nur die 

Altholzkategorien AI und AII (nach § 2 Nr. 4 a) und b) AltholzV) zur 

stofflichen Verwertung bei der Holzwerkstoffherstellung gelangen.  

- Die Kontrolle von Altholz zur Holzwerkstoffherstellung hat nach § 6 AltholzV 

zu erfolgen (siehe Anlage 2). 

- Die Eigenüberwachung des Aufbereitungsbetriebs hat nach § 6 Abs. 2 

AltholzV (siehe Anlage 2) zu erfolgen.  

- Spätestens bei Anlieferung von Altholzhackschnitzeln sind die Ergebnisse 

der analytischen Kontrollen nach Auflage 3.3.3.1 (bzw. § 6 Abs. 2 AltholzV 

i.V.m. Anhang II AltholzV) vorzulegen. 

- Bei Anlieferung von Altholz nach AltholzV an der Anlage zur Herstellung 

von Spanplatten ist vom Lieferanten ein Anlieferungsschein auszuhändigen, 

aus dem die Deklaration des Altholzes (Art und Altholzkategorie) sowie die 

Masse des angelieferten Holzes hervorgehen. 
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- Auf jedem Anlieferungsschein ist vom Lieferanten zu bestätigen, dass die 

Grenzwerte nach Auflage 3.3.3.1 (bzw. § 6 Abs. 2 AltholzV i.V.m. Anhang II 

AltholzV) eingehalten werden. 

Die Lieferverträge und die Ergebnisse der analytischen Kontrollen nach Auflage 

3.3.3.1 (bzw. § 6 Abs. 2 AltholzV i.V.m. Anhang II AltholzV) sind auf Verlangen 

dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. vorzulegen.  

Eine Liste aller Lieferanten von Altholz zur stofflichen Verwertung sowie der 

Aufbereitungsbetriebe, ist dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. vorzulegen. Sie 

ist kalenderjährlich zu aktualisieren und der Auskunft nach § 31 BImSchG 

beizufügen. 

Hinweis: 

Es wird empfohlen, gegenüber den Aufbereitungsbetrieben Anforderungen an 

die organisatorische und personelle Ausstattung sowie an die betriebliche 

Dokumentation festzulegen, die sich an den Anforderungen der Verordnung 

über Entsorgungsfachbetriebe (EfbV) orientieren. 

 

3.3.3.3 Bei der Anlieferung von Altholzhackschnitzeln und Altholzspänen sind 

Eingangskontrollen durchzuführen. Hierbei ist Folgendes zu beachten: 

- Zur Durchführung der Eingangskontrollen ist eine betriebliche Fachkraft zu 

benennen und dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. mitzuteilen. 

- Jede Lieferung ist durch Sichtkontrolle auf unzulässige Fremdstoffe zu 

kontrollieren. 

- Der Anlieferungsschein ist auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben 

zu kontrollieren. 

- Lieferungen, die nicht den Anforderungen der Auflagen 3.3.3.2 und 3.3.3.1 

entsprechen, sind abzuweisen. 

Für jede Lieferung von Altholzhackschnitzeln und Altholzspänen zur stofflichen 

Verwertung ist ein Annahmeschein zu erstellen, der mindestens die folgenden 

Angaben enthält: 

- Annahmedatum, 
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- Bezeichnung der Altholzhackschnitzel und Herkunft (Anfallstelle bzw. 

Aufbereitungsbetrieb), Hinweis auf Anlieferungsschein gemäß Auflage 

3.3.3.2, 

- Menge in Tonnen, 

- Transportunternehmen mit Anschrift, 

- Ergebnis der Eingangssichtkontrolle mit Ursache für ggf. erfolgte 

Abweisung und 

- Unterschrift des Verantwortlichen (betriebliche Fachkraft) 

 

3.3.3.4 Die Lieferscheine gemäß Ziffer 3.3.3.2 und die Annahmescheine gemäß Ziffer 

3.3.3.3 sind vollständig in einem Betriebstagebuch (auch in digitaler Form 

möglich) aufzubewahren. Wurden Lieferungen abgewiesen, so ist dies im 

Betriebstagebuch mit Angabe des Lieferanten/ Aufbereitungs- bzw. 

Herkunftsbetriebs und dem Grund der Abweisung zu dokumentieren. 

Das Betriebstagebuch ist mindestens 5 Jahre aufzubewahren und auf Verlagen 

dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. vorzulegen. 

 

3.3.3.5 Weitere Altholzkontrolluntersuchungen erfolgen im Rahmen der turnusmäßigen 

Emissionsmessungen der Spänetrockner (vgl. Auflage Nr. 3.3.1.4.2.3.3 dieses 

Bescheids). Das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. ist darüber hinaus im Rahmen 

der Anlagenüberwachung berechtigt, viermal jährlich unangekündigte 

Altholzkontrollen in Verbindung mit Analysen durchzuführen. Die 

Analysenkosten trägt der Betreiber. 

Hinweise: 

1. Der zum Betrieb von Dieselmotoren eingesetzte Kraftstoff muss den Anforderungen 

der 10. BImSchV (Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der 

Qualitäten der Kraftstoffe) in der jeweiligen gültigen Fassung entsprechen. 

2. Die unter die 28. BImSchV (Verordnung über die Emissionsgrenzwerte für 

Verbrennungsmotoren) fallenden Dieselmotoren müssen den in der Verordnung 

genannten Emissionsanforderungen entsprechen. 
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3. Die unter den Anwendungsbereich der 32. BImSchV (Geräte- und 

Maschinenlärmschutzverordnung) fallenden eingesetzten Baumaschinen müssen 

den in der Verordnung genannten Anforderungen entsprechen. 

 

 

3.4 Baurecht 

 

3.4.1 Das Bauvorhaben ist nach den technisch geprüften Bauvorlagen unter 

Beachtung der darin eingetragenen Prüfungsvermerke, Maße und Änderungen 

auszuführen. Das Baugesetzbuch (BauGB), die Bayer. Bauordnung (BayBO) 

und die sonstigen baurechtlichen Vorschriften sowie die allgemein anerkannten 

Regeln der Technik und Baukunst sind zu beachten, sofern diese als 

technische Baubestimmung eingeführt sind.  

 

3.4.2 Mit Nutzungsanzeige ist der Standsicherheitsnachweis II vorzulegen. 

 

3.4.3 Mit Nutzungsanzeige ist die Brandschutzbescheinigung II ggf. III vorzulegen.  

  

 

3.5. Wasserwirtschaft 

 

 Bedingungen und Auflagen, die sich im öffentlichen Interesse, insbesondere zur 

Einhaltung der Anforderungen im Sinne des § 62 WHG zum Schutz der 

Gewässer als notwendig erweisen sollten, bleiben vorbehalten. 

 

 

3.6  Entwässerung 

 

3.6.1 Der bestehende Regenwasserkanal und der bestehende Schmutzwasserkanal 

müssen bei der Überbauung durch geeignete Maßnahmen (z.B. 

Fundamentbrücken) vor Lastabtragungen aus den Neubaumaßnahmen 

geschützt werden.  
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3.6.2  Der bestehende Schacht S 16 ist nach den Regeln der Technik 

ordnungsgemäß zurückzubauen.  

 
3.6.3  Die neuen Schmutzwasserschächte S 16 (neu) und S 16a (neu) sind in 

wasserdichter Bauweise herzustellen.  

 
3.6.4  Der Kanal zwischen S 16 (neu) und S 16a (neu) ist einschließlich der neuen 

Schächte nach Bauende auf Dichtigkeit zu prüfen. Die Dichtigkeitsprüfung ist 

dem Kanalbauamt der Stadt Neumarkt i.d.OPf. vorzulegen.  

 
3.6.5  Die Schachtabdeckungen im Baubereich R 21, S 16 (neu) und S 16a (neu) 

müssen immer zugänglich sein.  

 
 

 

3.7 Technischer und sozialer Arbeitsschutz 

 

3.7.1 Um eine Ablagerung von Holzstaub bis zu Schichten mit gefährlicher Dicke zu 

vermeiden, ist vor Inbetriebnahme ein Reinigungskonzept für Anlagenteile zu 

erstellen, in denen mit Staubfraktionen mit Korngrößen unter 500 µm zu 

rechnen ist. Im Konzept sind die Reinigungsmaßnahmen und –intervalle 

festzulegen.  

 

3.7.2 Für Anlagenteile und Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen ist ein 

Wartungs- und Prüfkonzept zu erstellen aus dem mindestens 

 Beschreibung und Anzahl der zu prüfenden Einrichtungen, 

 Art und Umfang der Prüfungen, 

 die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) i.V.m. Anhang 2 Abschnitt 3 

BetrSichV ermittelten Prüffristen und 

 die jeweiligen Anforderungen an die zur Prüfung befähigte Person, mit 

besonderen Kenntnissen auf dem Gebiet des Explosionsschutzes 

 hervorgehen sollen.  

 

 Hinweis: 
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 Die grundlegenden Anforderungen an die zu prüfende Person und maximalen 

Prüffristen der Arbeitsmittel und Maßnahmen in explosionsgefährdeten 

Bereichen sind Abschnitt 3, Anhang 2 (zu den §§ 15 und 16) der 

Betriebssicherheitsverordnung zu entnehmen.  

 

3.7.3 Vor dem Rangieren in die Entladehalle ist sicherzustellen, dass sich keine 

Fußgänger im nicht einsehbaren Bereich des LKW-Fahrers aufhalten. Der 

Fahrer ist durch einen Einweiser oder technische Einrichtungen auf 

entsprechend gefährdete Personen aufmerksam zu machen.  

 

3.7.4 Die neue Anlage zur Gebrauchtholzanlieferung ist in den vorhandenen Flucht- 

und Rettungswegeplan einzubinden. 

 

3.7.5 Für ständig wiederkehrende Wartungs- und Reparaturarbeiten, die nicht vom 

Boden aus durchgeführt werden können, sind Bühnen zu einzurichten, von 

denen aus die Arbeiten sicher erfolgen können.  

 

Hinweise: 

1. Im Rahmen der Novellierung der Arbeitsstättenverordnung wurde der Begriff 

Arbeitsplatz neugefasst und auf alle Bereiche erweitert, zu denen Beschäftigte im 

Rahmen ihrer Tätigkeit Zugang haben. Eine zeitliche Unterscheidung zwischen 

ständige und vorübergehende Arbeitsplätze ist nicht mehr relevant. Beachten Sie 

diese Neuerung bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung und Festlegung der 

Schutzmaßnahmen.  

2. Die Inbetriebnahme der Anlage darf erst nach einer Prüfung gemäß § 15 BetrSichV 

i.V.m. Nr. 4 Abschnitt 3 Anhang 2 BetrSichV erfolgen. Das Ergebnis der Prüfung ist 

zu dokumentieren und am Betriebsort bereit zu halten.  

3. Unter Nr. 4.14 des Brandschutzkonzepts vom 24.05.2017 „Betrieblicher 

Brandschutz“ wird zur Erstellung des Explosionsschutzdokumentes und der 

Festlegung von explosionsgefährdeten Bereichen auf den diesbezüglich nicht mehr 

gültigen § 6 der Betriebssicherheitsverordnung verwiesen. Beachten Sie hierzu die 

Regelungen der §§ 6 ff. i.V.m. Anhang I Nr. 1 der Gefahrstoffverordnung.  
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3.8 Brandschutz 

 

3.8.1 Im Löschbereich der von der wesentlichen Änderung betroffenen Gebäude- und 

Anlagenteile muss eine Löschwassermenge von 96 m³/h über zwei Stunden 

aus dem Hydrantennetz zur Verfügung stehen.  

 

3.8.2 Es ist sicherzustellen, dass ausreichende Auffang- oder 

Rückhaltemöglichkeiten für kontaminiertes Löschwasser zur Verfügung stehen.  

 

3.8.3 Die Flächen für die Feuerwehr auf dem Grundstück (Feuerwehrzufahrten und 

Bewegungsflächen) sind zu kennzeichnen und ständig freizuhalten.  

 

3.8.4 Die für die Brandbekämpfung erforderlichen Sonderlöschmittel (z.B. 

Schaummittel) sind nach Abstimmung mit der örtlich zuständigen Feuerwehr 

(FF Neumarkt) auszuwählen, bei der Werkfeuerwehr in ausreichender Menge 

vorzuhalten und nach jeweiligem Ablauf der möglichen Nutzungsdauer zu 

ersetzen. 

 

3.8.5 Die vorhandenen Dokumente des betrieblich-organisatorischen Brandschutzes 

(Brandschutzordnung nach DIN 14096 in den Teilen A bis C, Flucht- und 

Rettungspläne, Betriebsanweisungen etc.) sind zu prüfen und anzupassen. 

 

3.8.6 Es ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 zu erstellen. Dieser muss auch 

Angaben zur Löschwasser-Rückhaltung, zum Röntgengerät (Lage, 

Gefahrenbereiche), zu verantwortlichen Personen (Ansprechpartner mit 

Erreichbarkeit) und einen EX-Zonen-Plan enthalten. 

 

3.8.7 Die örtlich zuständige Feuerwehr (FF Neumarkt) und die 

Feuerwehrführungskräfte sind vor Inbetriebnahme in die Örtlichkeit und die 

vorhandenen Gefahrenbereiche bzw. notwendigen Sicherheitsvorkehrungen 

einzuweisen. 
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3.8.8 Im Übrigen ist der Brandschutznachweis des Ingenieurbüro Hansmeier GbR, 

Dipl.-Ing. Gerhard Hansmeier, Detmold vom 24.05.2017 zu beachten und 

vollständig und richtig umzusetzen.  

 

 

4. Kostenentscheidung 

 

4.1.  Die Kosten des Verfahrens in Höhe von insgesamt 47.182,45 Euro trägt die 

 Firma Pfleiderer Neumarkt GmbH, Ingolstädter Straße 51, 92318 Neumarkt 

 i.d.OPf. 

 

4.2.  Für diesen Bescheid wird eine Gebühr in Höhe von 46.756,00 Euro festgesetzt. 

 

4.3.  Die Auslagen betragen 426,45 Euro. 

 
 
 

G r ü n d e : 
 

I. 
 

1. Antragsgegenstand und Anlagenstandort 

 

Die Firma Pfleiderer Neumarkt GmbH, Ingolstädter Straße 51, 92318 Neumarkt 

i.d.OPf., betreibt auf dem Betriebsgelände in Neumarkt i.d.OPf. eine Anlage zur 

Herstellung von Holzspanplatten mit einer Produktionskapazität von insgesamt max. 

2.950 m3/Tag, bisher verteilt auf die Fertigungslinie SP 3 mit maximal 1.750 m3/Tag 

sowie die Fertigungslinie SP 2 neu (künftig SP 4 genannt) mit maximal 1.200 m3/Tag. 

 

 Am 29.05.2017 beantragte die Firma Pfleiderer Neumarkt GmbH, Ingolstädter 

 Straße 51, 92318 Neumarkt i.d.OPf., die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

 für die wesentliche Änderung der Anlage zur Herstellung von Spanplatten auf dem 

 Grundstück Fl.Nr. 2122 der Gemarkung Neumarkt i.d.OPf., Stadt Neumarkt i.d.OPf. 
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 Die Unterlagen vom 29.05.2017 wurden in vielen Punkten geändert und es wurden 

 zahlreiche Unterlagen ergänzt, sodass der erneute Antragseingang zum 02.11.2017 

 erfolgt ist. Danach wurden ebenfalls noch einige Antragsunterlagen  nachgereicht. 

 

 Mit dem vorliegenden Antrag nach § 16 Abs. 1 BImSchG beantragt die Firma 

 Pfleiderer Neumarkt GmbH die Genehmigung folgender Maßnahmen: 

 

- Die Aufhebung der genehmigten Produktionsmengen für die einzelnen 

Fertigungslinien SP 3 und SP 2 neu (künftig SP 4 genannt), unter Beibehaltung 

der bereits genehmigten Gesamtkapazität für beide Fertigungslinien von 2.950 

m3/Tag, 

- die Änderung des eingesetzten Holzmixes durch Substitution von 

 naturbelassenem Holz mit Gebrauchtholz, 

- die Errichtung einer weiteren Reinigungsanlage für Gebrauchtholz, 

- die Errichtung einer zusätzlichen Annahmestation für Sägespäne, 

- die Errichtung eines zusätzlichen Messerringzerspaners (MRZ 8) bei 

 gleichzeitiger Stilllegung und Demontage einer Gisiger-Schlägermühle und 

 Reduzierung der Anzahl der aktiven Aggregate in der Frischholzlinie, 

- die Genehmigung von AVV-Schlüsselnummern für die zum Einsatz 

 kommenden Gebrauchtholzsortimente und 

- die Erhöhung der bislang genehmigten Einsatzmenge für Gebrauchtholz in  den 

 Spänetrocknern. 

 

Die Produktionskapazität am Standort in Höhe von insgesamt 2.950 m³/Tag wird 

durch die Änderung der Anlage zur Herstellung von Spanplatten nicht erhöht werden. 

 

 Kernpunkt der aktuellen Antragstellung ist die Erhöhung des Einsatzes von 

 Gebrauchtholz für die Spanplattenherstellung auf maximal 50 t atro/h, verbunden 

 mit einer weiteren Verbesserung der Umweltsituation im Bereich Holzeingang sowie 

 Holzlagerung.  

 

 Das Betriebsgrundstück ist im Flächennutzungsplan der Stadt Neumarkt i.d.OPf. als 

Industriegebiet dargestellt. Dieses liegt direkt nördlich der Bundesstraße B 8, östlich 

des Ludwig-Donau-Main-Kanals und westlich der Dreichlinger Straße. In der 
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nachfolgenden Tabelle sind die Abstände zu den maßgeblichen Immissionsorten 

dargestellt. 

 

Immissionsort Abstand 

IO 1 Allgemeines Wohngebiet „Siedlung Hasenheide“ 
Wohnhaus Fl.Nr. 2387/3, Gemarkung Neumarkt 
i.d.OPf., Paul-Pfleiderer-Straße 1 

ca. 300 m 
(südöstliche 
Richtung) 

IO 2 Allgemeines Wohngebiet in Stauf 
Wohnhaus Fl.Nr. 686/8, Gemarkung Stauf, 
Moosweiherstraße 29 

ca. 1100 m 
(westliche 
Richtung) 

IO 3 Mischgebiet 
Wohnhaus Fl.Nr. 2256/1, Gemarkung Neumarkt 
i.d.OPf., Moosweg 29 

ca. 439 m 
(südwestliche 
Richtung) 

 
 

 Im Übrigen wird im Detail auf den Inhalt der Antragsunterlagen verwiesen, die 

 Bestandteil dieses Genehmigungsbescheides sind. 

 

2. Verfahrensablauf 

 

 Das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. hat die Träger öffentlicher Belange und die 

Fachbehörden beteiligt, deren Aufgabenbereiche von dem Vorhaben berührt werden 

(§ 10 Abs. 5 BImSchG, § 11 der 9. BImSchV). 

 

Zu dem Vorhaben nahmen Stellung: 

 

-  die Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft beim Landratsamt Neumarkt 

i.d.OPf.,  

- Stellungnahmen vom 31.05.2017, 18.09.2017, Az.: 41-642.2-12 WgSt 

 Schl, 19.10.2017, Az.: 41-642.2-12 WgSt Schl und 23.11.2017, Az.: 41-

 632/3-12 WgSt Schl, 

 

-  die Regierung der Oberpfalz, Gewerbeaufsichtsamt, 

- Stellungnahme vom 07.12.2017, Az.: 13262/2017-R, 

 

-  die Stadt Neumarkt i.d.OPf. als Träger öffentlicher Belange, zum 

Bauordnungsrecht und zur Entwässerung, 
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- Stellungnahmen vom 28.06.2017, Az. III/30 – 1711, und 19.10.2017, Az.: 

 III/30 – 1711 

 

- das Kreisbauamt beim Landratsamt Neumarkt i.d.OPf., 

- Stellungnahme vom 29.03.2018, Az.: 43-2018-0151, 

 

-  der Fachberater Brandschutz des Landkreises Neumarkt i.d.OPf., 

- Stellungnahmen vom 14.10.2017 und 20.11.2017, übermittelt mit 

 Schreiben vom 22.11.2017, Az.: 53-2017-0110 Voe 

 

-  die Hauptamtliche Fachkraft für Umweltschutz beim Landratsamt Neumarkt 

i.d.OPf., 

-  Stellungnahmen vom 23.06.2017, Az.: 45-170-053.H-01-01/17, 

02.10.2017, Az.: 45-170-053.H-01-02/17, 07.02.2018, Az.: 45-170-053.H-

01-01/18, und 02.09.2019, Az.: 45-170-053.H-01-01/19. 

 

 
Die Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft stimmt dem Vorhaben ohne Festlegung 

von Auflagen zu, behält sich jedoch solche vor.  

Die weiteren Fachstellen stimmen dem beantragten Vorhaben unter Auflagen zu.  

Das Staatliche Abfallrecht beim Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. wurde im Verfahren 

beteiligt, hat jedoch keine separate Stellungnahme abgegeben, jedoch sind Auflagen 

zum Umgang mit Altholz bei den Auflagen des Immissionsschutzes mit enthalten.   

Das Landesamt für Umwelt wurde im Verfahren selbst nicht um die Abgabe einer 

eigenen Stellungnahme gebeten, war jedoch im Vorfeld der Antragstellung 

eingebunden und wurde im Verfahren von der Hauptamtlichen Fachkraft für 

Umweltschutz beim Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. zu Rate gezogen.   

 

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in der Sitzung des Bau-, Planungs- und 

Umweltsenats vom 24.07.2017 das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 

BauGB für das beantragte Vorhaben erteilt. Dies wurde mit Schreiben der 

Stadtverwaltung vom 31.07.2017, Az.: III/30 – 1711, mitgeteilt.  

 

Gleichzeitig mit der Antragstellung beantragte die Firma Pfleiderer Neumarkt GmbH 

 am 29.05.2017 die Zulassung des vorzeitigen Beginns gemäß § 8a BImSchG für  die 
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 Errichtung der Bodenplatte und der Fundamente der neuen Reinigungsanlage für 

 Gebrauchtholz auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 2122 der Gemarkung Neumarkt 

 i.d.OPf., Stadt Neumarkt i.d.OPf. 

 

 Die Zulassung des vorzeitigen Beginns für dieses Vorhaben wurde mit Bescheid des 

 Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. vom 25.07.2017, Az.: 45-170-053.H, genehmigt. 

 

 Mit Schreiben vom 22.09.2017 beantragte die Vorhabenträgerin die Zulassung des 

 vorzeitigen Beginns gemäß § 8a BImSchG für die Errichtung der zusätzlichen 

 Annahmestation für Sägespäne einschließlich der Aufstellung der Anlage innerhalb 

 der Halle zur Altholzreinigung sowie der erforderlichen Funktionsprüfung auf dem 

 Grundstück mit der Fl.Nr. 2122 der Gemarkung Neumarkt, Stadt Neumarkt i.d.OPf.  

 

 Des Weiteren wurde mit Schreiben vom 27.11.2017 ein weiterer vorzeitiger Beginn 

 gemäß § 8a BImSchG beantragt. Dieser Antrag umfasste die Zulassung der 

 Errichtung der Förderanlagen im Außenbereich und die Erprobung der 

 Gesamtanlage auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 2122 der Gemarkung Neumarkt, 

 Stadt Neumarkt i.d.OPf.  

 

 Die Zulassung des vorzeitigen Beginns für diese beiden Vorhaben wurde mit 

 Bescheid des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. vom 21.02.2018, Az.: 45-170-053.H, 

 genehmigt. 

 

 Die Firma Pfleiderer Neumarkt GmbH hat gemäß § 16 Abs. 2 BImSchG beantragt, 

 von einer öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens sowie der Auslegung des 

 Antrages und der Antragsunterlagen abzusehen.  

 
 Mit Antrag vom 29.05.2017 beantragt die Vorhabenträgerin die öffentliche 

 Bekanntmachung der Entscheidung über diesen Antrag auf wesentliche Änderung 

 der Anlage zur Herstellung von Spanplatten. 

 

 Mit E-Mail vom 17.07.2020 wurde der Pfleiderer Neumarkt GmbH der 

 Bescheidsentwurf übersandt. Mit E-Mail vom 05.08.2020 und Schreiben vom 

 15.09.2020 übermittelte die Pfleiderer Neumarkt GmbH etliche Anmerkungen die im 

 Nachgang durch weitere E-Mails und Telefonate abgearbeitet wurden. Schließlich 
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 wurde im Telefonat am 28.09.2020 mitgeteilt, dass mit dem Erlass des Bescheides 

 Einverständnis besteht.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Verfahrensablaufs, der Stellungnahmen 

der beteiligten Stellen und der Sachverständigen wird auf den Akteninhalt Bezug 

genommen. 

 
 

II.  

 

1. Zuständigkeit 

 Für die Erteilung der Genehmigung für das Vorhaben der Firma Pfleiderer Neumarkt 

GmbH ist das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. sachlich und örtlich zuständig (Art. 1 

Abs. 1 Nr. 3 BayImSchG, Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG). 

 

 

2. Antragsgegenstand, Verfahren 

 Die Firma Pfleiderer Neumarkt GmbH betreibt auf dem Betriebsgelände Fl.Nrn. 2023, 

2104, 2108/4, 2109, 2122 und weiteren der Gemarkung Neumarkt in Neumarkt 

i.d.OPf. eine immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlage zur 

Herstellung von Holzspanplatten mit einer Produktionskapazität von 600 Kubikmetern 

oder mehr je Tag. 

Die Anlage ist nach §§ 4 Abs. 1, 10 BImSchG i. V. m. Nr. 6.3.1 des Anhangs 1 zur 4. 

BImSchV immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig.  

 
 

Antragsgegenstand ist die wesentliche Änderung der Anlage zur Herstellung von 

Holzspanplatten nach § 16 Abs. 1 BImSchG, §§ 1 Abs. 1, Abs. 2 und 2 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 a 4. BImSchV i.V.m. Nr. 6.3.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV.  

 

 Die wesentliche Änderung umfasst folgende Maßnahmen: 

 Die Aufhebung der genehmigten Produktionsmengen für die einzelnen 

Fertigungslinien SP 3 und SP 2 neu unter Beibehaltung der bereits 

genehmigten Gesamtkapazität für beide Fertigungslinien von 2.950 m³/d, 
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 die Änderung des eingesetzten Holzmixes durch Substitution von 

naturbelassenem Holz mit Gebrauchtholz, 

 die Errichtung einer weiteren Reinigungsanlage für Gebrauchtholz, 

 die Errichtung einer zusätzlichen Annahmestation für Sägespäne, 

 die Errichtung eines zusätzlichen Messerringzerspaners (MRZ 8) bei 

gleichzeitiger Stilllegung und Demontage einer Gisiger-Schlägermühle und 

Reduzierung der Anzahl der aktiven Aggregate in der Frischholzlinie, 

 die Genehmigung von AVV-Schlüsselnummern für die zum Einsatz 

kommenden Gebrauchtholzsortimente und 

 die Erhöhung der bislang genehmigten Einsatzmenge für Gebrauchtholz in den 

Spänetrocknern. 

 

Die Vorhabenträgerin hat gemäß § 16 Abs. 2 BImSchG beantragt, von der 

öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens sowie der Auslegung des Antrags und 

der Unterlagen abzusehen. 

Dem Antrag konnte entsprochen werden, da durch die Änderung erhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf die in § 1 BImSchG genannten Schutzgüter nicht zu 

besorgen sind. Nach § 16 Abs. 2 Satz 2 BImSchG sind die Nachteile im Verhältnis zu 

den jeweils vergleichbaren Vorteilen gering. Die Umweltsituation im Bereich 

Holzeingang und Holzlagerung soll verbessert werden. Durch die Errichtung einer 

zweiten geschlossenen Annahmestation einschließlich Nutzung bereits vorhandener 

Lagerkapazitäten für Gebrauchtholz durch Neubelegung der vorhandenen Rundsilos 

ist die bisher praktizierte Freilagerung von Hackschnitzeln nicht mehr notwendig. Die 

damit verbundenen Radladerbewegungen mit Staubverfrachtung sowie 

Lärmemission entfallen damit ebenso. Die ebenfalls beantragte Verlagerung der 

Annahme von Sägespänen in eine neu konzipierte Annahmestation führt zusätzlich 

zu einer weiteren Senkung der Staubentwicklung bei der Holzanlieferung.  

 
Mit Antrag vom 29.05.2017 wurde die öffentliche Bekanntmachung der Entscheidung 

beantragt (§ 21 a Satz 1 der 9. BImSchV).  

 
 

3. Materiell-rechtliche Genehmigungsvoraussetzungen  

 Die Prüfung des beantragten Vorhabens unter Heranziehung der vorgelegten 

Gutachten und der Stellungnahmen der am Verfahren beteiligten Fachstellen durch 
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die Genehmigungsbehörde hat ergeben, dass bei antragsgemäßer Errichtung und 

ordnungsgemäßem Betrieb sowie bei Beachtung der festgelegten 

Nebenbestimmungen in Nr. 3 dieses Bescheides die Voraussetzungen nach  

§§ 5 und 6 BImSchG für die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigung vorliegen. 

 

3.1 Immissionsschutzrechtliche und –fachliche Beurteilung 

Die von der Anlage zu erwartenden Emissionen führen bei Beachtung der 

festgesetzten Auflagen voraussichtlich nicht zu einer Überschreitung der in der TA 

Luft und der TA Lärm festgesetzten Immissionsrichtwerte im Einwirkungsbereich der 

Anlage, so dass schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG 

nicht hervorgerufen werden. Die in der TA-Luft und der TA-Lärm niedergelegten 

Emissions- und Immissionswerte und die zur Ermittlung der Emissionen und 

Immissionen festgelegten Verfahren entsprechen den Anforderungen des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes. Sie geben die vorhandenen Erfahrungen und den Stand 

der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Eignung bestimmter Schadstoffe zur 

Herbeiführung schädlicher Umwelteinwirkungen wieder und sind daher bei der 

Prüfung, ob schädliche Umwelteinwirkungen durch die Anlage hervorgerufen werden 

können, heranzuziehen. 

 

Gegen das Vorhaben bestehen aus immissionsschutzfachlicher Sicht keine 

Einwände. 

 

 Zu 3.2 (Genehmigungsumfang):  

 Die Auflagen wurden antragsgemäß festgesetzt. Die Beschränkung der 

Betriebszeiten der Sägespan- und Hackschnitzelentladung (Auflage Nr. 3.2.3) 

erfolgte auf Grund der Berechnungen der schalltechnischen Planbeurteilung und 

Stellungnahme zur Geräuschentwicklung der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH vom 

20.10.2017 (Zeichen dl-17.9701-b01). 

 

3.1.1  Luftreinhaltung 
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Für das Vorhaben der Firma Pfleiderer Neumarkt GmbH wurde von der Müller-BBM 

GmbH ein Immissionsschutztechnisches Gutachten mit dem Prüfumfang 

Luftreinhaltung, Abfallwirtschaft, Anlagensicherheit und Energieeffizienz erstellt 

(Berichtsdatum 26.10.2017, Bericht Nr. M136094/01). Die Sachverständige kommt in 

ihrem Gutachten zum Thema Luftreinhaltung zu folgenden Ergebnissen: 

- Für die Ableitung der Abluft der Altholzreinigungsanlage (EQ 108) ist nach TA 

Luft Nr. 5.5 eine Schornsteinmindesthöhe von 21 m über Flur erforderlich, um 

einen ungestörten Abtransport der Abgase mit der freien Luftströmung zu 

gewährleisten. 

- Die geplanten Änderungen an der EQ 108 beeinflussen die Emissionen von 

Staub sowie der Staubinhaltsstoffe Arsen (As), Benzo(a)pyren, Cadmium (Cd), 

Cobalt (Co) und Chrom (VI)verbindungen (Cr). Durch die beantragten 

Emissionsgrenzwerte und Volumenströme reduzieren sich zukünftig die 

maximalen Emissionsmassenströme bei den Staubinhaltsstoffen. 

Lediglich der Emissionsmassenstrom für Staub erhöht sich geringfügig von 0,60 

kg/h auf 0,70 kg/h. 

- Hinsichtlich der diffusen Staubemissionen sind aufgrund des zukünftig nicht 

mehr genutzten Freilagers für Holzhackschnitzel sowie aufgrund der 

eingehausten Lkw-Reinigung insgesamt geringere diffuse Staubemissionen zu 

erwarten. 

- Aus dem Bereich der Schüttgutannahme und der Späneannahme sowie bei der 

Reinigung der Lkws ist zukünftig nicht mit der Freisetzung von diffusen 

Emissionen in relevanter Höhe zu rechnen. 

- Die Immissionen aus der bestehenden Gesamtanlage sind in der Vorbelastung 

enthalten, die u.a. in den Jahren 2015/2016 in Anlagennähe ermittelt wurde. Zur 

Beurteilung der immissionsseitigen Auswirkungen der geänderten 

Altholzreinigung wird die Zusatzbelastung an Schwebstaub und 

Staubniederschlag aus der Emissionsquelle EQ 108 in einer 

Ausbreitungsrechnung prognostiziert und zusammen mit der Vorbelastung die 

Gesamtbelastung ermittelt. 

Nicht berücksichtigt wird der Umstand, dass in der Vorbelastung 

Staubemissionsquellen enthalten sind, die künftig wegfallen werden (Freilager 
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für Holzhackschnitzel, Lkw-Reinigung im Freien, zurückzubauende 

Emissionsquelle EQ 38 der Altholzreinigung), so dass es sich um eine 

konservative Betrachtung handelt. 

- Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Gesamtbelastung die 

Immissionsgrenzwerte für Schwebstaub und Staubniederschlag im Jahresmittel 

und – soweit geregelt (hier: für PM10) – auch im Tagesmittel einhält. Der Schutz 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch luftverunreinigende Stoffe durch 

den Betrieb der Anlage ist somit sichergestellt. 

Anmerkungen zum Gutachten: 

- Abweichend zum Gutachten wurde die kontinuierliche Überwachung des 

Differenzdrucks der filternden Abscheider gefordert, um indirekt die 

Staubinhaltsstoffe, Stoffe der Nr. 5.2.7.1.1 Klasse I nach TA Luft, kontinuierlich 

überwachen zu können. Da es für Stoffe der Nr. 5.2.7.1.1 der TA Luft keine 

geeigneten kontinuierlichen Messeinrichtungen gibt, wurde dieser Umweg zur 

kontinuierlichen Überwachung gewählt. Die Gutachterin hält eine kontinuierliche 

Überwachung der Parameter für nicht notwendig. Diese Meinung wird vom 

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. in Rücksprache mit dem Landesamt für Umwelt 

nicht geteilt. 

- Bei der Immissionsbetrachtung wurde die Immissionszusatzbelastung 

berechnet und mit der Vorbelastung eine Gesamtbelastung berechnet. Die 

Berechnung ist aus Sicht des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. plausibel. Die 

Gesamtbelastung bleibt mit folgenden Werten für PM 10, PM 2,5 und 

Deposition weit unterhalb der Immissionswerte nach Tabelle 1 der Nr. 4.2.1 der 

TA-Luft, der Tabelle 2 der Nr. 4.3.1 der TA-Luft und § 5 Abs. 3 der 39. 

BImSchV. 

Schadstoff Gesamtbelastung Immissionswert 

PM10 [µg/m3] 17,1 40 

PM2,5 [µg/m3] 13,0 25 

Staubniederschlag [g/(m2*d)] 0,05 0,35 

 

Die Gutachterin stellt zusammenfassend fest: 

Nach dem Ergebnis der Prüfung ist bei antrags- und ordnungsgemäßer Errichtung 

und Betrieb der Anlage bei Einhaltung der vorgeschlagenen Auflagen sichergestellt, 
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dass die Pflichten der Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlage gemäß § 5 

BImSchG in Bezug auf die untersuchten Belange erfüllt werden.  

Insbesondere sind schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, 

erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die 

Nachbarschaft aus gutachterlicher Sicht nicht zu erwarten und es wird Vorsorge 

gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile 

und erhebliche Belästigungen getroffen, insbesondere durch die dem Stand der 

Technik entsprechenden Maßnahmen.  

Die vorgeschlagenen Auflagen sind nach dem Stand der Technik realisierbar. 

  

 Ein Großteil der Auflagen aus den Genehmigungsbescheiden vom 16.08.1994, vom 

05.11.1997, vom 26.06.2004 und vom 22.10.2014 wurde in aktualisierter Form 

festgelegt. (Anpassung an geänderte Gesetze und Verwaltungsvorschriften, 

geänderte Normen, geänderten Anlagenbestand). 

 

 Zu Auflage Nr. 3.3.1.0.1: Die Auflage entspricht den Anforderungen der Nr. 5.2.3.3 

Absatz 5 der TA Luft. 

 Zu Auflage Nr. 3.3.1.0.2: Die Auflage entspricht den Anforderungen der Nr. 5.2.3 

der TA Luft. 

 Zu Auflage Nr. 3.3.1.0.3: Die Auflage entspricht den Anforderungen der Nr. 5.2.3.3 

Absatz 1 der TA Luft. 

Zu Auflagen Nrn. 3.3.1.1.1.1, 3.3.1.1.1.2, 3.3.1.1.1.4, 3.3.1.1.1.6 und 3.3.1.2.1.2 bis 

3.3.1.2.1.6: Die Auflagen entsprechen weitestgehend den Auflagenvorschlägen 

des Gutachtens der Müller-BBM GmbH, Bericht Nr. M136094/01, vom 26.10.2017. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.1.1.1: Die Forderung zur geschlossenen Lagerung der 

Hackschnitzel und Sägespäne entspricht den Anforderungen der Nr. 5.2.3.5.1 der TA 

Luft. 

 Zu Auflagen Nrn. 3.3.1.1.1.2 und 3.3.1.1.1.3: Die Auflagen wurden auf Grundlage 

der fachgutachterlichen Stellungnahme zur Ausführung der Entladehalle für 

Holzhackschnitzel bzw. Sägespäne im Werk Neumarkt i.d.OPf. der Müller-BBM 
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GmbH vom 25.07.2016 (Bericht Nr. M126691/01) festgesetzt, um einen Austrag von 

Holzstaub aus der Schüttgutannahmehalle zu vermeiden. 

 Zu Auflage Nr. 3.3.1.1.1.5: Die Auflage entspricht den Anforderungen der Nr. 5.2.3.3 

der TA Luft. 

 Zu Auflage Nr. 3.3.1.1.1.7: Die Auflage soll sicherstellen, dass ein Austrag von 

Hackschnitzeln und Sägespänen aus den Annahmestellen verhindert wird. 

 Zu Auflage Nr. 3.3.1.1.2: Die Emissionsbegrenzung für Gesamtstaub entspricht 

den Anforderungen der BVT 20, Tabelle 4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 

2015/2119 der Kommission vom 20. November über Schlussfolgerungen zu den 

besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Holzwerkstofferzeugung. 

Zur Staubminderung wird im vorliegenden Fall ein Gewebefilter verwendet, die 

Anlage entspricht in diesem Bereich den Anforderungen der BVT 20. Da der 

Durchführungsbeschluss noch nicht in einer Rechtsverordnung oder einer 

Verwaltungsvorschrift umgesetzt wurde, nach § 52 Abs. 1 Satz 5 BImSchG jedoch 

innerhalb von 4 Jahren nach der Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen zur 

Haupttätigkeit eine Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung der 

Genehmigung vorzunehmen ist, wurde der obere Emissionswert der angegebenen 

Emissionsbreite für die Emissionsquelle EQ 32 festgesetzt (wie es auch im 

Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 

vom 04.01.2016, Zeichen 75k-U8718.11-2006/2-119 empfohlen wird). 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.2.1.1: Die Forderung zur geschlossenen Lagerung und zum 

geschlossenen Transport entspricht den Anforderungen der Nrn. 5.2.3.5.1 und 

5.2.3.3 der TA Luft. 

 Zu Auflagen Nrn. 3.3.1.2.1.1 bis 3.3.1.2.1.6: Die Auflagen wurden in angepasster 

Form aus dem Genehmigungsbescheid vom 16.08.1994 übernommen. Die Auflagen 

entsprechen außerdem den Anforderungen der Nr. 5.2.3.1 – 5.2.3.4 der TA Luft. 

 Zu Auflage Nr. 3.3.1.2.1.7: Die Auflage wurde antragsgemäß festgesetzt. 

 Zu Auflage Nr. 3.3.1.2.1.8: Die Auflage entspricht den Anforderungen der Nr. 5.2.3.3 

der TA Luft. 

 Zu Auflagen Nrn. 3.3.1.2.2.1 und 3.3.1.2.2.2: Die Emissionsbegrenzung für 

Gesamtstaub entspricht den Anforderungen der BVT 20, Tabelle 4 des 
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Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/2119 der Kommission vom 20. November 

über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der 

Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die 

Holzwerkstofferzeugung. Zur Staubminderung wird im vorliegenden Fall ein 

Gewebefilter verwendet, die Anlage entspricht in diesem Bereich den Anforderungen 

der BVT 20. Da der Durchführungsbeschluss noch nicht in einer Rechtsverordnung 

oder einer Verwaltungsvorschrift umgesetzt wurde, nach § 52 Abs. 1 Satz 5 

BImSchG jedoch innerhalb von 4 Jahren nach der Veröffentlichung von BVT-

Schlussfolgerungen zur Haupttätigkeit eine Überprüfung und gegebenenfalls 

Aktualisierung der Genehmigung vorzunehmen ist, wurde der obere Emissionswert 

der angegebenen Emissionsbreite für die Emissionsquellen EQ 34, 36 und 108 

festgesetzt (wie es auch im Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für 

Umwelt und Verbraucherschutz vom 04.01.2016, Zeichen 75k-U8718.11-2006/2-119 

empfohlen wird). Für die Emissionsquelle EQ 108 entspricht der Grenzwert 

außerdem dem Antragsgegenstand und dem Auflagenvorschlag des Gutachtens. 

Für die Stoffe der Nr. 5.2.7.1.1 Klasse I wurde ebenfalls antragsgemäß ein 

Emissionsgrenzwert von 0,015 mg/m3 festgelegt. 

 Zu Auflage Nr. 3.3.1.3.1.1 bis 3.3.1.3.1.10: Die Auflagen wurden in angepasster 

Form aus dem Genehmigungsbescheid vom 24.06.2004 übernommen.  

 Zu Auflage Nr. 3.3.1.3.2: Die Emissionsbegrenzungen für Gesamtstaub, für 

organische Stoffe angegeben als Gesamtkohlenstoff und für Formaldehyd 

entsprechen den Anforderungen der BVT 17, Tabelle 1 des 

Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/2119 der Kommission vom 20. November 

über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der 

Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die 

Holzwerkstofferzeugung. Zur Emissionsminderung wird im vorliegenden Fall ein 

Nasselektrofilter verwendet. Da der Durchführungsbeschluss noch nicht in einer 

Rechtsverordnung oder einer Verwaltungsvorschrift umgesetzt wurde, nach § 52 

Abs. 1 Satz 5 BImSchG jedoch innerhalb von 4 Jahren nach der Veröffentlichung von 

BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttätigkeit eine Überprüfung und gegebenenfalls 

Aktualisierung der Genehmigung vorzunehmen ist, wurden die oberen 

Emissionswerte der angegebenen Emissionsbreiten für die Emissionen der Trockner 

festgesetzt (wie es auch im Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für 
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Umwelt und Verbraucherschutz vom 04.01.2016, Zeichen 75k-U8718.11-2006/2-119 

empfohlen wird).  

Die Einstufung für Formaldehyd erfolgte außerdem auf Grund der 

Vollzugsempfehlung für Formaldehyd (Stand 09.12.2015) der Bund/Länder-

Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI). Mit Schreiben des Bayerischen 

Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 24.02.2016 (Zeichen 

75a-U8721.0-2016/5-2) wurde die Umsetzung der Vollzugsempfehlung der LAI im 

Vollzug angeordnet. Nach Anhang 1 der Vollzugsempfehlung ist für Altanlagen der 

Nummer 6.3.1, insbesondere für Späne-Trockner, ab dem 05.02.2020 ein 

Emissionsgrenzwert für Formaldehyd von 10 mg/m3 einzuhalten.  

Der Grenzwert für Geruchsintensive Stoffe wurde aus dem Genehmigungsbescheid 

vom 24.06.2004 übernommen. 

 Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.1.1: Die Ableitung der Abgase erfolgt derzeit 

folgendermaßen: EQ 32: Ableitung in 9 – 10 m Höhe, die Abgase werden nicht 

senkrecht nach oben in die freie Luftströmung abgeführt, sondern zur Seite 

ausgeblasen, siehe folgendes Foto: 

 

Abbildung 1: Ableitung der Abgase über EQ 32 

EQ 34 und 36: in 7 m Höhe, die Abgase werden nicht senkrecht nach oben in die 

freie Luftströmung abgeführt, sondern zur Seite ausgeblasen, siehe folgendes Foto: 
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Abbildung 2: Ableitung der Abgase über EQ 34 und 36 

Da die Ableitung der Abgase für die Emissionsquellen EQ 32 und 34 bereits in den 

Auflagen 3.2.2.3 und 3.2.3.4 des Bescheids vom 16.08.1994 in einer Höhe von 

jeweils 21 m gefordert war, ist die Ableitung der Abgase innerhalb von 4 Jahren nach 

Erlass des Bescheids an die Anforderungen der TA Luft anzupassen. Anforderungen 

in bestehenden Bescheiden an die Emissionsquelle EQ 36 konnten nicht gefunden 

werden. Die Emissionsquelle EQ 36 ist jedoch langjähriger Anlagenbestand und ist 

ebenfalls innerhalb von 4 Jahren nach Erlass des Bescheids an die Anforderungen 

der TA Luft anzupassen. 

Im Gutachten zu Luftreinhaltung, Abfallwirtschaft, Anlagensicherheit, Energieeffizienz 

der Müller-BBM GmbH vom 26.10.2017 (Bericht Nr. M136094/01) nimmt die 

Gutachterin auf S. 38 zur Emissionsquelle EQ 32 wie folgt Stellung: 

„Die seitliche Ableitung der Abluft wurde seinerzeit vom Landesamt für Umwelt im 

Rahmen des Änderungsgenehmigungsantrags für die Änderung von Staubfiltern im 

Spanplattenwerk 3 im Jahr 1999 untersucht und beurteilt [16]. Das LfU kam zu dem 

Ergebnis, dass die Ableitung der Abgase mit seitlicher Freisetzung vor dem 

Hintergrund der beantragten (und in der Folge im Genehmigungsbescheid 

festgelegten) Emissionskonzentrationen in keiner Beurteilungsfläche des 

Beurteilungsgebietes zu höheren Staubimmissionen führen als bei TA-Luft-

konformen Ableitbedingungen bei höheren Emissionskonzentrationen. Daher 

bestand mit der beantragten Änderung der Ableitbedingungen von Seiten des LfU 

aus fachtechnischer Sicht Einverständnis. 

Da die Ableitbedingungen sowie die Emissionen an der Emissionsquelle unverändert 

bleiben, gelten die Anforderungen der Nr. 5.5.5 TA Luft für bestehende Anlagen. 
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Demnach finden für bestehende Anlagen, die die Anforderungen der TA Luft vom 

27.02.1986 einhalten, die Anforderungen der Nrn. 5.5.2 bis 5.5.4 der TA Luft 2002 

keine Anwendung.“ 

Hier wird von den Anforderungen des Gutachtens aus den folgenden Gründen 

abgewichen:  

In der Auflage 3.2.2.3 des Bescheids vom 16.08.1994 wurde festgelegt, dass die 

„[…] gereinigten Abgase […] über Stutzen in einer Höhe von mindestens 21 m über 

Erdgleiche ins Freie abzuleiten [sind] (Quellen-Nrn.: 31 bis 33) [Anm: wurde anders 

als beantragt in einer Emissionsquelle EQ 32 zusammengefasst].“. Eine 

nachträgliche Anordnung, in der die im Bescheid festgelegten Kaminhöhen als Folge 

zur Stellungnahme des LfU vom 22.03.1999 geändert worden wären, erfolgte nicht. 

Da auch in der TA Luft vom 27.02.1986 unter Nr. 2.4.1 die Ableitung von Abgasen 

i.d.R. über Schornsteine gefordert wird und die Bestimmung der Schornsteinhöhe in 

den folgenden Nummern in etwa den Anforderungen der aktuellen TA Luft 2002 

entspricht, wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen der Auflage 3.2.2.3 

des Bescheids vom 16.08.1994 den Anforderungen der TA Luft vom 27.02.1986 

entsprechen. 

Da die bestehenden Emissionsquellen EQ 32 und EQ 34 weder die Anforderungen 

der bisher gültigen Bescheide noch die Anforderungen der TA Luft 1986 oder die 

Anforderungen der TA Luft 2002 erfüllen, besteht für diese Emissionsquellen aus 

Sicht des fachlichen Immissionsschutzes kein Bestandschutz. Daher sind die 

Emissionsquellen an die Anforderungen der TA Luft 2002 anzupassen.  

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.1.2: Die Schornsteinhöhe ergibt sich aus den Anforderungen 

der Nr. 5.5 TA Luft in Verbindung mit dem Merkblatt zur 

Schornsteinhöhenberechnung der LAI. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.1.3: Die Emissionsquelle EQ 75 existiert bereits und ist zur 

Ableitung der Abgase ausreichend hoch. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.1.4: Die Ableitung der Abgase ergibt sich aus den 

Anforderungen der Nr. 5.5 TA Luft. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2: Die Anforderungen an Messung und Überwachung der 

Emissionen insbesondere erstmalige und wiederkehrende Messungen sowie die 



 

 72 

Messplanung und die Erstellung von Messberichten wurden anhand der Nummern 

5.3.2.1 bis 5.3.2.4 der TA Luft 2002 festgelegt. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.3.1: Die jährliche Emissionsmessung von Staub an 

den Emissionsquellen EQ 32, EQ 34 und EQ 36 entspricht den Anforderungen der 

BVT 14 ‚Überwachung der gefassten Emissionen in die Luft aus der vorgelagerten 

und nachgelagerten Verarbeitung‘ des Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/2119 

der Kommission vom 20. November 2015 über Schlussfolgerungen zu den besten 

verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates in Bezug auf die Holzwerkstofferzeugung. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.3.2: Die Auflage entspricht den Anforderungen der Nr. 

5.3.2.1 der TA Luft. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.3.3: Die Auflage zur jährlichen Messung der 

Emissionen an Staub, Gesamtkohlenstoff und Formaldehyd entspricht nicht den 

Anforderungen der BVT 14 ‚Überwachung der Emissionen in die Luft aus dem 

Trockner bzw. der gemeinsam behandelten Emissionen aus dem Trockner und der 

Presse‘. Dort werden periodische Messungen alle sechs Monate gefordert. Es wurde 

sich vielmehr an der Vollzugsempfehlung für Formaldehyd (Stand 09.12.2015) der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) orientiert. Mit 

Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 

vom 24.02.2016 (Zeichen 75a-U8721.0-2016/5-2) wurde die Umsetzung der 

Vollzugsempfehlung der LAI im Vollzug angeordnet. In Anhang 1 werden für Anlagen 

der Nummer 1.1/1.2.2/1.2.3/1.4.1/1.4.2 der 4. BImSchV jährlich wiederkehrende 

Einzelmessungen gefordert. Da der Durchführungsbeschluss noch nicht in einer 

Rechtsverordnung oder einer Verwaltungsvorschrift umgesetzt wurde, bestehen 

Zweifel, ob die halbjährliche Messpflicht in einer deutschen Umsetzung übernommen 

wird. 

Auf die Ermittlung der geruchintensiven Stoffe kann aus Sicht des fachlichen 

Immissionsschutzes verzichtet werden, da gemäß dem Abschlussbericht ‚Emissions- 

und Immissionsmessungen von Gerüchen in einer Anlage der Holzwerkstoffindustrie‘ 

von August 2018 (Forschungskennzahl 3715 51 307 0 UBA-FB 002649) kein 

schlüssiger Zusammenhang zwischen gemessenen Geruchs-Emissionen und 

Geruchs-Immissionen aus thermischen Quellen gezogen werden kann. Eine 
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Forderung nach Geruchs-Emissionsmessungen wäre damit aus Sicht des fachlichen 

Immissionsschutzes unverhältnismäßig. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.3.4: Die Auflage entspricht den Anforderungen der Nr. 

5.3.2.2 der TA Luft. Die Regelung unter Buchstabe e) soll gewährleisten, dass die 

Bestimmungsgrenze niedrig genug angesetzt wird und entspricht den Anforderungen 

der Nr. 5.3.2.3 der TA Luft. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.5.1: Die Überwachung des Differenzdrucks an den 

Gewebefiltern der Emissionsquellen EQ 32, 34 und 36 und die optische und 

akustische Signalgebung am Leitstand soll gewährleisten, dass der Betreiber der 

Anlage Funktionsstörungen der Filter frühzeitig erkennt. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.5.2: Eine qualitativ kontinuierliche Überwachung der 

Staubemissionen soll ab einem Massenstrom von 1 kg/h erfolgen. Die 

Emissionsquelle EQ 108 emittiert bei einem angegebenen Volumenstrom von 

140.000 Nm3/h und einem Emissionsgrenzwert für Staub von 5 mg/m3, 0,7 kg Staub 

pro Stunde. Eine qualitativ kontinuierliche Messung von Gesamtstaub muss 

demnach nach Nr. 5.3.3.2 TA Luft nicht gefordert werden. Für die Emissionsquelle 

EQ 108 wurde jedoch ein Emissionsgrenzwert von 0,015 mg/m3 für krebserzeugende 

Stoffe der Nr. 5.2.7.1.1 Klasse I der TA Luft beantragt. Bei einem Volumenstrom von 

140.000 Nm3/h ergibt sich ein Massenstrom von 2,1 g/h an krebserzeugenden 

Stoffen der Klasse I. Dies entspricht mehr als dem 5-fachen und mehr als dem 10-

fachen des unter Nr. 5.2.7.1.1 Klasse I TA Luft festgesetzten Massenstromes. Nach 

5.3.3.2 TA Luft soll gefordert werden, dass Anlagen mit Emissionen an Stoffen der 

5.2.7 mit kontinuierlichen Messeinrichtungen zur Ermittlung der Massenkonzentration 

ausgerüstet werden, wenn der Massenstrom das 5fache des unter 5.2.7 genannten 

Massenstromes überschreitet und geeignete Messeinrichtungen zur Verfügung 

stehen. Da für die Stoffe der Nr. 5.2.7.1.1 Klasse I der TA Luft keine geeigneten 

Messeinrichtungen zur Verfügung stehen, könnte nach Nr. 5.3.3.1 Absatz 4 Satz 1 

die kontinuierliche Messung auf eine Leitkomponente beschränkt werden, in diesem 

Fall wäre das Gesamtstaub. Nach Nr. 5.3.3.1 Absatz 4 Satz 2 kann auf 

kontinuierliche Messung der Emissionen verzichtet werden, durch andere Prüfung, 

z.B. durch fortlaufende Feststellung der Wirksamkeit von Einrichtungen zur 

Emissionsminderung, der Prozessbedingungen, mit ausreichender Sicherheit 

festgestellt werden kann, dass die Emissionsbegrenzung eingehalten werden kann. 
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In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass die kontinuierliche Bestimmung des 

Differenzdruckes der filternden Abscheider anstelle der Messung der 

Massenkonzentration der staubförmigen Stoffe im Abgas ausreichend ist. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.5.3.1: Nach Nr. 5.3.3.2 Absatz 5 TA Luft sollen bei 

Anlagen, bei denen der Massenstrom organischer Stoffe, angegeben als 

Gesamtkohlenstoff für Stoffe nach Nr. 5.2.5, 2,5 kg/h überschreitet, die relevanten 

Quellen mit Messeinrichtungen ausgestattet werden, die den 

Gesamtkohlenstoffgehalt kontinuierlich ermitteln. Gemäß dem letzten Messbericht 

über Emissionsmessungen im gesammelten Abgas der Trockner 1 bis 4 der Müller-

BBM GmbH vom 16.01.2019 (Bericht Nr. M145355/01) beträgt der Volumenstrom (N, 

tr.) 174.000 m3/h. Bei einem Emissionsgrenzwert für Gesamtkohlenstoff von 200 

mg/m3 emittiert die Emissionsquelle 34,8 kg Gesamtkohlenstoff pro Stunde. Dies 

entspricht in etwa dem 14fachen des Grenzwertes zur kontinuierlichen Ermittlung. 

Eine kontinuierliche Ermittlung von Gesamtkohlenstoff ist demnach zu fordern. Die 

Ermittlung der Bezugsgrößen richtet sich nach Nr. 5.3.3.3 der TA Luft. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.5.3.2: Die Auflage richtet sich nach Nr. 5.3.3.4 TA Luft, 

der Bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung der Emissionen und der DIN 

EN 15267. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.5.3.3: Die Auflage entspricht den Anforderungen der DIN 

EN 15259, der VDI 3950 Blatt 1 und Blatt 2, der DIN EN 14181 und der Nr. 5.3.3.5 

TA Luft. Die Buchstaben d), e), g) bis j) sollen den ordnungsgemäßen Zustand der 

Geräte gewährleisten und sicherstellen und die Nachvollziehbarkeit von Störungen, 

Wartungsarbeiten und Messwerten gewährleisten. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.5.3.4: Die Auflage entspricht den Anforderungen der Nr. 

5.3.3.6 TA Luft, der DIN EN 14181, der VDI 3950 Blatt 1 und Blatt 2. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.5.3.5: Die Auflage entspricht den Anforderungen der 

Bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung der Emissionen. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.5.3.6: Die Auflage entspricht den Anforderungen der 

Bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung der Emissionen und der Nr. 5.3.3.5 

TA Luft. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.5.4.1: Nach Nr. 5.3.3.2 Absatz 1 TA Luft sollen bei 

Anlagen mit einem Massenstrom an staubförmigen Stoffen von 1 kg/h bis 3 kg/h die 
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relevanten Quellen mit Messeinrichtungen ausgerüstet werden, die in der Lage sind 

die Funktionsfähigkeit der Abgasreinigungseinrichtung und die festgelegte 

Emissionsbegrenzung kontinuierlich zu überwachen. Gemäß dem letzten 

Messbericht über Emissionsmessungen im gesammelten Abgas der Trockner 1 bis 4 

der Müller-BBM GmbH vom 16.01.2019 (Bericht Nr. M145355/01) beträgt der 

Volumenstrom (N, tr.) 174.000 m3/h. Bei einem Emissionsgrenzwert für Gesamtstaub 

von 10 mg/m3 emittiert die Emissionsquelle 1,74 kg Gesamtstaub pro Stunde. Eine 

qualitativ kontinuierliche Überwachung ist demnach zu fordern. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.5.4.2: Die Auflage richtet sich nach Nr. 5.3.3.4 TA Luft, 

der Bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung der Emissionen, der DIN EN 

15859 und der DIN EN 15267. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.5.4.3: Die Auflage entspricht den Anforderungen der VDI 

3950 Blatt 1 und Blatt 2, der DIN EN 14181 und der Nr. 5.3.3.5 TA Luft. Die 

Buchstaben b) bis g) sollen den ordnungsgemäßen Zustand der Geräte 

gewährleisten und sicherstellen und die Nachvollziehbarkeit von Störungen, 

Wartungsarbeiten und Messwerten gewährleisten. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.5.4.4: Die Auflage entspricht den Anforderungen der Nr. 

5.3.3.6 TA Luft, der VDI 3891 und der VDI 3950 Blatt 1 und Blatt 2. Die Verlängerung 

des Kalibrierturnus von 3 auf 5 Jahre erfolgte nach Vorschlag des Bayerischen 

Landesamtes für Umwelt. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.5.4.5: Die Anforderungen entsprechen der Nr. 5.3.3.5 

der TA Luft und den Auflagenvorschlägen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.2.5.4.6: Nach Nr. 5.3.3.1 Absatz 4 TA Luft kann auf die 

kontinuierliche Messung der Emissionen verzichtet werden, wenn durch fortlaufende 

Überprüfung der Einrichtung zur Emissionsminderung mit ausreichender Sicherheit 

festgestellt werden kann, dass die Emissionsbegrenzungen eingehalten werden. 

Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.3.1: Die Auflage soll gewährleisten, dass der 

Genehmigungsumfang für die Überwachungsbehörde nachvollziehbar eingehalten 

wird. 

Zu Auflagen Nrn. 3.3.1.4.3.2 und 3.3.1.4.3.3: Die Auflagen zur Eigenüberwachung, 

Wartung und Dokumentation sollen eine bessere Nachvollziehbarkeit von Störungen, 

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten gewährleisten.  
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Zu Auflage Nr. 3.3.1.4.4: Die Auflistung aller Emissionsquellen des Spanplattenwerks 

Neumarkt dient rein der Übersichtlichkeit.  

 

3.1.2  Lärmschutz 

 
Der Immissionsort 2 liegt im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes 

(Bebauungsplan 48, Stauf Ost) und ist als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. 

Die Immissionsorte 1 und 3 liegen nicht im Geltungsbereich rechtskräftiger 

Bebauungspläne und wurden nach Nr. 6.1 TA Lärm entsprechend ihrer 

Schutzbedürftigkeit eingestuft. Der Immissionsort 1 Hasenheide als Allgemeines 

Wohngebiet und der Immissionsort 3 als Mischgebiet.  

 

 
Abbildung 1: Lageplan Immissionsorte aus dem Gutachten der IBAS Ingenieurgesellschaft 

mbH vom 20.10.2017 

Nach Nr. 6.1 e) der TA Lärm sind für Allgemeine Wohngebiete folgende 

Immissionsrichtwerte festzusetzen: 

Tags 55 dB(A) 

Nachts 40 dB(A) 

Für den Immissionsort 1 wurde bereits im Bescheid nach § 16 BImSchG vom 

16.08.1994 zur Änderung SP2, Errichtung SP3 und Energiezentrale und im Bescheid 

vom 31.01.1995 nach § 16 BImSchG zur Änderung der zentralen Pressenabsaugung 

ein für die Nachtzeit erhöhter Immissionsrichtwert von 45 dB(A) festgelegt. Im 

Widerspruchsbescheid vom 13.03.1995 der Regierung der Oberpfalz wurde der 
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Immissionsrichtwert zur Nachtzeit auf 44 dB(A) reduziert. Der Immissionsrichtwert 

zur Nachtzeit wurde im Bescheid nach § 16 BImSchG vom 17.12.2013 zur 

Modernisierung des SP2 weiter reduziert auf 43 dB(A). 

Die Festlegungen dieser Immissionsrichtwerte erfolgten immer in Abstimmung des 

Gutachters der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH mit den beteiligten Behörden 

(Regierung der Oberpfalz, Landesamt für Umwelt und Landratsamt Neumarkt 

i.d.OPf.). Nach Rücksprache mit dem Gutachter der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH 

handelt es sich um eine Gemengelage nach Nr. 6.7 der TA Lärm (gewerblich oder 

industriell genutzte und zum Wohnen dienende Gebiete grenzen aneinander). In 

Gemengelagen können die für die zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden 

Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten Zwischenwert der für die 

aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhöht werden, soweit 

dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist. Die 

Immissionsrichtwerte für Mischgebiete sollen dabei nicht überschritten werden.  

Es ergeben sich die in der Tabelle genannten Immissionsrichtwerte (IRW) nach TA 

Lärm. 

Immissionsort Nutzung 
IRW [dB(A)] 

tags nachts 

IO 1 Hasenheide: Fl.Nr. 2387/3, Gemarkung Neumarkt, 
Wohngebäude Paul-Pfleiderer-Straße 1 

WA 55 43 

IO 2 Stauf: Fl.Nr. 686/8, Gemarkung Stauf, Wohngebäude 
Moosweiherstraße 29 

WA 55 40 

IO 3 Moosweg: Fl.Nr. 2256/1, Gemarkung Neumarkt, 
Wohngebäude Moosweg 29 

MI 60 45 

Von der Firma IBAS Ingenieurgesellschaft mbH wurde für den Antragssteller eine 

schalltechnische Planbeurteilung und Stellungnahme zur Geräuschentwicklung 

erstellt (Bericht vom 20.10.2017, Gutachten Nr. 17.9701-b01). 

Der Gutachter hat die von der geplanten Anlagenerweiterung ausgehenden 

Schallimmissionen einschließlich des betriebsbezogenen Werks- und Lieferverkehrs 

berechnet. 

Damit die Geräuschbeiträge im Zusammenhang mit dem Planvorhaben die oben 

genannten Immissionsrichtwerte nicht relevant anheben, sind die beantragten 

Anlagenänderungen bzw. die neu hinzukommenden Schallquellen so geplant 

worden, dass die entsprechenden Teilimmissionspegel mindestens 12 dB(A) unter 

den oben genannten IRW liegen. 

Immissionsort Nutzung IRW [dB(A)] IRWA [dB(A)] 
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tags nachts tags nachts 

IO 1 Hasenheide: Fl.Nr. 2387/3, Gemarkung 
Neumarkt, Wohngebäude Paul-Pfleiderer-
Straße 1 

WA 55 43 43 31 

IO 2 Stauf: Fl.Nr. 686/8, Gemarkung Stauf, 
Wohngebäude Moosweiherstraße 29 

WA 55 40 43 28 

IO 3 Moosweg: Fl.Nr. 2256/1, Gemarkung 
Neumarkt, Wohngebäude Moosweg 29 

MI 60 45 48 33 

Nach der Lärmimmissionsprognose werden an den Immissionsorten folgende 

Beurteilungspegel erreicht: 

IO Nutzung Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] 

IRWA Lr  IRWA Lr  

IO 1 WA 43 44 +1 31 37 +6 

IO 2 WA 43 32 -11 28 25 -3 

IO 3 MI 48 43 -5 33 40 +7 

Da nach den Berechnungen der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH die angestrebten 

Immissionsrichtwertanteile vor allem am Immissionsort 1 (Hasenheide) nicht 

eingehalten werden können, sind zusätzliche schallmindernde Maßnahmen 

notwendig. Diese wurden im Gutachten der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH vom 

20.10.2017 unter Kapitel 7 aufgeführt, dort sind auch die notwendigen 

Pegelminderungen aufgelistet. Die unterschiedlichen Maßnahmen wurden in den 

Auflagen 3.3.2.4 bis 3.3.2.8 festgesetzt.  

Der Gutachter kommt in dem Gutachten der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH vom 

20.10.2017 (Gutachten Nr. 17.9701-b01) zu folgendem Ergebnis: 

„im vorliegenden Gutachten wurde untersucht, ob sich die geplante Erweiterung 

schalltechnisch verträglich am Standort einfügt. 

Es hat sich gezeigt, dass mit der schalltechnischen Standardausführung der 

angestrebte Teilimmissionspegel für die Erweiterung der Altholzreinigung zur 

Nachtzeit um bis zu 7 dB überschritten wird. 

Aus diesem Grund wurden ergänzende Schallschutzmaßnahmen benannt, mit 

welchen die angestrebten Teilimmissionspegel für den Betrieb der Erweiterung der 

Altholzreinigung eingehalten werden können.“ 

Unter der Voraussetzung antragsgemäßer Ausführung und unter Beachtung der 

vorgeschlagenen Nebenbestimmungen sollten die zulässigen 

Immissionsrichtwertanteile eingehalten werden. 
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Zu Auflagen Nrn. 3.3.2.1 bis 3.3.2.10: Die Auflagen wurden auf Grundlage der 

Auflagenvorschläge des vorgelegten Gutachtens der IBAS Ingenieurgesellschaft 

mbH vom 20.10.2017 (Gutachten Nr.: 17.9701-b01) aufgenommen und sollen einen 

Anlagenbetrieb nach Stand der Lärmschutztechnik und die Einhaltung der 

Immissionsrichtwerte gewährleisten. 

Zu Auflage Nr. 3.3.2.3: Die zulässigen Immissionsrichtwerte (IRW) wurden in den 

Auflagentext mit aufgenommen, um die Einhaltung der IRW durch die Gesamtanlage 

zu gewährleisten. 

Zu Auflage Nr. 3.3.2.7: Der Auflagenvorschlag des Gutachters wurde durch die 

Aufnahme der einzelnen erforderlichen Schallschutzmaßnahmen (vgl. Kapitel 7, 

Tabelle 3 des Gutachtens Nr.: 17.9701-b01) für den Radladerbetrieb konkretisiert. 

Zu Auflage Nr. 3.3.2.8: Die Schalldämmmaße der Außenbauteile wurden dem 

Kapitel 4 des Gutachtens Nr.: 17.9701-b01 der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH 

entnommen. 

Zu Auflage Nr. 3.3.2.11: Die Auflage wurde festgelegt, um im Beschwerdefall die 

Festlegung zur Durchführung von Immissionsmessungen zu erleichtern. 

Zu Auflage Nr. 3.3.2.12: Die Auflage entspricht den Anforderungen der Nr. 3.2.1 

der TA Lärm. 

 

3.1.3 Altholz 

 

Zu Auflage Nr. 3.3.3.1: Die Auflage entspricht den Anforderungen des § 3 Abs. 1 

i.V.m. Anhang II der Altholzverordnung (AltholzV). 

Zu Auflage Nr. 3.3.3.2: Die Auflage entspricht zum Teil den Anforderungen der 

Auflage 10.1.2.1 KE des Bescheids vom 22.10.2014. Außerdem entspricht sie den 

Anforderungen des § 6 AltholzV. 

Zu Auflage Nr. 3.3.3.3: Die Auflage entspricht zum Teil den Anforderungen der 

Auflage 10.1.2.2 KE des Bescheids vom 24.06.2004. 

 Zu Auflage Nr. 3.3.3.4: Die Auflage entspricht zum Teil den Anforderungen der 

Auflage 10.1.2.3 KE des Bescheids vom 24.06.2004. 
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 Zu Auflage Nr. 3.3.3.5: Die Auflage entspricht zum Teil den Anforderungen der 

Auflage 10.1.2.7 des Bescheids vom 24.06.2004. 

 

 

3.2 Baurecht 

Die für das beantragte Vorhaben erforderliche Baugenehmigung nach Art. 62 BayBO 

ist in diesem Bescheid mit enthalten (§ 13 BImSchG). 

 

3.2.1   Bauplanungsrecht 

Das Vorhaben ist bauplanungsrechtlich zulässig. 

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat ihr – auch im immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahren – erforderliches Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB zu 

dem Vorhaben am 24.07.2017 erteilt. 

 

3.2.2 Bauordnungsrecht 

Bauordnungsrechtlich handelt es sich um eine genehmigungspflichtige bauliche 

Anlage der Gebäudeklasse 5 (Einhausung einer Altholzreinigungsanlage mit 

angrenzendem Trafogebäude und einer Annahmestation). Bei Einhaltung der in Nr. 

3.4 festgesetzten Auflagen bestehen aus bautechnischer und 

bauordnungsrechtlicher Sicht keine Einwände. Die Auflagen sind angemessen und 

erforderlich, um die Umsetzung und Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Belange 

zu gewährleisten. 

 

3.3  Wasserwirtschaft 

 Bei plangemäßer Ausführung bestehen aus fachkundiger Sicht keine Einwände zu 

dem Vorhaben.  

 

3.4 Entwässerung 

Das Tiefbauamt der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat den Antrag aus 

abwassertechnischer Sicht beurteilt und hat keine Einwände gegen das Vorhaben, 

wenn die unter Nr. 3.6 festgesetzten Auflagen eingehalten werden. Die Auflagen sind 

angemessen und erforderlich, um die Umsetzung und Einhaltung der 

entwässerungstechnischen Belange zu gewährleisten. 
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3.5 Technischer und sozialer Arbeitsschutz 

 Aus Sicht des technischen und sozialen Arbeitsschutzes bestehen keine Einwände 

gegen das Vorhaben. Die unter Ziffer 3.7 angeordneten Auflagen sind 

verhältnismäßig und angemessen, um einen ausreichenden Schutz der 

Arbeitnehmer und der auf dem Betriebsgelände Beschäftigten zu gewährleisten. 

 

3.6 Brandschutz 

 Laut Stellungnahme des Fachberaters für Brandschutz werden die Auflagen unter 

Nr. 3.8 für erforderlich erachtet, um den Anforderungen an den abwehrenden 

Brandschutz, insbesondere der Zugänglichkeit des Betriebsgrundstücks sowie der 

Löschwasserbereitstellung und der Bereitstellung von Sonderlöschmitteln, in 

ausreichendem Maß Rechnung zu tragen. 

Um einen effektiven Brandschutz gewährleisten zu können ist Grundvoraussetzung, 

dass die Einsatzkräfte mit der erforderlichen Ausrüstung (u. a. Feuer-

wehrfahrzeugen) Zugang zum Betriebsgelände haben und dort die notwendigen 

Löscheinrichtungen bereitgestellt werden. Dies wird durch Anordnung der 

vorgenannten Auflagen sichergestellt. 

 Rechtsgrundlage der Festsetzung der Auflagen unter Nr. 3.8 ist jeweils Art. 12 

BayBO.  

 

3.7 Zusammenfassung 
 

 Die Genehmigung ist zu erteilen, weil bei Beachtung der genehmigten Unterlagen 

 sowie bei Einhaltung der in diesem Bescheid festgesetzten Auflagen u.a. 

 sichergestellt ist, dass 

 

 - schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile 

und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht 

hervorgerufen werden können (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG i.V.m.  

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG), 

 - Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, 

erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen getroffen wird, insbesondere 

durch die dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen (vgl. § 6 Abs. 1 

Nr. 1 BImSchG i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG), 



 

 82 

- Abfälle vermieden, nicht zu vermeidende Abfälle verwertet und nicht zu 

verwertende Abfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 

beseitigt werden; Abfälle sind nicht zu vermeiden, soweit die Vermeidung 

technisch nicht möglich oder nicht zumutbar ist; die Vermeidung ist unzulässig, 

soweit sie zu nachteiligeren Umweltauswirkungen führt, als die Verwertung; die 

Verwertung und Beseitigung von Abfällen erfolgt nach den Vorschriften des 

KrWG und den sonstigen für die Abfälle geltenden Vorschriften (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG i. V. m. § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG) und  

- Energie sparsam und effizient verwendet wird (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG i. V. 

m. § 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG).  

 

Andere öffentlich-rechtliche Vorschriften, insbesondere Belange des Arbeitsschutzes, 

stehen der Errichtung und dem Betrieb des Vorhabens ebenfalls nicht entgegen (§ 6 

Abs. 1 Nr. 2 BImSchG).  

 

 

4. Auflagen, Nebenbestimmungen 

 

4.1 Festsetzung von Auflagen, Nebenbestimmungen 

 

Gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG kann die Genehmigung unter Bedingungen erteilt und 

mit Auflagen verbunden werden, soweit dies erforderlich ist, um die Erfüllung der in  

§ 6 BImSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen. Die 

Auflagen und Nebenbestimmungen waren festzusetzen aufgrund der 

Stellungnahmen der am Verfahren beteiligten Fachstellen und Träger öffentlicher 

Belange (vgl. I Nr. 2 des Bescheides). 

Die festgelegten Auflagen und Bedingungen sind begründet durch die notwendige 

Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen, sonstiger Gefahren, erheblicher 

Belästigungen der Allgemeinheit und der Nachbarschaft sowie durch die in § 5 Abs. 

1 Nr. 2 BImSchG geforderte Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen.  

 

4.2 Aufhebung von Auflagen, Nebenbestimmungen 
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Die Befugnis zur Aufhebung von Auflagen (vgl. Nr. 1.2 dieses Bescheides) der 

Genehmigungsbescheide vom 16.08.1994, Az.: II/5-170 P 2/40-Na, vom 05.11.1997, 

Az.: II/5-170 P 2/40.3-Na/sch, vom 24.06.2004, Az.: 45-170-P 2/40.5 Na/Ha/Si, vom 

11.10.2007, Az.: 45-170-P 2/40.9 Na/Ha, vom 17.12.2013, Az.: 45-170-053.H und 

vom 22.10.2014, Az.: 45-170-053.H, ergibt sich aus Art. 49 Abs. 1 BayVwVfG. 

Demnach kann ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt, auch 

nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden. Die Aufhebung dieser Auflagen und 

Nebenbestimmungen dient der besseren Übersichtlichkeit. Die Inhalte dieser 

Auflagen wurden größtenteils mit den unter Nr. 3 festgesetzten Auflagen und 

Nebenbestimmungen dieses Bescheides in aktualisierter Form, so z.B. in 

angepasster Form an geänderte Gesetze und Verwaltungsvorschriften oder 

geänderten Anlagenbestand, erneut erlassen.  

 

5. Ausgangszustandsbericht (AZB) 

 

Gemäß § 10 Abs. 1a Satz 1 BImSchG ist bei Anlagen nach der Industrieemissions-

Richtlinie, in der relevante gefährliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt 

werden, ein Bericht über den Ausgangszustand vorzulegen, wenn und soweit eine 

Verschmutzung des Bodens oder des Grundwassers auf dem Anlagengrundstück 

durch die relevanten gefährlichen Stoffe möglich ist. Da in der Anlage relevante 

gefährliche Stoffe verwendet werden, besteht aufgrund der aktuellen Antragstellung 

vom Grundsatz her das Erfordernis zur Erstellung eines AZB.  

 

Ein Verzicht auf die Erstellung eines AZB ist jedoch möglich, wenn aufgrund der 

tatsächlichen Umstände ein Eintrag von relevanten gefährlichen Stoffen in den 

Boden oder das Grundwasser nicht zu befürchten ist. (§ 10 Abs. 1a Satz 2 

BImSchG). Um diese Beurteilung zu ermöglichen wurde die Anlage im Hinblick auf 

mögliche Gefährdungen von Grundwasser und Boden überprüft.  

Mit dieser Prüfung wurde von der Pfleiderer Neumarkt GmbH die Ritter und Vonier 

GmbH beauftragt, ein entsprechender Prüfbericht wurde dem Landratsamt Neumarkt 

i.d.OPf. mit den Antragsunterlagen vorgelegt.  

Aufbau und Inhalt dieses Berichtes werden vom Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. als 

plausibel und vollständig erachtet. Auch das abschließende Ergebnis, dass ein 
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Ausgangszustandsbericht für entbehrlich gehalten wird, wird vom Landratsamt 

Neumarkt i.d.OPf. so gesehen.  

 

Im Einzelnen: 

Zunächst wurden die relevanten gefährlichen Stoffe ermittelt, die nach Menge und 

Gefährlichkeit hinsichtlich Toxizität, Wassergefährdung, Handhabung in der Anlage 

u.a. geeignet sind, eine Boden- und Grundwasserverschmutzung hervorrufen zu 

können.  

 Gemäß § 3 Abs. 9 BImSchG sind gefährliche Stoffe im Sinne dieses Gesetzes 

 Stoffe oder Gemische gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des 

 Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die 

 Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-

 Verordnung). 

 Relevante gefährliche Stoffe sind entsprechend § 3 Abs. 10 BImSchG gefährliche 

 Stoffe, die in erheblichem Umfang in der Anlage verwendet, erzeugt oder  freigesetzt 

 werden und die ihrer Art nach eine Verschmutzung des Bodens oder des 

 Grundwassers auf dem Anlagengrundstück verursachen können. 

 

 In der Anlage zur Herstellung von Spanplatten werden Frischholz und Altholz der 

 Kategorien AI und AII, insbesondere Abfälle mit den Abfallschlüsselnummern 03 01 

 05 (Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere aus der 

 Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln), 15 01 03 

 (Verpackungen aus Holz) und 19 12 07 (Holz aus der mechanischen Behandlung 

 von Abfällen), eingesetzt. (vgl. Ziffer 3.2.4.1 dieses Bescheides).  Bei diesen Altholz-

 Abfällen handelt es sich nicht um gefährliche Abfälle. Zudem sind Abfälle an sich 

 keine Stoffe nach der CLP-Verordnung (Artikel 1 Absatz 3 der CLP-Verordnung). 

 Sie sind damit keine „gefährlichen Stoffe“ im Sinne von § 3 Abs. 9 BImSchG. Dies 

 gilt auch für Abwasser. Diese Stoffe stellen somit keine AZB-relevanten Stoffe dar.  

 

Als mögliche relevante gefährliche Stoffe wurden Dieselkraftstoff, Heizöl, PMDI-Leim, 

Salzsäure (10 – 15 %), Natronlauge (50 %) und Schmieröle ermittelt.  

 Für die weitere Bewertung ist maßgeblich, ob diese Stoffe aufgrund der tatsächlichen 

 Umstände in der Lage wären, eine Verschmutzung des Bodens und des 

 Grundwassers hervorzurufen. 
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 Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die tatsächlichen Umstände so 

 beschaffen sind, dass eine Verschmutzung von Boden und Grundwasser 

 ausgeschlossen werden kann.  

 Die Lagerungs- und Sicherheitsvorkehrungen sind dementsprechend ausgestaltet. 

 Auch die Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft, die für die Beurteilung der 

 wassergefährdenden Stoffe, zu denen auch die oben genannten zählen, zuständig 

 ist, hat in ihrer Stellungnahme zu  dem beantragten Vorhaben bestätigt, dass bei 

 plangemäßer Ausführung aus fachkundiger Sicht keine Einwände bestehen.  

 Das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. ist ebenfalls dieser Meinung. Auf die Vorlage 

 eines Ausgangszustandsberichtes konnte somit verzichtet werden.  

 

 

6. Kostenentscheidung  

 

 Die Kostenentscheidung unter Nr. 4 dieses Bescheides beruht auf Art. 1 Abs. 1 und 

 Art. 2 Abs. 1 des Kostengesetzes (KG). Die Gebührenberechnungen erfolgen nach 

 Art. 6 und 7 KG i.V.m. Art. 5 KG und dem hiernach erlassenen Kostenverzeichnis mit 

 den einschlägigen Tarifnummern: 

Tarif-Nr. 8.II.0/1.1.1.2, 1.3.1 i.V.m. Tarif-Nr. 

2.I.1/1.24.1.1.2, 1.24.1.2.2.2 

40.156,00 EUR 

Tarif-Nr. 8.II.0/1.3.2      6.600,00 EUR 

Gebühren gesamt     46.756,00 EUR 

 

 Gebühren nach Tarif-Nr. 8.II.0/1.3.2 des Kostenverzeichnisses waren aufgrund der 

 Stellungnahmen der Hauptamtlichen Fachkraft für Umweltschutz sowie der 

 Fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft in dieser Höhe zu veranschlagen. Die 

 Stellungnahme der Fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft als Sachverständige 

 und die fachliche Stellungnahme des umwelttechnischen Personals im Rahmen des 

 immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens rechtfertigen die in dieser 

 Höhe veranschlagten Gebühren.  

 Für die Stellungnahme der Hauptamtlichen Fachkraft für Umweltschutz wurden 

 dabei 6.350,00 EUR veranschlagt. Diese errechnen sich aus 125 Stunden 

 Bearbeitungszeit à 50,79 EUR Stundensatz (derzeit gültiger Personalvollkostensatz 
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 im öffentlichen Dienst des Bayerischen Finanzministeriums). Für die Stellungnahme 

 der Fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft wurden 250,00 EUR festgesetzt.  

 

 Die Entscheidung über die Auslagen stützt sich auf Art. 10 KG. 

 An Auslagen sind angefallen: 

 Stellungnahme Fachberater für Brandschutz  180,00 Euro 

 Stellungnahme Gewerbeaufsichtsamt   243,00 Euro 

 Postzustellungsurkunde         3,45 Euro 

 Auslagen insgesamt     426,45 Euro 

  

7. Hinweise: 

 

7.1 Die Genehmigung schließt andere die Anlage betreffende behördliche 

Entscheidungen ein, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, 

Zulassungen, Verleihungen, Erlaubnisse und Bewilligungen mit Ausnahme von 

Planfeststellungen, Zulassungen bergrechtlicher Betriebspläne, behördlichen 

Entscheidungen auf Grund atomrechtlicher Vorschriften und wasserrechtlichen 

Erlaubnissen und Bewilligungen nach den §§ 7 und 8 des Wasserhaushaltsgesetzes 

(§ 13 BImSchG). 

 Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung schließt insbesondere die 

erforderliche Baugenehmigung mit ein (vgl. § 13 BImSchG). 

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet behördlicher Entscheidungen, die 

nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden. 

 

7.2 Die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes der Anlage ist, sofern 

eine Genehmigung nicht beantragt wird, dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 

mindestens einen Monat bevor mit der Änderung begonnen werden soll, schriftlich 

anzuzeigen (§ 15 BImSchG). 

 

7.3 Fristen nach § 18 BImSchG 

 Die Genehmigung erlischt, wenn die Anlage während eines Zeitraumes von mehr als 

drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist.  
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7.4 Folgende, in den Auflagen und Nebenbestimmungen geforderten, Vorlage- und 

Nachweispflichten sind zu erfüllen (die Auflagen sind in verkürzter Form wiedergegeben und 

stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit dar): 

Auflage 
Nr. 

Auflage Vorlagepflicht 

 Immissionsschutz  

3.3.1.4.1.1 Abstimmung der Schornsteinhöhen der EQ 32, 34 und 36 vor Ausführung der 
Änderungen 

3.3.1.4.2.3.1 Messung Emissionsgrenzwerte Staub (der EQ 32, gereinigte 
staubförmige Emissionen der Schüttgutannahmehalle und 
Sägespanannahmehalle, der EQ 34, gereinigte staubförmige 
Emissionen der Hackschnitzelzerspanung Recycling, und der 
EQ 36, gereinigte staubförmige Emissionen des 
Trommelhackers im Bereich der Hackschnitzelerzeugung)  

Abnahmemessung und 
wiederkehrend jährlich 

3.3.1.4.2.3.2 Messung Emissionsgrenzwerte krebserzeugende Stoffe  Abnahmemessung und 
wiederkehrend alle drei 
Jahre 

3.3.1.4.2.3.3 Messung Emissionsgrenzwerte Staub, organische Stoffe 
(alternativ jeweils Konti-Überwachung) und Formaldehyd der 
gereinigten Abgase der Trockner 1 bis 4  

jährlich 

3.3.1.4.2.3.4 a) Mitteilung der Messtermine jeweils spätestens acht 
Tage vor Messbeginn 

3.3.1.4.2.4.1 Vorlage Messberichte jeweils unverzüglich, 
spätestens acht Wochen 
nach Erhalt 

 Kontinuierliche Messungen EQ 75, Spänetrockner, 
Gesamtkohlenstoff 

 

3.3.1.4.2.5.3.3 b) Vorlage einer Bescheinigung über den ordnungsgemäßen 
Einbau der Mess- und elektronischen Datenerfassungs- und 
Auswerteeinrichtungen  

vor Inbetriebnahme 

3.3.1.4.2.5.3.3 h) Mitteilung des Ausfalls von Konti-Messeinrichtungen 
und/oder elektronischen Datenerfassungs- und 
Auswerteeinrichtungen  

unverzüglich, spätestens 
zum Ende des 
übernächsten Werktags 

3.3.1.4.2.5.3.4 c) Erstellung und Vorlage von Berichten gemäß Richtlinie VDI 
3950 Blatt 2 zur Funktionsfähigkeit, Kalibrierung und 
Parametrierung der Messeinrichtungen und elektronischen 
Datenerfassungs- und Auswerteeinrichtungen  

innerhalb von acht 
Wochen nach der 
Prüfung 

3.3.1.4.2.5.3.5 a) Vorlage eines Parametrierkonzeptes zur elektronischen 
Datenerfassungs- und Auswerteeinrichtung  

vor Inbetriebnahme 

3.3.1.4.2.5.3.5 b) Mitteilung von Änderungen des Parametrierkonzeptes und 
Abstimmung der Dokumentationen  

vor Änderung 

3.3.1.4.2.5.3.6 d) Vorlage eines Messberichtes zur Auswertung der Konti-
Messungen  

innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf 
eines jeden 
Kalenderjahres 

 Kontinuierliche Messungen EQ 75, Spänetrockner, 
Gesamtstaub 

 

3.3.1.4.2.5.4.3 a) Nachweis des ordnungsgemäßen Einbaus der 
automatischen Messeinrichtungen sowie der Eignung der 
Mess- und Probenahmestelle durch Bescheinigung einer 
Kalibrierstelle  

baldmöglichtst 

3.3.1.4.2.5.4.3 g) Mitteilung des Ausfalls der automatischen Messeinrichtung  unverzüglich, spätestens 
zum Ende des 
übernächsten Werktags 

3.3.1.4.2.5.4.4 d) Erstellung und Vorlage von Berichten gemäß Richtlinie VDI 
3950 Blatt 2 über das Ergebnis der Kalibrierung  und der 
Prüfung der Funktionsfähigkeit der Messeinrichtungen  

jeweils innerhalb von 
zwölf Wochen nach 
Kalibrierung bzw. 
Funktionsprüfung 

3.3.1.4.2.5.4.5 d) Vorlage eines Messberichtes zur Auswertung der Konti-
Messungen 

innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf 
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eines jeden 
Kalenderjahres 

 Lärmschutz  

3.3.2.10 Messung zu den Lärmemissionen und zuvor Abstimmung 
des Messablaufs mit dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 

Abnahmemessung 

3.3.2.7 Radladerverkehr: Mitteilung der Ergebnisse der Überprüfung 
mit einem anerkannten Messbüro und konkret 
durchgeführten Schallschutzmaßnahmen 

bis spätestens 
31.10.2020 

 Altholz  

3.3.3.1 Beprobung der erzeugten Holzhackschnitzel und –späne 
nach § 6 Abs. 2 AltholzV 

fortlaufend 

3.3.3.2 Vorlage einer Liste aller Lieferanten von Altholz zur 
stofflichen Verwertung sowie der Aufbereitungsbetriebe 

baldmöglichst, 
Aktualisierung jedes 
Kalenderjahr und Vorlage 
zusammen mit der 
Lösemittelbilanz 

 Baurecht  

3.4.2 Vorlage des Standsicherheitsnachweises II mit Nutzungsanzeige 

3.4.3 Vorlage des Brandschutznachweises II ggf. III mit Nutzungsanzeige 

 Entwässerung  

3.6.4 Vorlage des Dichtigkeitsnachweises des Kanals zwischen 
den neuen Schächten S 16 und S16a 

baldmöglichst gegenüber 
dem Kanalbauamt der 
Stadt Neumarkt i.d.OPf. 

 Brandschutz  

3.8.5 Prüfung und Anpassung der Dokumente des betrieblich-
organisatorischen Brandschutzes 

baldmöglichst 

3.8.6 Erstellung eines Feuerwehrplanes nach DIN 14095 mit 
Angaben zur Löschwasserrückhaltung, zum Röntgengerät, 
zu verantwortlichen Personen und mit Ex-Zonen-Plan 

baldmöglichst 

 

 

8. Die in dem Bescheid verwendeten Abkürzungen bedeuten: 

 

AltholzV = Altholzverordnung vom 15. August 2002 (BGBl. I S. 3302), zuletzt 
geändert durch Artikel 120 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1328) 

 
BauGB = Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 

 November 2017 (BGBl I S. 3634), geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) 

 
BayBO = Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 14. August 2007 (GVBl S.588, BayRS 2132-1-B), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 408) 

 
BayImSchG = Bayerisches Immissionsschutzgesetz vom 10. Dezember 2019 (GVBl. 

S. 686, BayRS 2129-1-1-U) 
 
BayRS = Sammlung des Bayerischen Landesrechts gemäß Gesetz über die 

Sammlung des Bayerischen Landesrechts (Bayerisches 
Rechtssammlungsgesetz -BayRSG- vom 10. November 1983 (GVBl S. 
1013) mit Angabe der Gliederungsnummer, unter der die betreffende 
Vorschrift abgedruckt ist 
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BayVwVfG = Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayRS 2010-1-l), zuletzt 
geändert durch Art. 9a Abs. 1 des Gesetzes vom 25. März 2020 (GVBl 
S. 174) 

 
BetrSichV = Betriebssicherheitsverordnung vom 03. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), 

zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 30. April 2019 (BGBl I 
S. 554) 

 
 
BGBl. I = Bundesgesetzblatt, Teil I, mit Angabe der Seite des Jahrgangs, in dem 

die Vorschrift erlassen wurde, soweit nicht anderer Jahrgang genannt ist 
 
BImSchG = Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 103 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 

 
4. BImSchV = Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440) 

 
9. BImSchV = Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), 
zuletzt geändert am 08. Dezember 2017 (BGBl I S. 3882) 

 
GefStoffV = Gefahrstoffverordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643, 

1644), zuletzt geändert durch Art. 148 des Gesetzes vom 29. März 2017 
(BGBl I S. 626) 

 
 
GVBl. = Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt mit Angabe der Seite des 

Jahrgangs, in dem die Vorschrift erlassen wurde, soweit nicht anderer 
Jahrgang genannt ist 

 
GMBl. = Gemeinsames Ministerialblatt der deutschen Bundesregierung und der 

Bundeministerien mit Angabe der Seite des Jahrgangs, in dem die 
Vorschrift erlassen wurde, soweit nicht anderer Jahrgang genannt ist 

 
KG = Kostengesetz (BayRS 2013-1-1-F) vom 20. Februar 1998 (GVBl. 

S.43), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 19. März 2020 
(GVBl. S. 153) 

 
KVz = Verordnung über den Erlass des Kostenverzeichnisses zum 

Kostengesetz (Kostenverzeichnis) (BayRS 2013-1-2-F) vom 12. Oktober 
2001 (GVBl. S.766), zuletzt geändert durch Verordnung vom 01. 
November 2019 (GVBl. S. 640) 

 
TA-Lärm = Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm) vom 26. August 1998, zuletzt geändert am 01.06.2017 
(Bundesanzeiger Amtlicher Teil vom 08. Juni 2017 B5) 

 
TA-Luft = Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft) vom 24. Juli 2002 (GMBl. S. 511) 
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WHG = Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Artikel 253 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1328)
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
bei dem  

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
 
erhoben werden. 
 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 

a) Schriftlich oder zur Niederschrift 
 
Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 

 
Postanschrift:  
Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Postfach 11 01 65 
93014 Regensburg 

 
Hausanschrift:  
Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Haidplatz 1 
93047 Regensburg 

 
b) Elektronisch 

 
Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg auch 
elektronisch erhoben werden. Die hierfür maßgebenden Bedingungen sind 
der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen. 
 
 
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.  
Technischer Umweltschutz/Staatliches Abfallrecht 
 
 
Köse-Andre 
Regierungsrätin 

http://www.vgh.bayern.de/


Anlage 1 zu Auflage 3.2.3 und 3.3.2.4

 
Lageplan der Schallquellen gemäß schalltechnischer Planbeurteilung der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.10.2017 (Zeichen 17.9701-b01) 



 

 

Anlage 2 zu Auflage 3.3.3.2 

 

§ 6 AltholzV „Kontrolle von Altholz zur Holzwerkstoffherstellung“ 

(1) Zur Prüfung der Einhaltung der Anforderungen nach § 3 Abs. 1 Satz 3 und § 3 

Abs. 3 sowie § 5 Abs. 1 an die Aufbereitung von Altholz zu Holzhackschnitzeln und 

Holzspänen für die Holzwerkstoffherstellung hat der Betreiber der 

Altholzbehandlungsanlage nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 eine 

Eigenüberwachung durchzuführen und nach Maßgabe des Absatzes 6 Satz 1 bis 

3 und 5 eine regelmäßige Fremdüberwachung sicherzustellen.  

(2) 1Der Betreiber der Altholzbehandlungsanlage hat im Zuge der Aufbereitung die 

erzeugten Holzhackschnitzel und Holzspäne in Chargen von jeweils nicht mehr als 

500 Tonnen zu beproben. 2Die entnommenen Proben sind einer Prüfung auf 

Färbung zur Feststellung von Teerölen zu unterziehen sowie auf die Einhaltung 

der Grenzwerte des Anhangs II, ausgenommen die Grenzwerte für Quecksilber 

und polychlorierte Biphenyle, zu untersuchen. 3Die Entnahme, Untersuchung und 

Aufbewahrung der Proben erfolgt nach den in Anhang IV beschriebenen 

Verfahren.  

(3) 1Abweichend von Absatz 2 Satz 3 können Betreiber von 

Altholzbehandlungsanlagen mit Zustimmung der zuständigen Behörde einfache 

Prüfverfahren mit ausreichender Empfindlichkeit nach dem Stand der Technik 

einsetzen. 2Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit gibt entsprechende Prüfverfahren im Bundesanzeiger bekannt.  

(4) 1Holzhackschnitzel oder Holzspäne dürfen nachfolgend der Verwendung in der 

Holzwerkstoffherstellung nur zugeführt werden, wenn die Prüfung und 

Untersuchung nach den Absätzen 2 und 3 keine Belastung mit Teerölen und keine 

Überschreitung der Grenzwerte des Anhangs II ergeben. 2Ergeben die Prüfung 

und Untersuchung eine Belastung mit Teerölen oder eine Überschreitung eines 

der Grenzwerte des Anhangs II, ist die beprobte Charge der Altholzkategorie A IV 

zuzuordnen.  

(5) 1Für die Einstufung von Altholz als gefährlicher Abfall gilt die Abfallverzeichnis-

Verordnung. 2Als Regelvermutung können die Hinweise auf den Abfallschlüssel in 

Anhang III herangezogen werden. 3Enthält ein Altholzgemisch Altholz, welches als 



gefährlicher Abfall einzustufen ist, so ist das gesamte Gemisch als gefährlicher 

Abfall einzustufen.  

(6) 1Vierteljährlich hat der Betreiber der Altholzbehandlungsanlage die Prüfung und 

Untersuchung einer Charge durch eine von der zuständigen obersten 

Landesbehörde oder der nach Landesrecht zuständigen Behörde bekannt 

gegebene Stelle durchführen zu lassen. 2Dieser Stelle sind die Aufzeichnungen 

und Ergebnisse zur Eigenüberwachung nach den Absätzen 2 und 3 vorzulegen. 

3Für die Prüfung und Untersuchung gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass auch die 

Einhaltung der Grenzwerte für Quecksilber und polychlorierte Biphenyle zu 

untersuchen ist. 4Bei Nichteinhaltung der Grenzwerte für Quecksilber und 

polychlorierte Biphenyle kann die Untersuchung dieser Parameter nach Absatz 2 

durch die zuständige Behörde angeordnet werden. 5Der Betreiber der 

Altholzbehandlungsanlage hat sicherzustellen, dass ihm die Ergebnisse 

unverzüglich mitgeteilt werden. 6Ergeben die Prüfung und Untersuchung eine 

Belastung mit Teerölen oder eine Überschreitung der Grenzwerte nach Anhang II, 

so hat er hierüber unverzüglich die zuständige Behörde zu unterrichten.  

(7) 1Eine Stelle nach Absatz 6 Satz 1 ist bekanntzugeben, wenn der Antragsteller über 

die erforderliche Fachkunde, Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und 

gerätetechnische Ausstattung verfügt. 2Die Bekanntgabe erfolgt durch die 

zuständige Behörde des Landes, in dem der Antragsteller seinen Geschäftssitz 

hat, und gilt für das gesamte Bundesgebiet; besteht kein Geschäftssitz im Inland, 

so ist das Land zuständig, in dem die Tätigkeit nach Absatz 6 vorrangig ausgeübt 

werden soll. 3Die Bekanntgabe kann mit einem Vorbehalt des Widerrufes, einer 

Befristung, mit Bedingungen, Auflagen und dem Vorbehalt von Auflagen versehen 

werden. 4Die zuständige Behörde kann von einem überregional tätigen 

Antragsteller verlangen, dass er eine gültige Akkreditierung über die Einhaltung 

der Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (zu beziehen bei der Beuth-

Verlag GmbH, 10772 Berlin, und archivmäßig gesichert niedergelegt bei der 

Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig) vorlegt, die sich auf die Parameter und 

Untersuchungsverfahren gemäß Anhang IV bezieht. 5Verfahren nach diesem 

Absatz können über eine einheitliche Stelle abgewickelt werden. 6Die Prüfung des 

Antrags auf Bekanntgabe einer Stelle muss innerhalb von drei Monaten 

abgeschlossen sein; § 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes findet Anwendung.  

(8) 1Gleichwertige Anerkennungen aus einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 



Europäischen Wirtschaftsraum stehen Bekanntgaben nach Absatz 6 Satz 1 gleich. 

2Bei der Prüfung des Antrags auf Bekanntgabe nach Absatz 6 Satz 1 stehen 

Nachweise aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 

anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

inländischen Nachweisen gleich, wenn aus ihnen hervorgeht, dass der 

Antragsteller die betreffenden Anforderungen des Absatzes 7 Satz 1 oder die auf 

Grund ihrer Zielsetzung im Wesentlichen vergleichbaren Anforderungen des 

Ausstellungsstaates erfüllt. 3Die Nachweise sind der zuständigen Behörde vor 

Aufnahme der Tätigkeit im Original oder in Kopie vorzulegen. 4Eine Beglaubigung 

der Kopie sowie eine beglaubigte deutsche Übersetzung können verlangt werden. 

 

 


